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Zeitschrift für das gesamte Insolvenz- und sanierungsrecht
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An gesetzliche vorgaben angepasst: IDW überarbeitet die standards IDW s 11 (lnsolvenzeröffnungsgründe),
IDW S 9 (Bescheinigung nach S 270d lnsO) und schafft einen neuen Standard IDW S 15
(Stabilisierungsanordnung nach S 49 StaRUG) (S. 957)
von RechtsanwaltÄllirtschaftsprüfer/Steuerberater/Dipl.-Kfm. Jens weber, FrankfurvM. und wirtschaftsprüfer
Markus Nentwig M.A., FrankfuryM.

. Zlnso FOKUS - Präventiver Restruktu rierun gsrahmen

\[{/**

FOKUS Sanierun

Ein Jahr StaRUG - Aktuelle arbeitsrechtliche Streitfragen und Problemschwerpunkte (S. g63)
von RechtsanwalVFachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Patrick Mückl, ruoerr partGmbB. oüiseldorf

. ZlnsO FOKUS - Sanierung in der lnsolvenz

Rechtsprechungsübersicht zum tnsolvenzplanverfahren 2O2 1 (S. 369)
von Rechtsanwalt Dr. Uwe Paul, Düsseldorf

. ZlnsO FOKUS - Rechtsprech ungsreport

Zuständigkeit für Klage des lnsolvenzverwalters gegen Dritten im lnteresse der Gläubiger (S. s75)
EuGH, Urt. v. 1A3.2022 - C-498/20

Keine Anderung der ausschließlichen Zuständigkeit durch COMI-Verlegung nach Antragsteltung (S. 8S1)
EuGH, Urt. v.24.3.2022 - Rs. C-723/20

Kein Bargeschäftsprivileg gem. S 142 Abs. 2 Satz 3 lnso bei Schenkungsanfechtung in der lnsolvenz des
zahlenden Dritten (S. 886)
BGH, Urt. v. 1A3.2022 - |XZR 4121
m. Anm. Hageböke

Unternehmensbezogene Sanierung gem. S 3a EStG (S. S94)
FG Münster, Beschl. v.7 .2.2O22 - 9 V 2784/21 F

Pflicht zur elektronischen Einreichung von Anträgen (S. g99)
FG Münsteri Beschl. v.22.2.2022-I\t Z/22

Anforderungen an vorläufigen Rechtsschutz bei drohender lnsotvenz wegen
\follziehung von Beitragsforderungen (S. 903)
LSG NRW Beschl. v. 22.2.2A22 - L 8 BA 161/20 B ER

Schriftleitung: Andreas Ziegenhagen

Car'[ Heyrnanns Verlag
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Insotvenzrectt"
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UMWELTSTRAFSACHEN
Von RAin Dr. Regina Michalke.
3., neu bearbeitete Auflage 2022.

Das Umweltstrafrecht ist vor allem im Hinblick auf aktuelle
Klimadiskussionen bedeutender denn je. Die hohe Komple-
xität der Straftatbestände folgt inzwischen nicht mehr nur
aus der sog. Verwaltungsrechtsakzessorietät, die schon bald
nach der Aufnahme des 29. Abschnirts in das StGB zu Be-
griffsverwirrungen und Anwendungsproblemen geführt hat.
Durch die oft nur schwer nachvollziehbaren Bezugnahmen
und Verweisungen auf das sich stetig wandelnde Europäische
Recht sind die Strafbarkeitsvoraussetzungen.aus sich heraus
nur noch schwer verständlich. Besonderes Augenmerk legt
diese Neuauflage also auf das materielle Umweltstrafrecht,
dessen umfassende Kenntnis eine der wesentlichen Voraus-
setzungen für eine effektive Verteidigung ist.

Das Handbuch gibt dogmatische wie forensisch argumen-
tative Hinweise und Auslegungshilfen, die durch zahlreiche
Mustertexte ergänzt sind. Diese vereinfachen praxisgerechte
Verteidi gun gsstrateg ien.

Versandkostenfrei bestellen: wwwotto-schmidt.de
C.F. Müller GmbH, Waldhofer Str. 100. 69123 Heidelberg
BestellJel. 06221 /1859-599, kundenservice@cfmueller.de

Die Autorin ist als Strafverteidigerin und Partnerin
einer auf Umweltstrafrecht spezialisierten Anwalts-
sozietät besonders qualifiziert.

Aus dem lnhalt:

. Auf die Bedürfnisse der Strafverteidigung
zugeschnittene Darstellung der in der Praxis

relevanten gg 324 bis 330d SrGB

. Behandlung aktuellerAuslegungsprobleme der
einzelnen 55 des 29. Abschnitts q

. Erläuterung ausgewählter Fragen des Ordnungs-

widrigkeitenrechts

. Beleuchtung und Analyse der bislang wichtigsten
gerichtlichen Entscheidungen auf dem Gebiet des

Produktstrafrechts

. DarstellungderprozessualenBesonderheiten

. Zahlreiche Mustertexte im Anhang.

403 Seiten. € 58,-.
tsBN 978-3-8114-3944-3

6 ,.u.Müler
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Wurde eine GmbH wegen Vermögenslosigkeit aus dem Handelsregister getöscht und findet sich später doch noch zu verteitendes Vermögen auf,
sind nach der überwiegend in der Literatur vertretenen Ansichtjedenfalls grundsätzlich die regulären Liquidationsvorschriften anwendbar. Da-
nach sind die Gläubiger aufzufordern, sich bei der Gesellschaft zu melden, und das Vermögen darf nicht vor Ablauf eines Sperrjahres an die
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über dem Rest der Wett dagegen scheinen nicht einmal zu existieren. Der EuGH hat diese Lücke mit einer seinerzeit vorhersehbaren, der Sache
nach aber ein blof5es potitisches Postutat darstellenden Entscheidung geschlossen, die aber nicht nur eine VielzahL von Fragen offen tässt, son-
dern auch dogmatisch auf strohhatmartigen FülSen steht. Die Lücke muss anders geschlossen werden. Dazu wird hier ein Vorschtag unterbrei-
tet. . ..... 869

Fridtiof Kopp - Der Anspruch des ausgeschiedenen GbR-Geseltschafters auf Aufsteltung einer ,,Abschichtungsbilanz,,

Der Anspruch des aus einer Gesettschaft bürgerlichen Rechts (im Folgenden: GbR) ausgeschiedenen Gesettschafters auf Aufstellung einer soge-
nannten ,,Abschichtungsbilanz" zur Berechnung seines Abfindungsguthabens bedarf nicht erst vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Modernisie-
rung des Personengesellschaftsrechts vom 

.10.8,2021 
(MoPeG, BGBI. I 2021, 3436) einer bistang noch ausstehenden präzisen schutdrechttich-sys-

tematischen Einordnung. Die untersuchung legt sowoht die aktuelt geltenden vorschriften (ss 705 ff. BGB a.F.) ats auch die ab dem 1j2024 gel:
tenden Regetungen des lVloPeG (SS 705 BGB n.F.) zugrunde,
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ln einer Enischeidung vom 23.9.2021(,,Schiedsfähigkeit lV") hat sich der l. Zivitsenat erneut zu schiedsgerichttichen Beilegung von Beschlussmän-
gelstreitigkeiten in Personengesellschaften geäutSert. Die Vorgängerentscheidung dessetben Senats war so zu verstehen, dass die vom ll. Zivil-
senat entwickelten Voraussetzungen für die Wirksamkeit von Schiedsklauseln für Beschlussmängelstreitigkeiten in der GmbH auch auf personen-

gesellschaften anzuwenden seien. Von diesem Postulat verabschiedet sich der BGH in der neuen Entscheidung ausdrücklich.
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Die Bilanzierung von Utility-Token nach IFRS aus
Sicht von lnhabern und Emittenten
Prof. Dr. Christian Blecher / Fiona M. Hummel, M.Sc.,

beide Kiel
Bei Kryptowährungen wird typischerweise zwischen den drei
Grundtypen der Payment-, lnvestment- und Utility-Token
unterschieden. Der Beitrag schlägt für die Utility-Token eine
Unterteilung in die folgenden fünf Unterformen vor: Reward-,

Right-, Asset- und Service Token sowie Token mit reiner lnves-

titionsabsicht. Diese Klassifizierung wird insb. für die anschlie-
ßende Diskussion der Bilanzierung aus lnhabersicht benötigt.
Darüber hinaus diskutiert der Beitrag bilanzielle Konsequen-
zen aus Sicht des Token-EmittenterE
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Ha ndelsbi lanzrecht/l FR5/Rechnungsleg ung

Anlässe und Bewertungsmaßstäbe zur Ermittlung
von Wertminderungen
Prof. Dr. Silvia Rogler, Freiberg / Prof. Dr. Martin Tetten-

born, Künzelsau
Unternehmen müssen sowohl nach der handelsrechtlichen
als auch nach der internationalen Rechnungslegung jähr-
lich oder bei Vorliegen von Anhaltspunkten überprüfen, ob
außerplanmäßige Wertminderungen vorgenommen werden
müssen. Für Abschlussersteller und Bilanzleser ergibt sich das

Problem, dass die jeweiligen Bestimmungen Ermessensspiel-
räume beinhalten, die die Vergleichbarkeit bereits innerhalb
derjeweiligen Rechnungslegungsnormen einschränken. Hin-
zu kommt, dass die jeweiligen Vergleichsmaßstäbe, der beizu-
legende Wert nach HGB und der erzielbare Betrag nach IFRS,

nicht in jedem Fall deckungsgleich sind.

KOR1397328

I FRS/Rech n u ngslegu ng

DP I 2020 I 1 - Goodwill Folgebewertung: Eine quali-
tative Auswertung der Comment Letters und ihrer
Motive
Nina Heise / Dr. Alexandra LilEe / Maximilian Rohrnann,

M.Sc. / Prof. Dr. Stefan Wielenberg, alle Hannovet
Die fortwährende Diskussion in Wissenschaft und Praxis über
die Folgebewertung des Geschäfts- oder Firmenwerts nach

IFRS ist mit Vorlage des DP/2020/1 des |ASB am 19.03.2020

in eine neue Runde gegangen. Das Board forderte darin
Abschlussadressaten aut bis zum 31.12.2020 Comment Letters

einzureichen. Der vorliegende Beitrag untersucht sämtliche
eingegangenen Comment Letters qualitativ. lm Fokus steht
dabei die Frage, welche Abschlussadressaten den Vorschlägen
des lASB zur Folgebewertung des Goodwills zustimmen und
welche sie ablehnen. Der Beitrag soll außerdem einen Über-
blick über mögliche Motive einzelner Gruppen bieten.

KOR139it081

Rechnungslegung

European Single Access Point
Jun.-Prof. Dr. Marcus Bravidor, Freiburg
Der European Single Access Point (ESAP) soll den Zugriff auf
Finanz- und Nachhaltigkeitsinformationen in der EU revolu-
tionieren. Erstmals werden die lnformationen zu allen kapital-
marktorientierten Unternehmen in der EU an einem ,,5ingle
Point of Truth" zentral gesammelt. Von dort sind sie in stan-
dardisierten Formaten kostenfrei auch als,,Big Data" abrufbar.
Für.Unternehmen soll der bürokratische Aufwand durch das

,,fi1e once"-Prinzip idealerweise sinken. lm vorliegenden Bei-

trag werden Aufbau, Ausgestaltung und Funktion des ESAP

vorgestellt, offene Fragen angesprochen und ein erstes kriti-
sches Fazit gezogen.

K0R1 393931

www.kor-ifrs.de

FATTSTUDIE
Nach ha ltigkeitsberichterstattu nglRech n ungsleg u ng

Berichterstattung nach Art. 8 der EU-Taxonomie-
Verordnung (Teil2)

Prof. Dr. Peter C. Lorson, Rostock / Dr. Christian Metz /
Carolin 5. Simon, M.5c", beide Saarbrücken
Der vorliegende Beitrag führt fragengeleitet in die Bericht-
erstattung nach Art. 8 der EU-Taxonomie-Verordnung ein.
Der Schwerpunkt liegt auf grundlegenden Fragestellun-
gen, die sich bei Nicht-Finanzunternehmen stellen, deren
Branche nicht explizit in die Entwicklung der EU-Taxono-
mie einbezogen wurde. Die Fallbeispiele sollen Anwen-
dungsfragen veranschaulichen. Adressaten der fiktiven
Fallstudie sind neben Studierenden, Wissenschaft und
Praxis die Adressaten der Finanzberichterstattung ein-
schließlich der Mediatoren wie Wirtschaftsjournalisten und
Finanza nalysten.

K0R1404274

TAGUNGSBERICHT
Corporate Governance/Digitalisierung

Zukunft der Finanzfunktion (Teil 1)

Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Hillnner, Coesfeld
Geschäftsmodelle sind im Umbruch - vor dem Hinter-
grund von Klimawandel, Coronavirus-Pandemie oder
Elektromobilität und nun Ukraine-Krieg eine mittlerweile
häufig gehörte Feststellung. Dass damit die Bedeutung
der Finanzfunktion wächst, hört man seltener. Auf der
Schmalenbach- Tagung 2022 standen eben diese Zukunfts-
erwartungen an die Finanzfunktion im Zentrum: Wie wird
eine wertschöpfende Finanzfunktion angesichts des sich

ständig verändernden Geschäftsumfelds und neuer Trends
künftig aussehen?

KGR14O4B16 5.238
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5.220

5" 203
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RECHNUNGSLEGUNG & INVESTOR RETATIONS

lnvestor Relations/Rechnungslegung

Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die
Finanzkommunikation
Prof. Dr. Henning Zülch / Toni W. Thun, M"Sc.,

beide Leipzig
Mit dem Einmarsch russischer Soldaten in die Ukraine haben
die EU und die USA umfangreiche Sanktionen gegen Russland

beschlossen. Deutschland als exportstarke Nation ist hier in
besonderem Maße betroffen. Auch wenn viele Unternehmen
nicht direkt unter den Sanktionen leiden, ziehen sich zahlrei-
che Unternehmen aus Russland zurück. Der Umgang mit dem
Russlandgeschäft muss entsprechend für die lnvestoren und
auch die breite Gesellschaft kommuniziert werden. Ebenso

sind indes auch die weitergehenden Folgen des Krieges im
Hinblick auf eine kohärente Finanzkommunikation zu berück-
sichtigen.
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(0LG München, Beschl. v. 16.11.2021 - 8 W 154y21)
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AG Report

Rechts-Report I Finanzmarktaufsicht

Anderung der AGB der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr (Thorsten Kuthe) ...

Rechts-Report I Environmental Social Governance (ESG)

Der Abschlussbericht zur Social Taxonomy - Auf dem Weg zur Ktassifizierung sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten (sandra Reich)

Kapitalmarkt-Report I Zahlen, Fakten, Entwicktungen

Prozesskostenfinanzierung - Attraktives Finanzierungsmodelt für Unternehmen (Felix von Zweh\ ....

Kapitalmarkt-Report I Börse

Wiener Börse erweitert ETF-Angebot (Marianne Gajo)

Euronext kündigt norwegischen Nachhaltigkeitsindex an (Marianne Gajo)

279

283

287

290

292

293

Rr05

R105

R107

R]08

Rl08

I ntelligente Kraftq uelle:
N eualif lage m it Rechtsstan d 7.4.22
Meinungsstarke Kommentierungen von über 40 namhaften
Praktikern. Mit allen gesetzlichen Neuerungen: Betriebsräte-
modernisierungsgesetz, FüPoG ll, 2. Gesetz zur Anderungen

des BEEG uvm..

Bestellen Sie jetzt versandkostenf rei unter otto-gchmidt.de



R104 AGatzozz

lnhalt
Londoner Börse arbeitet mit Ftoww zusammen (Marianne Gajo)

Strategische Partnerschaft zwischen italienischem Zentralverwahrer und Spafid (Marianne Gojo) . .

Börsen Luxemburg und Kap Verde arbeiten zusammen (Marianne Gojo) ..

Athener Börse unterstützt rumänische Rohstoffbörse (Marianne Gqjo) ... .....
lntercontinentat.Exchange investiert in tZero Group (Marianne Gajo) .,

Branchen- und Unternehmens-Report I Branchen-Nachrichten

lnflation führt zu verhattensanpassung der Konsumenten im Lebensmitteleinzelhandel (Marion Müiler)
Handwerk kann Umsatz steigern (Marion Müllel ....,
Globaler Einzethandel wächst im Pandemiejahr (Mqrion Mütte)..

Branchen- und Unternehmens-Report l .lahresabschlüsse

AIXTR0N SE - Konzernabschluss zum 31.12.2021 (Chilstlph Schlienkamp)..,

Henkel AG & Co. KGaA - Konzerhabschluss zum 31.j2.2021 (Christoph Schtienkamp)

Bibliothek

Neuerscheinungen (Rqfael Harnos)

Zeitschriftenspiegel (Rafael Harnos)....,,... .

Zeitschrift und 0nline-Datenbank gehören zusammen!

Nutzen Sie lhre Ontine-Vorteile und auch die Otto Schmidt Zeitschriften-Appl Haben Sie Fragen zu lhren Zugangsdaten? Haben Sie lhren alten
Zugang noch nicht verlängert? Kundenservice Telefon: O221lg37gg-997.

R108

R]09

Rl09

R109

R]09

RI0

R110

R111

R111

R]t2

R114

R1t4

Entscheiden Sie sich für das
richtige Modell.
Die Neuauflage erläutert als erstes Werk auf dem Markt das
durch das KöMoG eingeführte Optionsmodellfür personen-

handelsgesellschaften. Beratu ngssicherheit bieten die wissen-
schaftlich fundierten Kommentierungen auch zum fortfüh,
rungsgebundenen Verlustvortrag im neuen g Bd KSIG.



7 12022
67. lahrgang

5. April2022
s. 217-256

PVSI 1062

Die Aktien,gese[[ fr
Zeitschritt lür deutsches, europäisches

und internationales Aktien-, Unternehmens-

und Kapitalmarktrecht

Herausgegeben von Prof. Dr. Heinz-Dieter Assmann und Prof. Dr. Mathias Habersack

in Verbindung mit VorsRiBGH Prof. Dr. lngo Drescher . Prof. Dr. Volker Emmerich .

PräsBVerfG Prof. Dr. stephan Harbarth 'Prof. Dr. Jens Koch . Prof. Dr. Hans-Joachim Mertens .

Prof. Dr. Dr. h.c. uwe H, Schneider ' RA Prof. Dr. Jochen vetter , Prof. Dr. Dr, h.c. wotfgang Zöttner

die-aktiengesellschaft.de

217

239

246

R9l

Zwei, die zusammengehören:

ZEITSCHRIFT

Profitieren Sie von lhrer

ON!.INE.DATENBANK

Aufsätze > Cornelius Simons- Ausgewählte Praxisfragen der Entsprechens-

erklärung (S 161 AktG)

Philip Denninger- Der zeitweise Widerruf nach S 84 Abs.3 AktG n.F

und das Dienstverhältnis

Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (VGR) - Stettungnahme

zu dem Entwurf des Deutschen Corporate Governance Kodex 2022

vom21.1.2022

Steuer-Journal > Burkhord Binnewies / Eugen Mehlhof - Passive Beteitigungs-

verwaltung und ausländische Steuervorteite i.R.d.

S 50d Abs. 3 ESIG n.F.

Rechtsprechung > Hattungsrecht: Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich Kenntnis

eines Vorstandsmitgtieds im Dieselskandal (BGH, Urt, v. 19.i0.202j -
vtzR14Bt20)

Umwandlungssteuerrecht: Aufspattungsbedingter übertragungs-

gewinn; Aufspaliung der 0rgangesettschaft (BFH, Urt. v. 1'1.8.202i -
r R 27118)

Umwandlungsrecht: Keine Vorlage der Vollmachtsurkunden

hinsichttjch des Abspaltungs- und übernahmevertrages gegenüber

dem Grundbuchamt (0LG Düssetdorf, Bescht. v. 15.1'1.2021 -
3 Wx B4l21)

m
Rechts-Report Ben w. Fuhrmonn - ln re MultiPlan corp. stockholders Litigation -

Startschuss für SPAC Litigation?

230

248

251

255

ottoschmidt
ill ilil]1ilililililil1ilililililililt til

Beratermod ul

llschaft

AG-
Die Aktien-

Börsenpllichthtaü

der Franklurtet
Wertpäprerborse

86209402207



RB6 AGttzozz

D ie AktiengeseItsch aft
Zeitschrift fÜr deutsches, europäisches und internationales Aktien-, Unternehmens-
und Kapitalmarktrecht

Herausgeber:

Prof. Dr. Heinz-Dieter Assmann, LL.M., Universität Tübingen, E-Mail: assmann@jura,uni-tuebingen.de '

Prof. Dr. Mathias Habersack, Universität München, E-Mail: mathias.habersack@jura.uni-muenchen.de

in Verbindung mit VorsRiBGH Prof. Dr, lngo Drescher, Karlsruhe Prof. Dr. Volker Emmerich, Bayreuth .

PräsBVerfG Prof. Dr. Stephan Harbarth, LL.M., Kartsruhe.Prof. Dr. Jens Koch, Bonn .Prof. Dr.

Hans-Joachim Mertens, Königstein Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe H. Schneider, Mainz/Frankfurt a.M. ,RA Prof, Dr

Jochen Vetter, München Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Zöttner, Tübingen

Ständige Mitarbeiter AG-Report:

RA Prof. Dr. Michaet Arnold, Stuttgart . Prof. Dr, Walter Bayer, Jena , Dipt.-Verw. Wiss. Marianne Gajo,

Spaichingen RA Dr. Thorsten Kuthe, Köln .Dr. Thomas Ledermann, Hamburg.Dr. Franz-Josef Leven,

Frankfurt a.l/. .Dr, Stefan Mai, Frankfurt a,M,. RA Dr. Stefan Mutter, Düssetdorf. Markus Rieger,

Wotfratshausen 'WP Prof. Dr. Eberhard Scheffter, Hamburg . Dipl.-Vw. Christoph Schlienkamp,

Düsseldorf 'Andreas Schmidt, MLlnchen Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe H. Schneider, Mainz/Frankfurt a.M. .

RAin Daniela Weber-Rey, LL.M., Frankfurt a,M. . RA Dr. Jochen Weck, München . RAin Madeleine

Zipperle, Köln

Steuer-Journal:

Streck Mack Schwedhelm, Rechtsanwälte/Fachanwälte Jür Steuerrecht, Köln/Bertin/l/ünchen

lnhalt die-a ktiengesellschaft.de

Aufsätze

RA Dr. Cornelius Simons, LL.M. (Cornell) - Ausgewählte Praxisfragen der Entsprechenserklärung (S 16I AktG)

Die Abgabe der Entsprechenserklärung gehört gem. S 161 Abs. I AktG zum Pflichtprogramm der börsennotierten sowie bestimmter kapitalmarkt-
orientierter Gesellschaften. 0bwohl Fehler der Entsprechenserklärung Konsequenzen nach sich ziehen können, ist eine Reihe von Fragen zu S 16'1

AktG ungeklärt. Der Beitrag versucht, den betroffenen Unternehmen den Umgang mit dem DCGK und der Entsprechenserktärung zu erteichtern. 217

RA Dr. Philip Denninger, LL.M. (Combridge) - Der zeitweise Widerruf nach S 84 Ahs. 3 AktG n.F. und das Dienstverhättnis

Durch das FüPoG ll hat der Gesetzgeber den Anspruch von Vorstandsmitgliedern auf eine vorübergehende Auszeit und spätere Wiederbestellung
(,,#stayonboard") in Gesetzesform gegossen, ohne dabei die Auswirkungen einer derartigen ,,organschaftlichen" Auszeit auf das Dienstverhältnis
und insbesondere die VorstandsvergÜtung zu regetn. Der vorliegende Beitrag nimmt sich der Frage an, welche Wechselwirkungen insoweit beste-

hen. ..,

Gesellschaftsrechtliche Vereinigung (t/6f,l - Stellungnahme zu dem Entwurf des Deutschen Corporate Governance Kodex 2022 vom
2't.1.2022

Die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex hat am21.1.2022den Entwurf eines geänderten Deutschen Corporate Gover-

nance Kodex veröffentlicht und zur Konsultation gestellt. Zu diesem Entwurf nimmt die VGR Stettung
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Aufsötze
Univ.-Prof . Dr. Gerhard Baumg artner'.
Untersuchungsausschüsse und Datenschutz
(1. Tei.L)

Sen. Sc. Mag. Christian Mi,ttermai,r, LL.M. :

Beligiöse Kindererziehung:
Die Rolle der Eltern, der Pflegeeltern,
des KJHT und des Pflegschaftsgerichts

Univ.-Ass. Dt. Andreas Baumgartner, LL.M.
Nichtige GmbH-Gesellschafterbeschlüsse
(2.TeiI)

Aus denVereinen / Anktindigungen
Salzburger Juristische Gesellschaft -
Programm Sommersemester 2022 - Ankilndigung

Rechtsprechung

Ve r fas s un g s g e r ic ht s h o f
Bewertung von Schenkungen an Pflichtteils-
berechtigte nicht gleichheitswidrig
(vfGH 05.10.202L, G lBB/202t)

O rdentliche G erichte - Ziv ils achen

Letztwillige Verfügung und Ende einer
Lebensgemeinschaft
(OGH 25.11.2021,2 Ob I73/2lm)
Ersatz frustrierter Aufwendungen bei (reinen)
Sachschäden (OGH 25.11.2 027,2 Ob 93/2Ix)
Ersatz des Wiederbeschaffungswerts bei
Totalschaden auch ohne Wiederbeschaffungs-
absicht (OGH 28.09.2021,2 Ob t57/209)

Haftung des Steuerberaters bei Steuermehr-
belastung des Erben?
(oGH 04.11.2021, 5 Ob BB/2Lb)

Haftung des Abschlussprüfers gegenüber Anlegern?
(oGH 28.09.2021, 4 Ob 145/21h)

Zurückweisung der Revision bei Klärung der
erheblichen Rechtsfrage durch den EuGH in
einer Vorabentscheidung, die aus Anlass
dieser Revi.sion vom OGH eingeholt wurde
(OGH 24.06.202I,2 Ob 94/2lv -
Univ.-Ass. Mag. Mi,chael Otti)
Zuerkennung eines Prozesskostenvorschusses
und Gewährung von Verfahrenshiife
(oGH 13.09.2021, 10 Ob26/2Ib)

Strafsachen

Strafaufscbub nach g 39 SMG auch bei
sofortiger Ubernahme in den Strafvollzug
(OGH22.04.2021, 12 Os 34/2ly ua -
Univ.-Ass. MMag. Dr. Monika Stempkowski)
WGG trifft keine Regeln zum Vermögensschutz
nach $ 153 SIGB
(OGH 30.11.202L,14 Os 94/2Im)

Korrespondenz
Konnexität nach Art B Nr 1 Brüssel Ia-VO
Tradiertes auf dem Prüfstand
(Univ.-Prof . Dr. Andreas Gerolding er)
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Dr. Helene Hayden:
Das (sachenrechtliche) Haftungskonzept des
,,mittelbaren 5törers": Wechselwirkungen zum
lmmaterialgüterrecht und Modifizierung durch
das Unionsrecht

Univ.-Ass. (prae-doc) Daniel Madari, LL.M. (WU), BSc (WU)
Ausgewählte Fragen zur aktienrechtlichen
Sonderprüfung

DDr. Franz W. Urlesberger:
Europarecht: Das Neueste auf einen Blick

Rechtsprechung

Nr. 58-73

. Europarecht

58, Freier Dienstleistungsverkehr: Entsendung von
Arbeitnehmern - lMl-VO hat unmittelbare Wirkung
(Österreich) (EuGH B. 3.2022, Rs C-205l20)

59. Geschmacksmusterrecht: Klage vor den
Gerichten des MS, in dem die Verletzungshandlung
begangen worden ist oder droht - Folgeanträge zu
einer Verletzungsklage - Anwendbares Recht
(EuGH 3. 3.2022, Rs C 421/20)

60. Markenrecht: Zur ernstha{ten Benutzung einer
Marke - unzulässige nationale Verfahrensvorschrift,
die die kl Partei verpflichtet, eine Recherche am Markt
über die Benutzung der Marke vorzunehmen
(EuGH 10 3.2021, Rs C-l83/21)

61. Verfahrensrecht: Gerichtliche Zuständigkeit für
Klagen, bei denen eine unerlaubte Handlung oder
eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung
gleichgestellt ist, oder Ansprüche aus einer solchen
Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden
Klage eines Insolvenzverwalters gegen einen Dritten
im lnteresse der GIäubiger
(EuGH 10.3.2022, Rs C-498l20)

Auslegung ein
(oGH 15 12 2021,

63. Begriff des Ge
(OGH 15. 12.2021 ,9 ObA 111/21w)

64. Rückforderung rechtsgrundloser
Gehaltszahlung (OGH 15. 12.2021 ,9 ObA 103/21v)

65. Zulässige Stichtagsregelung
(OGH 15. 12 2021 ,9 ObA129/211)

Unternehmensrecht

66. Vorgesellschaft; Schuldübernahme;
Anforderung an die Mitteilung
(OGH 15. 11.2021 ,6Ob164/21t)
67. Abberufung Fremdgeschäftsführer;
Notwendigkeit einer erfolglosen Beschlussfassung;
Eigenkapitalersetzende Forderungen und
Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit; Amtshaftung
(OGH 22. 11.2021 , 1 OL> 15/21v)

68. Adressaten des Rückgewähranspruches;
Sicherheitenbestellung, betriebliche Rechtfertigung
(OGH 22. 12.2021, 6 Ob B9/21p)

69. Erwachsenenvertreter; gerichtliche Genehmigung
gesellschaftsrechtlicher Maßnahmen; Prüfungs-
parameter; Notgeschäftsführun g
(oGH 14 9.2021,6 Ob 159/21s)

Wettbewerbsrecht

70. Unzulässige Gratisankündigung
(oGH 16 12. 2021, 4 Ob 102/21k)

öffentliches Wirtschaftsrecht

71. Parteistellung des wasserwirtschaftlichen
Planungsorgans (VwGH 21 . 10.2021 ,Ro2019/07/A006)

72. Krasse Feh lb'eurteilun g der Parteierklärun g
(VwGH 3. 12.2021 ,Ra2021/07/O071)

73. Erfordernis eines Einvernehmensrechtsanwalts
(VwGH 17. 1 2022,Ra2021/03/0296)

lmpressum 240

Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier TCF

Ausgewertet im Abstract Service IBZ

esx%a

Zeitschrift für österreichisches
und europäisches Wirtschaftsrecht

April 2022 (36. Jahrgang)

226

228

229

230

207

181

198

211

214

217

231

)2)

234

41tr

238

239

240

o
z
,'

verlagoesterreich.at
wbl.voe.at

IVERLAG
I ÖSTERREIcH

220



I "@ I ts,a

Herausgebe, '

Prof Dr. Dr. h.c. Wolfgang Ballwieser

Prof Dr. Dr. h.c. Dr h.c. Holger Fleischer

Prof, Dn Johanna Hey
Prof, Dr. h.c. RudolfMellinghoff
P rof D r Katharina Uffm ann
Dr. ThomasWachter
Prof, Dr. Barbara E. We{3enberger

P rof, D r. Franc e s ka Wer th

llllagazin
Gastkommentar
Hans-Peter Löw
Gender Balance an der

Unternehmensspitze

lnterview
Dennis Grabhery

Führungskräfte 2022: Auf diese

Soft- und Hardskills kommt es an

Im Abonnement enthalten:

Betriebswirtschaft
F lo ri an Fo ller t/Wer n er GleiJ3ner

Enthaftung des Vorstands durch die sog. ,,Fairness Opinion'?

Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Unternehmensbewertungen:
Fachlicher Hinweis vom FAUB des IDWvom 20.03.2022 (C. Zwirner)

Steuerrecht
Christoph Uhkinder
USt-Recht 2022: rJnternehmen in der (C orona-)Kri s e, Restrukturierung
bzw, Insolvenz

Matthias Loose

Behandlung angloamerikanischer Trusts bei der Erbschaft- und
Schenkungsteuer

Verfassungswidrigkeit der Abgeltungsteuer (V Kreft)

Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen nach S 138 Abs. 2 AO und

S 138b AO i.d.F. des StUmgBG (BMF)

Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten (Kassenbuchführung) -
Vermietung und Untervermietung eines Gewerbegrundstücks (EuGH)

Wirtschaftsrecht
To b ia s Keller/ Kev in S c hümmer
Der RegE zum DiREG: Mehr Digitalisierung für das Gesellschaftsrecht

Der Regierungsentwurf des Gesetzes zur Einführung virtueller Haupt-
versammlun gen (5. Goslar)

Arbeitsrecht
AlexWorobjow
Wenn Arbeitnehmer verschwinden

Insolvenzrechtliche Einordnung der Urlaubsabgeltung (1. Oehlschkiger)

Zustimmungsverweigerungsrecht des Betriebsrats bei Einsteilungen und
Versetzungen (5. G, Kunisch)

Urlaubsb erechnun g bei Kurzarb eit,,NIII" (B AG)

FACH M EDIEN
ottoschmidt

Seite 1145 - 1208

09.I|lIai2022
TS,Jahrgang

rt45

tL49

II52

TT62

rt64

1166

1170

IL79

1r83

tlg6

t20t

t202

lhre App - täglich aktuell

DER IITtr
BETRIEB

Owlit

1.948 | 2022

75.
JAHRGANG

t
f

I
t

Suchen, Finden, Wissen,

E'

r204



lnhalt

BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ

Corporate Governance

Enthaftung des Vorstands durch die sog. ,,Fairness
Opinion"?
Ass.-Prof Dr. Florian Follert, Seekirchen arnWallersee /
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Entscheidungen
EuGH: Upload-Filter - Art. t7 EU-Urheberrechts-RL ist mit der
Grundrechtecharta vereinbar (26 .4.2022 - C:1O4l19)
BGH: Dieselskandal - Bewertung des Nuuungsvoftdils b_ei Leasing_
fahrzeugen (21 .4. 2022 - Vil ZR 247 /21 , Vll ZR 285/2q und Vll ZR
783/21)
OIG Karlsruhel Bestimmung .in., ,ur Begehungsort i.S.d. Zu-
ständigkeitsregel in S l5 Abs.2 Satz 2 GeschGehG zählenden Er_
folgsorts (31 .3.2022 - 6 w 1 s/22t

Gesetzgebung
EP/ER: Ein neuer Rahmen für digitale Dienste
BReg: Gesetz zur Verstetigung der Regelungen zur virtuellen
Hauptversammlung beschlossen
DCG K: Kodex-R el or m 2022

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Zeitpunkt der Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs
bei Vollmachtserteilung an den Notar, die Löschung einer Auflas_
sungsvormerkung zu bewilligen (21.12.2021- Vll R 5/19)
BFH: Gewährung von Akteneinsicht in den Kanzleiräumen des pro_

zesshgyellm;.htigten wegen Zugehörigkeit zu einer sog. 
"Hochrisi-ko-Gruppe" (1 1.1.2022 -XtB 89/21)

FG Niedersachsen: Dem Steuerpflichtigen steht grundsätzlich ein
Anspruch auf Akteneinsicht im Verwaltungsverfahren zu; die
DSGVO findet auch auf direkte Steuern Anwendung
(1 8.3.2022 - 7 K 1 1 "t 27 /.t 8)

Venraltung
BR: Zweites Entlastungspaket aufden Weg gebracht

Aufsätze @
Dipl.-Kfm. (univ.) Marcus von Goldacker, MBA (lntemational Taxa-
tion),5t8, Markus Mathy, M.Sc., StB, und Christine Schuster, M.Sc.

Begründung von sperrfristbehafteten Anteilen im
Rahmen des Optionsmodells nach S ta KSIG -
Neueste Entwicklungen
Die Autoren haben sich in ihrem Beitrag (BB 2021,2967ff.) gegen
eine Sperrfristverstrickung der Anteile an einer optierten Gesell_
schaft nach 5 la KSIG ausgesprochen und herausgearbeite! dass
5 1a KSIG als steuerliche Umwandlungsnorm ,,eigener Art,,anzuse_
hen ist. ln dem Beitrag bekräftigen die Autoren die schon vertrete_
ne Auffassung mit weiteren Argumenten und befassen sich mit
dem BMF-Schreiben zur Option zur Körperschaftsbesteuerung
nach 5 la KSIG v. t0.t t.2O2i.

96'l

963

979

981

Aufsätze

Prof. Dr. Antje Baumann, LL.M., RAin/Attorney-at-Law und
Dr. Eenjamin Wagner, LL.M., RA/FAHaGesR

Schiedsfähigkeit und kein Ende? - Zur Wirksamkeit
von Schiedsvereinbarungen in personengesell-
schaftsverträgen (Schiedsfähigkeit tV)
Der BGH äußert sich in seinem Beschluss vom 23.9.2021 _ I ZB
13/21 - "Schiedsfähigkeit lV" (882022,204) - erneut zur Wirksam_
keit von Schiedsvereinbarungen in Gesellschaftsverträgen von per_

sonengesellschaften. Mit der neuesten Entscheidung nimmt der
BGH die Klarstellung vor, die nach der (kritisienen) Entscheidung in
,,Schiedsfähigkeit lll" geboten war und konkretisieG unter welchen
Voraussetzungen Schiedsvereinbarungen in Gesellschaftsverträgen
von Personengesellschaften, die Beschlussmängelstreitigkeiten er_
fassen, wirksam sind.

@
Dr. Julius-Vincent Ritz, RA

(Un-)Möglichkeit eines nachträglichen
Bedingungsverzichts gem. S 21 Abs. t Nr.4 WpüG
Ein Blick in das gängige Schrifnum zu S 21 Abs. 1 Nr.4 WpüG lässt
den Leser bei der Frage, ob ein Verzicht aufBedingungen im Rahmen
eines öffentlichen Angebots nach dem WpüG möglich ist, nachdem
diese eingetreten bzw. ausgefallen sind, erstaunlicherweise ohne
klare Antwort. Übenaschend ist auch, dass häufig die Verwaltungs-
praxis der BaFin, insbesondere in Hinblick aufsog, Fälligkeitsbestim_
mungen, gar nicht oder inkorrekt wiedergegeben wird. Der Beitrag
widmet sich daher der Frage, ob der Verzicht auf eine Bedingunt
auch noch möglich ist (oder sein sollte), nachdem diese eingetreten
bzw. ausgefallen ist. Daraus werden entsprechende Schlüsse fürden
Bieter bei der Planung seines Angebots gezogen.

Dipl.-Kffr. Dr. Katrin Dorn, StBin, und pauline Becker, StBin gB4

Fallstricke der Anderungen der erweiterten Künung
für Grundbesitz i.S.d. Sb Nr. 1 S. 2ff. GewStG durch-
das,,FoStoG"

Die erueiterte Kürzung für Grundbesitz i.S.d. S 9 Nr. .t S.2ff.
GewStG ist eine Begünstigung für Unternehmen, die ausschließlich
aufgrund ihrer Rechtsform gewerbesteuerpflichtig sind (sog.
Grundbesitzunternehmen).-Deswegen soll die Begünstigung nicht
zur Anwendung kommen, wenn das Unternehmen nicht aus_
schljeßlich vermögensverwaltend tätig, sondern (auch) originär ge_
werblich tätig ist. Bislang galtrdabei der Grundsatz, dass jegliche;e_
werbliche Tiitigkeit des Grundstücksunternehmens insgesamt zum
Wegfall der Begünstigung führte. Nunmehr sieht die Regelung eine
Ausnahme von diesem Grundsatz vor. Dabei wurde diese durch das
Gesetz zur Stärkung des ,,Fondsstandorts Deutschland,, (sog.
,,Fondsstandortgesetz", FoStoG, BGBI. I 2020, 1498) in die Regelung
aufgenommen. Diese Ausnahme sieht vor, dass bestimmteTätig_
keiten nunmehr nicht mehr zum Wegfall der Begünstigung führen.

Entscheidungen

BFH: Zur Frage einer (passiven) Entstrickung durch Umsetzung des gg7
AOA in 5 1 Abs. 5 ASIG: Zuordnung von Wirtschaftsgütern beisog
personallosen Betriebsstäften
(24.1 1.2021 - I B 44/21 [AdV] - dazu BB-Kommenbr von .

Prof. Dr. Wolfgang Blume6 RA)

BFH: Zurechnung von Vermietungseinkünfteri im Fall eines Nut- gg2
zungsrechts
(29.9.2021 -tXR2/21)

BFH: Keine Hinzurechnung von Stückzinsen eines Sachdarlehens _ ggs
die Entscheidung wurde nachträglich zur amtlichen Veröffentli-
chung bestimmc sie war seit dem 17.2.2022 als NV_Entscheidung
äbrufbar
(7.102021 -ilt R 15/18)

966

Entseheidungen '

BGH: Keine Geltendmachung von Ansprüchen der GmbH gegen g71
ihren Fremdgeschäftsführer durch Gesellschafter im eigenen Namen
(2s.1.2022-UZRs0/20)

OLG Frankfurt a.M.: Unwirksamer Haftungsausschluss in AGB ei- 974
nes gewerblichen Kfz-Vermieters
(30J2.2021 - 2l) 28/21- dazu BB-Kommentar von)
Sebastian Schnell, LL.M., RA)

OLG Hamm: Keine Hinweispflicht auf das Spektrum der Energie- g77
effizienzklassen bei Produktwerbung im lnternet 201 8
(3.2.2022- 4U 89t20)
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Rechnungslegung
FASB: Vorschlag für Accounting Standards Update
EFRAG: Stellungnahmeentwurf zu Agendabeschlüssen bezüglich
rFRS 1 7

DRSC: Öffentliche Diskussion zur künftigen Berichterstattung über
immaterielle Werte

Wirtschaftsprüfung
IESBA: Überarbeitete Defi nition einer.,Public lnterest Entity"
WPK: Stellungnahme zum Berichtsentwurf der federführenden
Parlamentsausschüsse zum Legislativpaket lur Bekämpfung der Fi-

nanzkriminalität - Präsidentenschreiben an EU-Parlamentarier

Finanzierung
KPMG: Risikokapital-lnvestoren zeigen sich von geopolitischen
Spannungen unbeeindruckt
BDo/Helaba: Steigende Nachfrage für Sustainability-Linked Loans
(SLL) im Mittelstand

Veranstaltung
Münsterisches Tagesgespräch: Unternehmensbewertung heute
und morgen - Aktuelle Herausforderungen und Perspektiven

Aufsatz

Dr. Dirk Rabenhorst, WP/5t8, und Daniel Schulz, WP/SIB

EU-Konsultation Unternehmensberichterstattung -
Verbesserung der Qualität und Durchsetzung
Die Europäische Kommission hat eine Konsultation zur Verbeise.
rung der Qualität und der Durchsetzung der Unternehmensbericht-
erstattung durchgeführt und dabei die Sichtweise der interessier-
ten Stakeholder zum deaeitigen Status quo und potenziellen Ver-

besserungsmöglichkeiten des EU-Rahmenwerks zur Unterneh-
mensberichterstattung auf den Gebieten Corporate Governance,
Abschlussprüfung sowie Überwachung und Durchseuung (En-

forcement) abgefragt. lm Beitrag soll ein Überblick über den Anlass
und die Ausgestaltung der EU-Konsultation sowie wie über die in-
haltlichen Schwerpunkte gegeben werden, bevor auf den Rücklauf
eingegangen und eine Würdigung der Konsultation vorgenommen
wird.

Arbeitsrecht
sss Die Woche im Bli

Entscheidungen
BAG:
gung -
des

BAG: Tarifliche

,,bei demselben
des Begriffs

wehrdienst der DDR (27.1
ZeiteX im Feuer-

BAG: Ungleichbehandlung von und Teilzeit-
beschäftigten - Arbeitsentgelt - Arbeitsbedingungen - Überstun-
denzuschläge (28.i 0.2021 - 8 AZR 370/20 [A])
BAG: Betriebliche Altersversorgung - Übergangszuschuss - Verjäh-
rung (8.3.2022 - 3 AZR 420 /21)

Entscheidung

BFH: Ergänzungsbilanzgewinn als selbständig anfechtbare Be- '1005

steuerungsgrundlage - 5 6b EStG: Übertragung stiller Reserven auf
einen anderen Betrieb
(16.12.2021 -lV R7/19 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Florian Kleinmannt SIB/RA,/FAStR)

1013

Verarbeitung von Mitarbeiterdaten außerhalb des
Beschäftigungsverhältnisses - Datenschutzrechtliche
Restrikionen - Fallkonstellationen
Arbeitnehmer sind nicht immer nur,,Beschäftigte'r (vgl. die Definiti
on in 5 26 Abs. 8 BDSG) ihres Arbeitgebers, sondern ggf. auch seine

,,Kunden" oder die Kunden eines Dritten, der den Arbeitgeber mit der
Verarbeitung,,beauftragt". Datenschutzrechtlich unproblematisch
ist das, wenn die Kundenbeziehung in keinem Bezug zu dem Be-

schäft igungsverhältnis steht und gegenseitige Rückschlüsse norma-
lerweise nicht gezogen werden können, Die die beiden Vertragsver-
hältnisse betreffenden Daten sind grundsätzlich getrennt voneinan-
der zu verarbeiten. Die Zulässigkeitsbedingungen ergeben sich für
im Rahmen der Zweckbestimmung des Beschäftigungsverhältnisses
stattfindenden Verarbeitungen aus 5 26 BDSG, während ansonsten
je nach der Fallkonstellation Art.6 Abs. 1 bzw. Art.9 Abs. 1 und 2

oder Art. 28f. DS-GVO heranzuziehen sind. Fraglich wird die Bestim-
mung der Zulässigkeit der Verarbeitung ggf. dann, wenn Arbeitneh-
mer und Kundenbeziehung sich vermischen, so 2.8., wenn der be-
troffene eine Leistung als Kunde nur aufgrund des Status als Arbeit-
nehmer erhält. Des Weiteren können,,Kundendatenverarbeitungen"
bezüglich seiner Beschäftigten dem Arbeitgeber im Wege der Auf-
tragsdatenverarbeitung oder auch gesetzlich übertragen sein, wo-
mit sich nunmehr im Hinblickauf den medizinischen Dienstder Kran-
kenkassen nach Vorlagebeschluss des BAG (26.8.2021 - 8 MR253/
20 (A11,882021 ,2739 Ls) der EuGH zu beschäftigen hat.

Entscheidung

BAG: Betriebliche Altersversorgung - Hinterbliebenenversorgung 1017

- Betriebsvereinbarung - Auslegung - Ausschlussklausel
(2.12.2021 - 3 AZR212/21 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Thomas Fran( RA)
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Entpcheidungen
EuGH: Unzulässigkeit einer allgemeinen und unterschiedslosen
Vorratsspeicherung zur präventiven Bgkärnpfung schwerer Straf_
taten (5.4.2022 - C-140/20)
EuGH: Ausnahme vom Widerrufrr.itt Oui Onlin"-ti.k"t.*erb
über einen Vermittler - CTS Eventim (31.3.2022 - C_g6lZ1)
BGH: Keine Fortsetzung der'GübH'bei rechtskräftiger Ablehnung
der lnsolvenzeröffnung manEels Masse (25.1.202 Z _-il Zg Atn)
BGH: Sondezeichen ,,//" nicht zur Firmenkennzeichnung geeignet
(2s.1.2022 -|ZB 1s/21)
OLG Stuttgart: LKW-Kartell - Neufahrzeuge betreffende Kanellab_
sprachen können kartellbedingten Schaden wegen des Enverbs e!
nes gebrauchten Vorführfahrzeugs begründen (1 7 .3.2022_2U 4/20)
Verwaltung
BKartA: Sektoruntersuchung zum Scoring beim Online_shopping
eingeleitet
BaFin: Blindpools bei Vermögensanlagen - überarbeitetes Merk_
blatt zur Konsultation gestellt
BaFin: Systemrisikopuffer für den Wohnimmobiliensektor _ Allge_
meinverfügung erlassen
BWD: Bundesverband der Wirtschaftskanzleien (BWD) e.V. in
Deutschland gegründet

A{sfsatz
Sebastian
Dr. Lenard

Lutz-Bachmann, LL.M., RA, Kristin Vorbeck, RAin, und
Wengenroth, RA

Steaxerreeht

Eie Woehe im EBick

Entscheidungen
EuGH-Schlussanträge: Voraussetzungen des Optionsrechts _ Ge_
staltungsspielraum der Mitgliedstaaten - vom Sinn der Form _ Fol_
gen eines Verstoßes gegen Formvorschriften (24.3.2022 _ C_56/ 21)
8FH: Erwerb durch Zwischenberechtigte eines anglo-amerikani,
schenTrusts (25.6.2021- ll R 31/19)
FG. Hamburg: Schätzung bei einer Discothek anhand spezieller
Richtsatzsammlung (3.9.20't9 - 2 K 21 B/18)

Aufsätze E!!*!GiM
Prof. Dr. LorenzJ. Jarass, M.S.

Wer soll die neue Energiewende bezahten?
Die Eundesregierung will bis 2045 den gesamten deutschen Ener_
gieverbrauch klimaneutral erzeugen. Der Beitrag beschreibt den
hierfür laut Bundesregierung geplanten Ausbau von photovoltaik,
Windenergie und Energiespeichern sowiedie resultierenden Kosten.

Prof. Dr. Dieter Dziadkowski

Einkommensteueranpassungen erforderlich
Die Bundesregierung hat damit begonnen, den preisexplosionen
auf verschiedenen Verbrauchermärkten zu begegnen. Zuerst sollen
Heizkostenzuschüsse gesetzlich beschlossen werden, allerdings nur
für bestimmte Personengruppen. Weitere Einzelmaßnahmen sollen
folgen. Da die lnflation aber bereits bei Rekordweften angelangt ist
und die Nahrungsmittelpreise neben den Energiepreisen die lnfla_
tionstreiber sind. müsste umgehend der Anstieg der preise für den
Grundbedarf auch steuerlich Berückichtigung finden. Die Gewäh_
rung steuerfreier Zuschüsse für bestimmte Bereiche des täglichen
Lebens an ausgewählte personenkreise ist steuenechtlich aller_
dings nicht zu rechtfertigen, da durch entsprechende Maßnahmen
gegen das Prinzip der Gleichmäßigkeit der Besteuerung verstoßen
wird. lnsbesondere ein Verstoß gegen die Freistellungles verfas_
sungsrechtlich gebotenen Existenzminimums und die Einwirkung
einer starken kalten Progression auf die Einkommensbesteuerung
kann im Rahmen einer direkten Steuererhebung nicht hingenom_
men werden.

Prof. Dr. Peter Bilsdorferl RA, und
Michael Kaufmann, RA/FAStrafR

Waffenerlaubnis für Steuerfahnder?
Vor 75 Jahren starb Al Capone, der Sohn italienischer Einwanderer,
ein gefürchteter Mafiaboss. Verurteilt wurde er nicht etwa wegen di_
verser Kapitalverbrechen. Nein, wegen Steuerhinterziehung im Zu_
sammenhang mit Geldwäsche wurde Al Capone am 24.10;..1931 zu
50 000 U5-Dollar Strafe, zusätzlich knapp 8 000 US-Dollar Gerichts_
kosten und elfJahren Freiheitsstrafe verurteilt. lm vergangenen Jahr
wurden diverse Erbstücke versteigert. Besonders heiß umkämpft
war die angebliche Lieblingspisiole des Verbrechers. Der halb auto_
matische Colt.45-Kaliber ging für 860000 Dollar (744000 Euro) an
den Höchstbietenden über die näheren Umstände seiner lnhaftie_
rung wird nicht viel berichtet. Allerdings lenken Al Capone und sein
Bezug zur Steuerhinterziehung den Blick auf die aktuelle Situation
der Stra{verfolger in Deutschland - nicht zuletzt auch angesichts
schier unglaublicher schlimmer Angriffe auf polizeibeamte.

Entscheüdungen

BFH: Zur Differenzbesteuerung der Art. 3l I ff. MwStSystRL
(20.10.2021 -XlR2/20)

BFH: Zum VorsteuerabzuE einer Gemeinde im Rahmen ihrer wirt_
schaftlichen Tätigkeit
(20.10.2021 -Xt R 10/21)
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Nachhaltigkeitsbezogene Sorgfaltspfl ichten in
Geschäftsbeziehungen - zum Entwurfder EU-
Kommission für eine,,Lieferkettenrichtlinie,,
Weniger als ein Jahr nach der Verabschiedung des deutschen
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) liegt nun ein weit_
reichender Entwurf der EU-Kommission für eine Richtlinie über
unternehmerische Nachhaltigkeitspflichten vor. Die Vorschläge
dieses Entwurfs gehen deutlich über das LkSG hinaus. So sollen
etwa deutlich mehr Unternehmen von Sorgfaltspflichten betrof_
fen sein und eine größere Anzahl menschen- und umweltrechtlF
che Pflichten einbezogen werden. Unternehmen müssen außer_
dem im Grundsatz die gesamte vor- und nachgelagerte Wert_
schöpfungskette in den Blick nehmen. Der Richtlinienäntwurf be_
gründet zudem eine auf einen Teil der Sorgfaltspflichten be-
grenzte zivilrechtliche Haftung und bindet die Unternehmenslei_
tung stärker ein. Er wird daher - soweit er das weitere EU_Ge_
setzgebungsverfahren durchlaufen hat - zahlreiche Anpassungen
des LkSG, dessen Kernregelungen seinerseits erst am 1.1.2023 in
Kraft treten, erforderlich machen. Mit einer entsprechenden Um_
setzung ist erst in den nächsten Jahren zu rechnen. Dennoch
sollten Unternehmen sich bereits jetzt mit den gesteigerten An_
forderungen befassen, da diese - wie schon nach äeutschem
LkSG - durch umfangreiche Sanktionsmaßnahmen abgesichert
werden. Der Beitrag stellt im Anschluss an den Beitrag der Ver_
fasser zum Entwurf des LkSG (BB 2021, 906ff.) die weientlichen
lnhalte des Entwurfs der Kommission dar, zeigt die zu erwarten_
den Anderungen am deutschen LkSG auf und identifiziert mög-
liche Risiken für Unternehmen.

Entscheidungen

BGH:,,Zufriedenheitsgarantien,, als Garantieerklärungen i.S.der 845
SS 443,479 BGB? - Vorabentscheidungsersuchen
(10.2.2022 - IZR 38/21 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Nadine (Xa RAin)

BGH: Dieselskandal - Anspruch nach S 852 S. j BGB bei Erwerb g47
eines betroffenen Neutahrzeugs
(2't .2.2022 - Vla ZR 8/21)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
ISSB: Zwei neue Entwürfe zu Nachhaltigkeitsinformationen
IPSASB: Entwurf zu Altersversorgungsplänen
EFRAG: Zwei Stellungnahmen zu Anderungen an IAS 1. IAS 7 und
IFRS 7

Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen: Bericht zur Erwei_
terung der EU-Umwelttaxonomie
Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen: Bericht für neue
technische Bewertungskriterien für alle Umweltziele der EU_Um-
welttaxonomie {

DRSC: FA NB ruft zur öffnung der Europäischen Vorgaben für eine
lntegrierte Nachhaltigkeitsberichterstattung auf
DRSC: Fachaus5chuss-Sitzu ngen im März 2022 - Mittsch n itte

Wirtschaftsprüfung
IDW: Video-Podcast zur Prüfung der Einhaltung der EU-Offenle-
gungsveroränung
IDW: Zusammenfassung der Kernpunkte des BMF-schreibens zur
Ukraine-Hilfe

WPK: Übersicht der Listen der Hochrisikoländer bei der Bekämp-
fung der Geldwäsche aktualisiert

Aufsatz

Michael Deubert, Wpy'StB, und Dr. Stefan lewe Wp/Stb

Abbildung von PrinzipaFAgent-Beziehungen
im handelsrechtlichen Jahresabschluss
Bei Leistungsbeziehungen zwischen fremden Dritten oder kon_
zernverbundenen Unternehmen stellt sich mitunter die für den Ver_
mögens- und Erfolgsausweis im handelsrechtlichen Jahresab_
schluss relevante Frage, ob die Tätigkeit des bilanzierenden U-nter_
nehmens als Produzent oder Händler tatsächlich für eigene oder
doch für fremde Rechnung erfolgt. Für die Beurteilung dieser Frage
ist ausschlaggebend, welche Risiken und Chancen aus der konkre,
ten Tätigkeit des Unternehmens resultieren und wie diese zwischen
den Vertragsparteien verteilt sind. ln dem Beitrag zeigen die Auto_
ren, wie diese Beurteilung vorgenommen werden kann und welche
Auswirkungen sich daraus für die Abbildung im Jahresabschluss er_
geben.

Entscheidung

BFH: Zur Zurechnung eines aus einer Sperrfristverletzung gem.
916 Abs. 3 S. 3 ESIG resultierenden Gewinns
(23.11.2021- Vlll R 14l19 - dazu BB-Kommentar von
Dr, Martin Bünning, RVSTB)

Aufsatz @
Holger Dahl und Prof. Dr. Alfred Oppolzer

Maßnahmen des Arbeitsschutzes bei quantitativer
Überforderung nach 5 3 Abs. f ArbSch'G
Nachdem sich dieAutoren in ihrdm Beitrag in Heft il des Betriebs_
Berater (BB 2022, 628) mit der Beurteilung p,sychischer Gefähr-
dungen gem. 5 5 ArbSchG auseinandergesetzt haben. beschäf-
tigen sie sich nun mit dem häufigsten Anwendungsfall für'Maß_
nahmen des Arbeitsschutzes aufgrund psychischer Gefährdungen
gem.53Abs.lArb5chG.

Fofi bild un gszertifi kat
nach s 15 FAO

wr,vw"hh-selb$tstudium.de

>> 27, April zozz I Scandic Frankfurt Museumsufer

https;//veransta ltu ngen.ruw.delmopeg ffi
Neuerscheinung,Euch
Holger Dahl {Hrsg)
Mitbestimnung in wirtschaft liehen Angelegenheiten -
Beiriebslinderung

1. Aqflage 2021, BetriebrBerater Sch;lft€nreihe Arbeitsreeht
561 Seiten, Broschur, € 139,-
lSBNl 978."3-8005-1 693-3/ lnfos unter: shop.ruw.de/1.6933

Die Erste Seite
Dnnhrc[öbbeRA

ReffzurEr.$inzung des O|RUG - schrittweise
zur Digitalisierung des Geseilschaftsrechts
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Arbeitsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Rechtsweg - Corona-Prä

sGB Xt(1.3.2022 -9 AZB25/21
BAG: Betriebliche
legung - ruhegeldfähiges
BAG: Befristung -
Kinderbetreuung (1 5.1 2,2021 - l

lnhalt I

9

883
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am 26. April202?
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DIE ERSTE SEITE

Philipp Reusch, RA/Attorney-at-Law

Die glückselige lnsel - Sustainable Products lnitiative

WIRTSCHAFTSRECHT

Dr. Gerhard Wiebe, RA

Produktsicherheitsrechtliche Betrachtung des Vorschlags für eine Kl-Verordnung | 899

Janik Goßler, LL.M., RA, und Markus Palder, LL.M.

Distributionslogistik, Vertriebsmittler, Endkunde - Glieder der Lieferkette im Sinne des LkSG? | 906

STEUERRECHT

Andreas Schreib, RA/SIB,Jörg Wingler, RA/SIB, und Markus Weinfuftner, StB

Die effektive Steuerquote nach den OECD GlobalAnti-Base Erosion Model Rules -
Herausforderung für die Steuerabteilung bereits heute | 919

BILANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT

Silvia Kraus, WPin/StBin, und Dr. Holger Seidler, RA/SIB^/VP

Ausgewählte Fragestellungen zur Bilanzierung von Entnahmen im handelsrechtlichen

Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften | 939

ARBEITSRECHT

Dr. Arnim Powietzka, RA/FAArbR

Freie Mitarbeiter und Geschäftsführer vor den Arbeitsgerichten (Teil ll) I 9a9
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Wlrtschaftsrecht
Dle Woc$te im Bliek

Entscheidungen
EuGH: Online-Buchung von l-lbtelzimmern - Beschriftung des Bu-
chungs-Buttons maßgeblich (7.4.2022 - C 249 121)
OLG Hamm: SchadeniersatzaRspJüche des lnsolvenzverwalters
der Arcandor AG gegen frühere Vorstands- und Aufsichtsratsmit-
glieder (6.4.2022 - l-8U 73/12)

Verwaltung
BaFin: Wertpapierdienstleistungsunternehmen müssen Zuwen_
dungen bei telefonischen Geschäftsabschlüssen vorab offenlegen

Gesetzgebung
BMJ: Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Um_
wandlungsrichtlinie veröffentlicht
BMJ: Erleichterungen für Unternehmen bei Online-Beurkundun_
gen und Online-Beglaubigungen
BMJ: Besserer Schutz für Hinweisgeber - Referentenentwurfvorge_
legt

Aufsätze ]ilF![iltffitFll
Dr. Gerhard Wiebe, RA

Produktsicherheitsrechtliche Betrachtung des
Vorschlags für eine Kl-Verordnung
Die Kl-Verordnung ist ein prestigeprojekt der EU, das den Rechts_
rahmen für eine vertrauenswürdige künstliche lntelligenz (Kl) bil-
den und die EU im Kampf um die Wettbewerbsfähigkeit in der digF
talen Welt stärken soll. Bei genauer Betrachtung entpuppt sich das
Regelungsvorhaben jedoch.als allgemeine Software-Regulierung
mit den Mitteln des Produktsicherheitsrechts. Um die Regelungs-
struktur und Jogik des Entwurfs verstehen zu können, erweist sich
eine produktsicherheitsrechtliche Analyse als unabdingbar.

E@
Jariik Goßler, LL.M., RA, und Markus palder, LL.M.

Disuibutionslogistik, Vertriebsmittler, Endkunde -
Glieder der Lieferkette im Sinne des LkSG?

Das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lie-
ferketten (LkSG) wurde am 11.6.2021 vom Bundestag angenom-
men und tritt am 1.1.2023 in Kraft. Das Gesetz bezweckt die Ver-
hinderung von Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit,
Zwangsarbeit, Diskriminierung sowie von mangelnden Sicherheits_
standards entlang der Lieferkette. Ebenso sollen Arbeitsunfälle und
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren durch entsprechende Ar_
beitsbedingungen verhindert werden. Auch Umweltrisiken sollen
abgewendet werden. Grundlage für das Gesetzesvorhaben waren
insbesondere die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrech-
te der UN. lm Beitrag wird zu der Frage Stellung genommen, wie
der Begriff der'Lieferkette im Rahmen des LkSG konkret zu verste-
hen ist und welche Pflichten ein Unternehmen bezüglich der ver-
schiedenen Dienstleister treffen, derer sich ein Unternehmen nach
Herstellung eines Produkts bis zur Lieferung an den Endkunden be-
dient. Erörtert wird in diesem Zusammenhang auch der Begriff des
Endkunden und.die Anwendbarkeit der Sorgfaltspflichten des LkSG
auf Endkunden.

Entsclreidungen

BGH: Keine Fonsetzung der GmbH bei rechtskräftiger Ablehnung
der lnsolvenzeröffnung mangels Masse
(25.1.2022 - ll ZB 8/21 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Sabine Otte4räbener, LL.M. (Bristol)

BGH: Sonderzei chen,,/ /" nicht zur Firmenkennzeichnung geeignet
(25.1.2022 - IZB 15/21

Steuerv'echt
8e7 Dle Wcehc ian Sflck

Entscheidungen
EuGH: Befreiung von Krankenhausbehandlungen und ärztlichen
Heilbehandlungen - private Krankenhauseinrichtung - ordnungs-
gemäß anerkannte Einrichtung - in sozialer Hinsicht vergleichbare
Bed in gun gen (7 .4.2022- C-228 I 20)
BFH: Hinzurechnung der auf den Mieter umgelegten Grundsteuer
(2.2,2022- lll R 6slr9)
BFH: Erstattungsberechtigter nach S 37 Abs. 2 S. 1 AO
(1 4.12.2021 - V[ R 20/1 8)

BFll: Keine Hinzurechnung von Stückzinsen eines Sachdarlehens _
die Entscheidung wurde nachträglich zur amtlichen VeröffentlF
chung bestimmt; sie war seit dem '17.2.2022 als NV-Entscheidung
abrufbar (7.10.2021 - lll R j5i1S)

. BFH: Unentgeltlichkeit der Wärmeabgabe (25. j 1.2021 _ V R 45120)

Verwaltung
BMF: Konsultationsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Französischen Republik vom 13.5.2020 zur
Besteuerung von Grenzpendlern; Konsultationsvereinbarung zur
einvernehmlichen Kündigung zu m 30.6.2022

899 BMF: Ertragsteuerrechtliche Behandlung von Biogasanlagen und
der Ezeugung von Energie aus Biogas

Sonstiges
DSIV: Präsident Lüth im Gespräch mit Spitzenvertretern des Fi_
nanzausschusses des Bundestags
öBMF: Chatbot Fred beliebtes FinanzOnline-Tool künftig auch auf
bmf.gv.at verfügbar

Aufsata

917

919

906

912

Andreas Schreib, RtuStB; Jörg Wingler, RA,/StB, und
Markus Weinfurtnei StB

Die effektive Steuerquote nach den OECD Global
Anti-Base Erosion Model Rules - Herausforderung
für die Steuerabteilung bereits heute
Das Jahr 2022 wird gekennzeichnet sein durch eine hohe Dynamik
im internationalen Steuerrecht. Denn OECD und EU-Kommission
wollen eine einheitliche Mindestbesteuerung für internationale
Unternehmensgruppen bereits zum 1..l .2023 in Kraft setzen. Damit
stellen sich für die betroffenen Unternehmen bereits heute eine
Reihe von praktischen und strategischen Fragen. Der vorliegende
Eeitrag will über die Funktionsweise der Model Rules im Grundfall
informieren und erste Antworten geben zu dem erwartbaren
Mehraufinrand für zusätzliche Deklarationspflichten sowie zu mögli-
chen Risiken einer Doppelbesteuerung.

Entscheidungen

BFH: Versagung des Vorsteuerab?ugs aus Altgoldlieferungen; An_ g27
forderungen an das ,,Wissenmüssen,'des Steuerpflichtigen von ei-
nem fremden,,Mehrwertsteuerbetru!,,
(20.1 0.2021 - Xt R 1 9 / 20)

BFH:Geschäftsveräußerung im Ganzen 935
(7.12.2021-Xt 811/21)

Neuerscheinung Buch
Taeger/Gabel (Hrsg.l DSGVO - BDSG - TIDSG
4. Auflage 2022, Kommentar, Kommunikation & Recht,

2.4265., geb.,€298,-

ISBN: 978-3-8005 -17 60-2/ lnfos unter: shop.ruwde/t 7602

Stewerquote

914
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IFRSF: Zusätzlicher ISSB-Standort in Montreal angekündigt
EFRAG: Feedback zur Stellungnahme zu ED/2021 17

DRSC: Stellungnahme an das IFRS lC

DRSC: Quartalsbericht Q1 /2022

Wirtschaftsprüfung
DSCO: Über den Wert exzellenter Prüfungen

IMSB: Überarbeiteter Prüfungsstandard l5A 600

IDW: Zwei Updates des Fachlichen Hinweises zu den Auswirkun-
gen des Ukraine-Kriegs r

IDW: Praxisunterstützung bei der Einholung schriftlicher Erklärun-
gen

IDW: Knowledge Paper,,Data Governance"

IDW: Aktualisierung des Prüfungshinweises betreffend Abrechnun-
gen eines Netzbetreibers 2021

IDW: Aktualisiertes Positionspapier zu Zweifelsfragen der EU-Regu-

lierung

WPK: Aktualisierung der Liste der Hochrisikoländer bei der Be-

kämpfung der Geldwäsche

Betriebswirtschaft
lfM Bonn: Zahl der Unternehmensinsolvenzen auf historischem
Tiefstand

Aufsatz @
Silvia Kraus, WPin/StBin, und Dr. Holger Seidler, RA/SIBÄffP

Ausgewählte Fragestellungen zur Bilanzierung von
Entnahmen im handelsrechtlichen Jahresabschluss
von Kapitalgesellschaften

Bei der Aufstellung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses von
Kapitalgesellschaften treten immer wieder Fragen im Zusammen-
hang mit der Bilanzierung von Entnahmen auf. lm nachfolgenden
Beitrag werden einzelne praxisrelevante Fragestellungen, derer

sich das handelsbilanzielle Schrifttum bisher gleichwohl nicht oder
nur generisch angenommen hat, diskutiert und Lösungsvorschläge
entwickelt. Der Aufsatz knüpft an den in BB 2021,2795ff., publi-
zierten Beitrag von Seidler,,Ausgewählte Fragestellungen.zur Bilan-
zierung von Einlagen im handelsrechtlichen Jahresabschluss von
Kapitalgesellschaften" an.

Entscheidung

BFH: Auslegung.der Begriffe,Überführung" bzw.,,Übertragung" in
5 9 Nr. 1 5.5 Nr. 2 GewStG bei Formwechsel
(27 .10.2021- I R 39/19 - dazu BB-Kommentar von

Stephan Abele, RA/SIB)

>> 1.Mai zozz I Steigenberger Frankfurter Hof

https://veranstaltungen.ruw.de/piltartwo

E]ffimffi

Arbeitsrecht
DieWoche im Blick

Entscheidungen
BAG: Ersatzruhetage für fal-
len (8.12.202'l - 10 AZR 64
BAG: Urlaubsberechnung
(30.1 1.2021 - 9 AZR234/21)
BAG: Verstoß gegen das Abs.1 HGB

- Stufenklage - Auskunftsanspruch Verjährungsfrist
nach 5 61 Abs. 2 HGB (25.11.2021 - I AZR226/20)

BAG: Mindestlohn für die Zeit eines geleisteten Praktikums
(19.1.2022 - s AZR 217 /21)
BAG: Statusklage - Sportfotograf (30.1 1 .2021 - 9 AZR145/21)
BAG: Formelle und materielle Rechtskraft - Vorrang einer Einzelab-
rede - Verzichi - AGB - Vertragsauslegung
(2.1 2.2021 - 3 AZR 1 23 / 21 |
BAG: Verfall übergesetzlichen Urlaubs nach 5 18 A Nr. 7 Satz I
Manteltarifuertrag für Arbeitnehmer der bayerischen Metall- und
Elektroi ndustrie (1 2. 1 0.202 1 - 9 AZR 57 7 I 20 lBl\

Aufsatz

Dr. Arnim Powietzka, RA/FAArbR

Freie Mitarbeiter und Geschäftsführer vor den
Arbeitsgerichten (Teil ll)
Der Geschäftsführer einer GmbH wird von BGH und BAG zumindest
im Regelfall nicht als Arbeitnehmer angesehen, sondern steht in ei-
nem freien Dienswerhältnis. 5 5 Abs. 1 5. 3 ArbGG schließt für
gesetzliche Vertreter juristischer Personen den Rechtsweg zu den
Arbeitsgerichten grundsätzlich aus. Dennoch sind Klagen von Ge-

schäftsführern vor den Arbeitsgerichten, die sich auf arbeitsrechtlF
che Ansprüche stüuen, keine Seltenheit. Die Stellung des Ge-

schäftsführers ist in den letzten Jahren in verschiedener Hinsicht
der eines Arbeitnehmers angenähert worden. Es kann vor diesem
Hintergrund nicht überraschen, dass Geschäftsführer im Streitfall
den Schutz des Arbeitsrechts suchen und sich deshalb auch an die
Arbeitsgerichte wenden. Der Beitrag geht der Frage nach, unter
welchen Voraussetzungen für Klagen von Geschäftsführern der
Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten eröffnet ist und in welchen
Fallkonstellationen eine arbeitsgerichtliche Klage auch in der Sache

Erfolg verspricht.

Entscheidung

LAG Hamm: Zeiten einer Quarantäne sind nicht auf den Jahres-

urlaub anzurechnen
(27.1.2022 - 5 5a 1030/21 - dazu BB-Kommentar von
Martin Söller)

Fortbildun gszertifikat
nach s 15 FAO

www.bb-selbststudium.de

Die Erste Seite
Philipp Reusch, RA./Attorney-at-Law

Die glückselige lnsel - Sustainable Products
Initiative
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Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, RA

Die Geburtsstunde des AGBG - ein persönl
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WIRTSCHAFTSRECHT

Dr. Daniel Ashkar, RA, Tobias Lantwin und Dr. (hristian Schröder, RA

Datenschutzrecht - Was bringt das Jahr 2022? | 7ll

STEUERRECHT

PD Dr. Thorsten Helm, RA/SIB^/VP, und (hristian Bischotf, RA

Erneute Reform des Gemeinnützigkeitsrechts? I 790",r

Dr. Andreas Schönhöft, RA/FAArbR/FASIR, und Dr. Melanie Röpke, Richterin
Eine echte Abfindung ist nicht wertguthabenfähig | 793

BILANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT

Prof. Dr. Reiner Quick, Kevin Gauch, M.Sc., und lailssa Brom, B.Sc.

Risikoberichterstattung am deutschen Kapitalmarkt:Qualitative Analyse der
HDAX-Geschäftsberichte der Geschäftsjahre 201 8-2020 | 810

ARBEITSRECHT

Maximilian lachmann, RA/FAArbR
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Wintsehaftsrecht
Die tJltoche im Blick

Entscheidungen
EUGH: Zum Doppelbestrafungsverbot im Kanellrecht
(22.3.2022- C 1s1/20)
BGH: Keine Geltendmachung voir Änsprüchen der GmbH gegen
den Fremdgeschäftsführer durch Gesellschafter im eigenen Namen(25.1.2022-llZRs0/20) 

:.

BGH: Fernwärmeunternehmen da# unwirkame preisänderungs-
klausel auch während eines laufenden Versorgungsverhältnisses
anpassen (26.1.2022 - Vill ZR 1 7 5 / 19)
BGH: Werbung für eine.Jribute-Show" - Tina Turner
(24.2.2022 -tZR2/21)
OLG FranKurt a.M.: Mittelbare Herkunftstäuschung beim Ver-
trieb von ,,Plastikuhren".(1 7.2.2022 - 6 U 202/20\

Verwaltung
DAV: Neue DAV{ntervisionsplattform gestartet - exklusiv für Mit-
glieder

Gesetzgebung
EP/EU-Ra$ Einigung bei Digital Markets Act - strenge Regeln für
sog. Gatekeeper
EU.Kommission/USA: Einigung auf neuen transatlantischen Da-
tenschutzrahmen

Aufsatz
Dr. Daniel Ashkar, RA, Tobias Lantwin und
Dr. Christian Schröder, RA

Datenschutzrecht - Was bringt das Jahr 2022?
Schwerpunkte der behördlichen Sanktionierung und der pri-
vaten Rechtsdurchsetzung
Verletzungen des Datenschutzrechts werden für Unternehmen
deutlich teurer und Schadensersatzansprüche können auch Ge-
schäftsführer treffen. Das Jahr 202i stellte in mehrfacher Hinsicht
ein Rekordjahr in Bezug auf von europäischen Datenschutzauf-
sichtsbehörden verhängte Bußgelder dar. parallel beschäftigen da-
tenschutzrechtliche Rechtsstreitigkeiten mehr und mehr die Ge-
richte in Deutschland und Europa. Ein besonderer Schwerpunkt lag
insbesondere bei der gerichtlichen Geltendmachung immaterieller
Schadensersatzansprüche. Der Beitrag beinhaltet einen Ausblick
auf zukünftige Entwicklungen in diesen Bereichen und insbeson-
dere auch darauf, in welchen Themengebieten im Jahr 2022 und
womöglich darüber hinaus für Unternehmen die größten Risiken
im Hinblick auf die Verhängung von Bußgeldern und die Verwick-
lung in Rechtsstreitigkeiten bestehen. Kurz eingegangen wird zu-
dem auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Dresden, bei dem ein
Geschäftsführer persönlich auf Schadensersatz in Anspruch ge-
nommen wurde

Entscheidung

86H: Anfechtung von Honorarzahlungen an Sanierungsberater-
Bezugspunkt des Benachteilig un gsvorsatzes erweitert
(3.3,2022- lXZR78/20 - dazu BB-Kommentar von
Stephan M. S(hubert, RA)

Itleuerccheinung Buch
TaeEer/Gabel (Hrsg.) 956y9 - BDSG - frDSG
4. Auflage 2022, Kommentar, Kommunikation & Recht,

2.426 S., geb" € 298,-
ISBN: 978-3-8005-176G2/ lnfos unter: shop.ruude/1 7602

Steu*mecfrt

Sie Woche im Slie$r

Entscheidungen
BFH: Übenragung des Kinderfreibetrags bei in nichtehelicher Le-
bensgemei nschaft lebenden Elternteilen (1 5.1 2.2021 - lll R 24/20)
BFHi Unterbrechung der Zahlungsverjährung durch eine BZSt-On-
line-Anfrage (21.12.2021 - Vll R 21l1 9)

Aufsätze

PD Dr. Thorsten Helm, RA/SIB/WP, und Christian Bischoff, RA

Erneute Reform des Gemeinnützigkeitsrechts?
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben am 7 .12.2021 den Ko-
alitionsvertrag ,,Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Ge-
rechtig keit und Nachhalti g keit. Koalitionsve nr ag 202'l -2025,, un-
terzeichnet. Dieser sieht unter anderem auch wesentliche Geset-
zesüorhaben und Reformen im Bereich des Steuerrechts vcr. Hie-
runter fällt etwa eine Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltun-
gen. Eine solche war zuletzt auch in der letzten Legislaturperiode
diskutiert worden und stieß unter anderem bei der Bundesrechts-
anwaltskammer und Bundessteuerberaterkammer auf wenig Ge-
genliebe. Die Ausführungen des Koalitionsvertrags zur (steuer-
rechtlichen) Gemeinnützigkeit dürften bisher weniger Beachtung
gefunden haben, gleichwohl finden sich auch dahingehend we-
sentliche ,,Ankündigungen". Nicht zuletzt die Aussage, das Ge_
meinnützigkeitsrecht modernisieren zu wollen,,,um der entstande-
nen Unsicherheit nach der Gemeinnützigkeitsrechtsprechung des
Bundesfinanzhofes entgegenzuwirken", könnte noch für Aufmerk-
samkeit sorgen. Diese Anspielung, welche sich wohl auch auf die
sog. Attac.Rechtsprechung bezieht, ist bereits vor dem Hinter-
grund der momentanen Anhängigkeit dieser Rechtssache am Bun_
desverfassungsgericht durchaus interessant.

@
Dr. Andreas Schönhöft, RA/FAArbR/FASIR, und
Dr. Melanie Röpke, Richterin

Eine echte Abfindung ist nicht wertguthabenfähig
Zugleich eine Besprechung von FG Bertin-Brandenburg,
17.6.2021 - 4K4206t18
Ob Abfindungszahlungen des Aibeitgebers für den Verlust des Ar-
beitsplatzes zum Aufbau von Wertguthaben mit dem Ziel der über_
tragung auf die DRV genutzt werden können, ist in der Literatur um_
stritten. Die damit zusammenhängenden Rechtsfragen wurden bis
dato vor allem unter arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Ge.
sichtspunkten im Rahmen des sog. ,,Mannheimer Modells" diskutiert
und sind rechtlich nach wie vor noch nicht abschließend geklärt. Eine
höchstrichterliche Entscheidung zu diesem Themenkomplex gibt es
noch nicht. Von steuerrechtlicher Seite hat däs FG Berlin-Branden_
burg nun mit seinem Urteil vom 17 .6.2021 - 4 K 4206/18 - für eine
erste Orientierung gesorgt. Das FG hat entschieden, dass ein Arbeit_
geber nach'S 191 Abs. 1 S. t AO i.V.m. S42d Abs. t Nr. I EStG per
Lohnsteuerhaftungsbescheid in Anspruch genommen werden kann,
wenn der Arbeitgeber echte Abfindungsbeträge in Form von Wert-
gulhaben an die Deutsche Rentenversicherung (DRV) überträ9t.

Entscheidungen

EuGH: Beziehung innerhalb eines Konzerns
(24.2.2022 - C-605/20)

BFH: Formelle Satzungsmäßigkeit und Vermögensbindung
(26.8.2021-VR r1l20)

BFH:5 34 ESIG bei Überstundenvergütungen
(2.12.2021-Vt R23119)

BFH: Keine Steuerermäßigung nach S 35a ESIG für statische Be_
rechnungen eines Statikers
(4.11.2021 -VtR29/19)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
GRI: Steuern als Nachhaltigkeitsthema
IFRSS: Kooperationsvereinbarung mit GRI

IFRSS: IFRS-Rechnungslegungstaxonomie 2022
EFRAG: Arbeitspapier ESRS G2

DRSC: Stellungnahme zum ESAP-Legislatiworschlag der Europä-
ischen Kommission

Wirtschaftsprüfung
IDW: Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Rechnungslegung
und Prüfung von lnvestmentvermögen
IDW: Knowledge Paper zu SPAC - der alternatfue Weg an die Börse
IDW: Eingabe zur Abschreibung sog. digitaler Wirtschaftsgüter
QfQK: Bericht über die Sitzung am23.3.2022

Aufsatz

Prof. Dr. Reiner Quick, Kevin Gauch, M.Sc., und
Larissa Brom,8.5c.

Risikoberichterstattung am deutschen Kapitatmarkt:
Qualitative Analyse der HDAX-Geschäftsberichte der
Geschäftsjahre 201 8-2020
Unternehmensschieflagen sowie gesamtwirtschaftliche und bran-
chenspezifische Krisen, aber auch die aktuelle Corona-Pandemie
entfachen immer wieder neu die Diskussion über die zweckmäßige
Ausgestaltung der Risikoberichterstattung. Des Weiteren haben
spektakuläre Unternehmenszusammenbrüche den Stakeholdern
die Bedeutung von risikobezogenen lnformationen aufgezeigt. Der
Beitrag zeigt die Ergebnisse einer qualitativen lnhaltsanalyse zur
Berichterstattung der HDAX-Unternehmen über ihre Risiken für die
Berichtsjahre 2018,2019 sowie 2020. lm Fökus der Untersuchung
stehen Umfang und lnhalte der Berichterstattung.

Entscheidung

BFH: Zur Eigenschaft der Kapitalbeteiligung des Kommanditisten
als notwendiges Sonderbetriebsvermögen Il
(21;12.2021 - lV R i5l19 - dazu BB-Kommentar von
Gero von Glasenapp, RA/5IB)

Homnel/Dehmel
Unternehmenrbewertung caSe äy case

8. Auflage 2021,395 S" Broschur. € 42,-
ISBN: 978-3-8005-'177'l-8 / lnfos vnren shop.ruw.de/1 771 8

Arbeitsrecht
Bo8 Die Woche

BAG: Bewerber -
-Unterrichtung -

ordn r Arbeit - Ermessens-
spielraum (25.

Aufsätze

810

Maximilian Lachmann, RA/FAArbR

Dauerbrenner Urlaub - Spielregeln und
Handlungsspielräume für Arbeitgeber
Trotz des mit seinen 17 Paragrafen für ein Gesetzeswerk äußerst
schmal gehaltenen Bundesurlaubsgesetzes beherrscht kaum eine
Thematik die arbeitsrechtliche Praxis so sehr wie das Urlaubsrecht.
Grund hierfür ist vor allen Dingen die umfassende Menge der denk-
baren und zu bewertenden Sachverhaltskonstellationen und die
Fälle der dazu ergehenden Gerichtsentscheidungen. Letzteres so-
wohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene. Der Beitrag
richtet sich an Arbeitgeber und soll die von der Rechtsprechung auf-
gestellten Rahmenbedingungen zusammenfassend skizzieren und
darüber hinaus praxisorientierte Hinweise zur rechtssicheren Umset-
zung vermitteln.

814

Dr. Arnim Powietzka, RA/FAArbR

Freie Mitarbeiter und Geschäftsführer vor den
Arbeitsgerichten (Teil l)

Das europäische Recht gewinnt zunehmend an Einfluss auf das
deutsche Arbeitsrecht. Der unionsrechtliche Arbeitnehmerbegriff
ist weiter als der des deutschen Rechts. Er erfasst u.a. auch den
(Fremd-)Geschäftsführer einer GmbH oder Praktikanten (EuGH.

9.7.2015 - C-29/14, NZA 2015,86l,,,Balkaya"; zum Geschäftsführer
mit einer Minderheitsbeteiligung s. EuGH. 10.9.2015 - C-47l14, RIW

2015,816 m. RIW-Komm. Makowski, NZA 2016, 183,,,Holterman").
Vor diesem Hintergrund gewinnt die altbekannte prozessuale Frage
an Bedeutung, in welchen Fallkonstellationen die ArbeitnehmereF
genschaft nachgewiesen werden muss und in welchen die bloße
Behauptung der Arbeitnehmereigenschaft ausreicht, um den
Rechtsweg Vor den Arbeitsgerichten in Anspruch nehmen zu kön-
nen. Deshalb sollen im Beitrag die 

"sic-non-Rechtsprechung" 
be-

leuchtet und ihre Auswirkungen in dem,,neuen" rechtlichen Umfeld
dargestellt werden. Die Besonderheiten, die bei Klagen von GmbH-
Geschäftsführern gelten, werden in Teil ll dargestellt werden.

Entscheidung

BAG: Auslegung TV-L (Wege- und Rüstzeiten eines Wachpolizisten)
(3 1.3.202 1 - 5 AZR 1 48 /20 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, RA/FAArbR)

>r 27. Ap(il 2o,22 | Scandic Frankfurt Museumsufer

https://vera nstaltungen.ruw.delmopeg ffi
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WIRTSCHAFTSRECHT

Dr. Jan Henning Maftens, RA/FAHaGesR, und Dr. Stephan Fischer, RA

EU-Sanktionen gegen Russland - Überblick und Handlungsmöglichkeiten deutscher Unternehmen | 707

Dr. Tilman Reichling, RAiFAStrafR, Dr. Johannes Corsten, RAiFAStrafR, und
Dr. laura Borgel, RAin/FAinStrafR

M&A-Transaktionen und das straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht (Teil ll):

Risiken für die Käuferseite | 712

STEUERRECHT

Prof. Dr. Gunter Mayr

Die Ökosoziale Steuerreform in österreich | 127

Dipl.-Finw. (FH) Dr. Stephan Canz

Der Durchschnittsverbraucher im Umsatzsteuerrecht - Auf die richtige Perspektive kommt es an | 731

BIIANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT

Dr. Robert Link, WP, Clemens Schier, WP, und Dr. Bettina Beyer, Wp
Digitalisierung der Abschlussprüfung - umsetzungsmöglichkeiten eines
Data-Driven Audit gemäß l5A 315 (Revised 2019) | 747

ARBEITSRECHT

Prof. Dr. Björn Gaul, RA/FAArbR, und Victoria Kaule, LL,M., RAin
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Entscheidungen
BGH: lnsolvenzrechtliche überschuldung als eigenständiges
Beweisanzeichen für den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz
(3.3.2022 - rX ZR s3l19)
BGH: Vergütung des gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubi_
ger - Entnahmebefugnis.b0i Bestellung nach lnsolvenzverfahrens_
eröffnung (10.3.2022 - |XZR178/20)
OLG Frankfr,rrt a.M.: Anspruch auf ,Mietanpassung auch bei mit_
telbaren Auswirkungen coronabedingter staatlicher Kontaktbe.
sch rän kun gen (h ier: Rein igu n gsbetrieb) (1 8.2.2022 - 2 U 1 38/2 I )

Gesetzgebung
BMJ: Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Rege-
lungen zur Umsetzung der Digitalisieruhgsrichtlinie veröffentlicht

Dr. Tilman Reichling, RA/FASIrafR, Dr. Johannes Corsten,
RA/FAStrafR, und Dr. Laura Borgel, RAin/FAinStrafR

M&A-Transaktionen und das Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenrecht (Teil il): Risiken für die Käuferseite
ln Teil I dieses Beitrages (BB 2021, 1 545ff.) wurde dargelegt, dass
Unternehmensverkäufer im Rahmen einer M&A-Transaktion einer
Vielzahl verschiedener Risiken ausgesetzt sind und daher in den
letzten iahren regelmäßig im Mittelpunkt der strafrechtlichen Ver-
folgung und Diskussion standen und stehen. Aber auch der Unter-
nehmenskäufer muss im Rahmen des Erweibs eines Unterneh-
mens(anteils) Vorkehrungen treffen, um die Einleitung eines straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen seine Organwalter oder
gar deren Bestrafung sowie die Verhängung von Bußgeldern im
Nachgang zu einem Unternehmenserwerb zu vermeiden.

Aq.cfsätze
Dr. Jan Henning Martens, RA/FAHaGesR, und
Dr. Stephan Fischer, RA

EU-Sanktionen gegen Russland - überblick und
Handlungsmöglichkeiten deutscher Unternehmen
Die Europäische Union (EU) hat seit dem Jahr 2014 - damals aus-
gelöst durch die Annexion der Krim durch Russland - Sanktionen
gegen Russland beschlossen. Diese beruhen vornehmlich auf der
Verordnung (EU) Nr. 533/2014 des Rates vom 31.7.2014 und der
Verordnung (EU) Nr. 269l20i4 des Rates vom 17.J.2014 und haben
vor allem Rüstungslieferungen und den Gas- und Mineralölsektor
betroffen. Auch wurden die Sanktionslisten um einige personen er-
gänzt, die in Verbindung mit der Annexion der Krim gebracht wur-
den. Die von der EU seit dem 23.2.2022 gegen Russland beschlos-
senen Sanktionen gehen weit über die oben benannten Sanktio.
nen hinaus. ln Abstimmung mit der EU haben auch andere Länder,
wie z.B. die USA, Großbritannien etc., Sanktionen gegen Russland
verhängt, die im Kern aber die gleichen lnstitutionen und personen
treffen. Einzelne Abweichungen gibt es jedoch. Die neuen Sanktio-
nen stellen Unternehmen vorerhebliche Herausforderungen.

Steu*mecht
üie Woc$re irn Blief;<

Entscheidungen
BFH: Nichtanrechenbarkeit ausländischer Quellensteuerbeträge bei
vollständiger Verrechnung der zugrunde liegenden ausländischen
Kapitalerträge mit inländischen Verlusten (23.1 1 .2021 - Vilt R 22l1 8)
BFH: Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer einer Flug-
begleiterin - die Entscheidung wurde nachträglich zur amtlichen
Veröffentlichung bestimmt; sie war seit dem 25.7.201.9 als NV-Ent-
scheidung abrufbar (3.4.20'19 -Yl R46/17)
BFH: Leistungsempfänger bei der Übertragung von hälftigem Mit-
eigentum (25j1.2021 -V R 44/20)
BFH: Steuerfreie Leistungen der Verfahrenspfl eger
(2s.11.2021-VR34119)

BFH:5 34 ESIG bei Überstundenvergütungen
(2.12.2021- Vt R 23119)

8FH: Haftung für Säumniszuschläge; Herabsetzung der Haftungs-
schuld wegen Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit des Steuer-
schuldners (14.12.2021- Vll R 14l19)
BFH: Gebührenhöhe für nach dem 3i.12.2020 eingegangene An-
hörungsrügen
(16.2.2022 -XS 16/21,X517 /21 tpKHl,XS20/21 /pK)

Verwaltung
FinMin NRW: Nordrhein-Westfalen und Bayern fordern vom Bund
die Erhöhung der Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer und
den vollständigen Ausgleich der kalten progression

Gesetzgebung
BT: Homeoffice-Pauschale und andere Maßnahmen verlängert
8R: Daten zum Steuervollzug 202 1 liegen noch nicht vor

Aufsätze

Prof. Dr. Gunter Mayr

Die ökosoziale Steuerreform in österreich
Die österreichische Bundesregierung legte am 1 5.1 2,2021 die,,öko-
soziale Steuerreform" vor, die sodann im Jänner 2022 im parlament
intensiv debattiert und beschlossen wurde. Die ökosoziale Steuer-
reform zählt zu den Prestigeprojekten der österreichischen Bundes-
regierung und führt in den Jahren bis 2025 zu einer Netto-Gesamt-
entlastung von rund 18 Mrd. Euro. Die ökosoziale Steuerreform
sorgt damit auch über die Grenzen österreichs hinweg für lnteresse
und wird im Beitrag etwas näher vorgestellt.

Dipl.-Finw. (FH) Dr. Stephan Canz

Der Durchschnittsverbraucher im Umsatzsteuerrecht
- Auf die richtige Perspektive kommt es an
Lange war unklar, was im Umsatzsteuenecht unter dem Begriff des
Durchschnittsverbrauchers zu verstehen ist. ln seinem Urteil vom
9.9.2021 in der Rechtssache C-406 / 20,,pha ntasia la nd,, befasste sich
der EUGH mit dem Durchschnitüsverbraucher. Er gab in dieser Ent-
scheidung Hinweise, die für die einheitliche Auslegung des Unions-
rechts in Bezug auf den Durchschnittsverbraucher bedeutsam sind.
ln der Praxis ist die Ermittlung der Sichtweise des Durchschnittsver-
brauchers weiterhin mit Schwierigkeiten verbunden.

Eartscheidungen

BFH: Sonderausgabenabzug von Vorsorgeaufüvendungen bei
grenzüberschreitender Betätigung innerhalb der EU
(27.10.2021-XR11l20)

BFH: Anforderungen an Preisnachlässe als Entgeltminderung
(18.11.2021 -V R4/2't N R41/171\
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BGH: Kapitalanlagebetrug nur bei die Anlageentscheidung beein_ 71g
fl ussendem Prospektfehler
(3.2.2022 - lll ZR 84/21 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Michael Zoller, RA/FASIR)

BGH: Schadensersatzklage in sog. Dleselfall - Berufung auf Soft- 722
ware-Update-Vertrag gegenüber ursprünglichem Fahrzeugerwerb
als anderer Streitgegenstand
(22.2.2022 - V I ZR 93 4 / 20)

8GH: Dieselskandal - Feststellungsinteresse bei einer Klage auf 724
Feststellung der Schadensersatzpfl icht
(22.2.2022 - V t ZR 41 s / 20)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
5EC: Klimabezogene Veröffentlichungen
EFMG: Arbeitspapiere zu Nachhalrigkeitsstandards
DRSC: Stellungnahme zum IASB-ED/2021/10,,Supplier Finance
Arrangements"
DRSC: Stellungnahme zum IASB-Entwurf ,,Langfristige Schulden
mit Covenants"

Wirtschaftsprüfung
IDW: Russlands Angriff auf die Ukraine - Fachlicher Hinweis zu den
Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung
IDW: Stellungnahme zur EEG-Novelle und zu vüeiteren Maßnahmen
im Stromsektor

IDW: Video-Podcast zu Automatisierten Tools und Techniken in der
Abschlussprüfung

WPK: JURI stimmt über CSRD-Entwurf ab
APAS: Arbeitsprogramm 2022 um Aspekte zum Ukraine-Krieg er-
weitert

Aufsatz

Dr. Robert Link, WP, €lemens Schier, WP, und
Dr. Bettina Beyer, WP

Digitalisierung der Abschlussprüfung - Umsetzungs-
möglichkeiten eines Data-Driven Audit gemäß
ISA 315 (Revised 2019)

Die Art und Weise der Durchführung einerAbschlussprüfung hatsich
im Zeitablauf immer wieder an veränderte Gegebenheiten und Ent-
wicklungen angepasst. ln den aktuellen Prüfungsansätzen großer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wird insbesondere die Digitali-
sierung.der Abschlussprüfung betont. Der Beitrag zeigtzunächst auf,
welche Veränderungen ursächlich für diese Weiterentwicklung der
Prüfungsansätze waren und was den Kern einer datengetriebenen
Abschlussprüfung ausmacht. Dann untersucht er diesbezügliche
Anpassungen in l5A 31 5 (Revised 201 9), der voraussichtlich erstma-
lig in Deutschland für Geschäftsjahre angewendet werden kann, die
am oder nach dem 15.12.2021 beginnen. Hierbei werden ausge-
wählte, für die Durchführung einer datengetriebenen Abschlussprü-
fung relevante konzeptionelle Anforderungen näher erläutert sowie
standardintendierte Anwendungsgebiete aufgezeigt, Abschließend
werden anhand konkreter Beispiele derzeit mögliche und für die
nähere Zukunft zu erwartende digitale Prüfungstools dargestellt.

Entscheidung

BFH: Rückwirkender Teilwertansatz nach S 6 Abs.5 5.6 ESIG
1 8.8.2021 - Xl R 43120 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Florian Kleinmanns, 5tB/RA/FAStR)

Arbeitsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Beteiligung des

men - Zustimmu

nierender Telearbeit (20.1

BAG: Massenentlassung -
S 17Abs.3Satzl KSchG-
(27.1.2022-6 AZR 1ssl21 tAl)
BAG: Betriebliche Altersversorgung - Gesamtverso.rgung - Arbeit-
nehmeranteil zur Sozialversicherung - versorgungsleistungsfähi-
ges Monatseinkommen (25.1.2022 - 3 AZR 357 l2't)
BAG: Personenbedingte Kündigung - Verhältnismäßigkeit - be-
triebliches Eingliederungsmanagement (1 8.1 1.20 21 - 2 AZR 1 38/ 21)
BAG: Anspruch auf Bereitstellung essentieller Arbeitsmittel - AGB-
Kontrolle - Berücksichtigung von Kompensationsleistungen
(10.1 1.2021 - s AZR 334/21)
BAG: Mitbestimmung des Betriebsrats beim Arbeits- und Gesund-
heitsschutz - Einigungsstellenspruch (7 .12.2021- I ABR 25120)

Aufsätze

Prof. Dr. Björn Gaul, RA/FAArbR, und Victoria Kaule, LL.M., RAin

Ünbegrenzter Urlaub statt Geld - Vertrauensurlaub
als Zeichen kultureller Veränderungen
AIs Teil der New Work-Bewegung hat das Konzept des Vertrauens-
urlaubs zuletzt an Aktualität gewonnen. Auch wenn die ldee nicht
neu ist, wird der Vertrauensurlaub in Deutschland noch vergleichs-
weise zurückhaltend angewendet.

Thomas Hey, RA/FAArbR, und Dr. Karina Bischoff, RAin

Digitale Betriebsratswahlen 2022:
Wieviel Risiko kann man wagen?
Balance zwischen Anfechtung und Nichtigkeit I
Drin gender Reformbedarf!
Schafft es die nächste Ampelregierung bei der Digitalisierung der
Mitbestimmung von rot auf gelb oder sogar grün zu schalten? Die
Regierungen der letzten I 6 Jahre haben den dringenden Reformbe-
darf beider Digitalisierung der Mitbestimmung außerAcht gelassen.
Mit dem B€itriebsrätemodernisierungsgesetz, das zum '1.7,2021 in
Kraft getreten ist, versuchte die Bundesregierung, die Mitbestim-
mungsrechte beim Einsatz künstlicher lntelligenz zu stärken und die
fortschreitende Digitalisierirng in die Arbeitswelt zu integrieren.

Entscheidung

BAG: Annahmeverzug - Leistungsunfähigkeit - Darlegungslast
(21.7.2021 - 5 AZR543/20 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Bettina Schafi RAin/FAinArbR)

Fortbild un gszertifikat
nach s 15 FAO

www.bb-selbststud ium.de

Die Erste Seite
Prof. De Stephan Paul

,rRelaisstation" €FO - weiterer UVandel der Rolle
des Finanzleiters in Zeiten der Nachhaltigkeit?
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DIE ERSTE SEITE

Dr. Steffen Scheuer, RA/FAArbR
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WIRTSCHAFTSRECHT

Dt. Kai Hasselbach, RA, und Simon Stepper, RA

Entwicklung des Übernahmerechts 2021 | 643

STEUERRECHT

Dr. Sebastian leidel, RA, und lukas (onrady, M.Sc.

Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung zum steuerlichen 0ptionsmodell
für Personengesellschaften | 663

BILANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT

Dipl.-Volksw. Jürgen Dahlke, WPiStB, und Katharina Rapp, MSc., StBin

Ermittlung der Effective Tax Rate bei Einführung einer globalen Mindeststeuer | 683

ARBEITSRECHT

Dr. Sebastian Verstege, RA/FAArbR, und Dr. Adrian Schürgers

,,Und tschüss!" - Umgang mit de-facto-Freistellung von Betriebsratsmitgliedern | 692
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Wirtschaftsreclrt
Die Woche im Blick 64'l

Entscheidungen
EuGll: Pressefreiheit kann Offenlegung einer lnsiderinformation
durch Journalisten rechtfertigen (15.3.2022 - C-302/20)
BVerfG: Vorläufige Anwendung des Freihandelsabkommens CFIA
gebilligt (9.22022 - 2 BvR 1368/'t6,2BvE3/16,2 BvR 1823/16,

2 BvR 1 4821 1 6, 2 BvR 1 444/ 1 6)

BGH: Sanierungsversuch, Zahlungen an den Sanierungsberater

u n d Bena chtei I i g u n gsvorsau (3.3 .2022 - lX ZR 7 8 / 20)
BGH: Zahlungsunfähigkeit als lndiz für den Eenachteiligungsvor-

satz (24.2,2022 - lX ZR 25 O / 20)
BGH: Kapitalanlagebetrug bei unrichtiger Darstellung eines wen-
bildenden Urhstands im Prgspekt (3:2.2022 - lll ZR 84/21)

BGH: Dieselskandal- kein Anspruch nach 5 852 Satz 1 BGB,bei Er-

werb eines betroffenen Gebrauchtwagens
('t 0.2.2022 - V ll ZR 365/2 1 u. a.)

Verwaltung
EU-Kommission: Öffnung des internationalen Eeschaffungs-

wesens

Aufsatz @
Dr. Kai Hasselbach, RA, und Simon Stepper, RA '

Entwicklung des tlbernahmerechts 2021

Alrtuelle Themen des Rechts der börsennotierten
Unternehmen
ln Fortsetzung des Beitrages aus BB t3l14120 21,771ff.geben die
Autoren einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen am deutschen Übernahmemarkt im
Jahr.2021. Dabei gehen sie auch auf eine Reihe von Anderungen
der Venrualtungspraxis der BaFin und'des Rechtsrahmens für öf-
fentliche Übernahmen sowie auf die aktuelle Rechtsprechung zum

wpüG ein.

643

Entscheidungen

BGH: Rechtsscheinhaftung des Vertreters einer Untbrnehmerge' 651

sellschaft i. S. von 5 5a GmbHG bei fehlendem Rechtsfornzusätz
(13.1 .2022 - lll ZR 210/20 - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr. Sabine Otte-Gräbener, LL.M. [Bristol])

BGH; Vorsatzanfechtung - schleppendes Zahlungsverhalten nicht 655
generell ein lndiz für Zahlungseinstellung - sekundäre Darlegungs-
last des lnsolvenzverwalters
(1 0.2.2022 - tX ZR 1 48 / 1 9)

BGH: Dieselskandal - Anspruch des Käufers auf ,,kleinen" Schä=. 658

densersatz
(24.1.2027 - V la ZR 1 oo/21 )

De. Ktleg gegq üe Ukdi@ lst eln lciog gegfi Oedioladlle sd FslElt..lod drinl
gegfl i6 Find€ment üffi Geseüsd€ß W. wlten.dm Mmdls in ds t tsöirF hetfe[

Dö fun wit ind€m uir spendm, und indem ti. ffi tr bltsislisdE Käft qd uNsE ReldwEfte nubr,l
um m6glddliele Me.EdEn mit ds Bith 4 midEni Heuen Se filu

Steuerrecht
Die Woche im B{ick

Entscheidungen
EuGH-Schlussanträge: Abzug von Verlusten einer in einem Mit-
g-liedstaat belegenen Betriebsstätte, die zu einer in einem anderen

Mitgliedstaat ansässigen Gesellschaft gehört

(10.32022 - c-538/20)
8FH: 5og. Cum/Ex-Geschäfte: Übergang des wirtschaftlichen Ei-

gentums bei m Handel mit Aktie n (2.2.2022 - I R 221 20)

8FH: Entlastungsanspruch und unionsrechtlicher Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz ('19.1 0.2021 - Vll R 26i20)

BFH: Wirtschaftlicher Arbeitgeber bei konzerninterner internatio-
naler Arbeitnehmerentsendung (4.11.2021 -Vl R 22/19)

BFH: Entlastungsbetrag für Alleinerziehendefür einzeln veranlagte

Ehegatten im Trennungsjahr (28.10.2021- lll R l7120)

BFH: Steuerfreistellung.des Gewinns aus der Veräußerung eines

mit einem,,Gartenhaus' bebauten Grundstücks
(26.10.2021- lX R s/21)
BFH: ,;Vermietung' von virtuellem Land in einem Online-Spiel
(1 8.1 1.2021 - V R 38/1 9)

8FH: Umsatzsteuerpflicht eines Sportvereins bei Zuschüssen einer

Gemeinde zur Bewirtschaftung der selbstgenuuten.5portanlage
(18.11.2021-vR17/20)
BFH: Zum Vorsteuerabzug einer Gemeinde im Rahmen ihrer wirt-
schaftlichenTätigkeit (20.10.202i - xl R 10/21)

Gesetzgebung
BR: Aufklärung von Steuerstraftaten verbessern

BayFinMin Füracker: Optionsmödell für Personengesellschaften
verbessern

Aufsatz

Di'. Sebastian Leidel, RA, und LukasConrady,.M,Sc.

Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung zum
steuerlichen Optionsmodell für Personengesell-
schaften

Mit dem Gesetz vom 25.6.2021'zur Modernisierung des Körper-

schaftsteuerrechts (KöMoG; BGBI. I 2021,.2050) wurde in Deutsch-
land erstinals ein sog. steuerliches Optionsmodell für Personenge-
sellschaften eingeführt (5 1a KSIG). Danach können bestimmte Per-

sonengesellschaften zur Besteuerung als Kapitalgesellschaft optie-
ren. Diese Option zur Körperschaftsbesteuerung kann erstmals für
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen, ausgeübt

werden. Dib Option steht sowohl inländischen als auch bestimrnten

ausländilchen Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaften
offen. Auch gilt sie unabhängig davon, ob die Gesellschafter im ln-
land oder Ausland ansässig sind, und ob die Gesellschaft inländische
oder ausländische Einkünfte ezielt. Vor diesem Hintergrund kann

sich die Option zur Körperschaftsbesteuerung in üielen Konstellatio-
nen anbieten. Am 10.11.2021 hat,die Finanzverwaltung das finale
BMF-Schrei ben zum Option;model I veröffentlicht (lV'C 2 - S 27 07 /
21 /'10001:004, BStBl. I 202i, 2212). Es sorgt an wichtigen Punkten

für erfreuliche Klarheit, manches bleibt aber unberücksichtigt.

Entscheidungen

GAin Medina: Bestimmung eines Mitglieds einer Mehrwertsteuer-

gruppe als steuerpflichtige Person
(27.1.2022 - C-269/20)

BFH: Zur Abgrenzung von Schadensersatz und Entgelt bei Zahlun-

gen nach Aufhebung eines Aichitektenvertrages
(26.8.2021- V R 13/19 - dazu BB-Kommentar voir

Prof, Dr. Kai E. Wünsche)

BFH: Sonderausgabenabzug von Vorsorgeaufwendungen bei
grenzüberschreitender Betätigung innerhalb der EU

(zt.to.zozt -xR2st2o)
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Prof. Dt. iur. Michael Stahlschmidt, M.R.F. LL.M., MBA LL.M.,

Das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz

WIRTSCHAFTSRECHT

Prof. Dr. Fdedilch Graf von Westphalen, RA
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desAGB-Rechts | 579

Ditk Schoene, RA
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STEUERRECHT

Prof. Dr. Monika Jachmann-Michel, Vors. RiBFH, und Dipl.-Finw. (FH) Dr. jur. Klaus liebl, RiLG
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Wirtschaftsrecht
Die Woche irn Blick

Entscheidungen
BGH: Vorsatzanfechtung - schleppendes Zahlungsverhalten nicht
generell ein lndiz für Zahlungseinstellung - sekundäre Darlegungs-
last des lnsolvenzverwalters (10.2.2022 - IXZR 148/19)
BGH: Dieselskandal - Ansprueh des Käufers auf,,kleinen" Scha-
densersatz (24.1.2022 - VIaZR 1OOl21)

BGH: Anpassung der Gewerberaummiete bei pandemiebedingter
Geschäftsschließung {19:2.2022 -xIzR 17 /21)
OLG Karlsruhe: Abberufun'g eines Aufsichtsratsmitglieds aus ver-
haltensbedingtem wichtigerh Grund
(1.3.2022- l Wss/21Wx)

Verwaltung
EU-Kommission: Neue Ohline-Plattforrn für Whistleblower

Gesetzgebung
8MJ: Uhren made in Glashütte - Glashütte-Verordnung trift.in
Kraft

Aufsätze

Prof. Dr. Friedrich Grafvon Westphalen, RA

Steuerreeht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH-Schlussanträge: Zwischenschaltung einer Holdinggesell-
schaft bei den Umsätzen der Tochtergesellschaften - weitgehend
steuerfreie Tätigkeiten der Tochtergesel lschaften
(3 .3 .2022 - C-98/21)
BFH: Veräußerung von Anteilen aus einer Wandelanleihe
(1 3.1 0.2021 - I R 37li 8)

BFH: Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der
. Fleischwirtschaft(10.22022 - Vll B 85/21)

BFH: Anderung eines Einkommensteuerbescheids nach S l75b
Abs. I AO (8.9.2021 -XR5/21)
BFH: Steuerpflicht des Arbeitslohns aus einer Tätigkeit für die ISAF
(1 3.1 0.2021 - I R 4311 9)

BFH: Zur Differenzbesteuerung der Art. 3l 1 ff. MwStSystRL
(20.10.202'.t - xtR 2/20)
BFH: Umsatzsteuerpfl icht für Schwimmunterricht
(16.12.2021 - V R 31/21 [V R 32118])

Verwaltung
StMFLH-Minister Füracken Spitzenrating fiir Bayerns Finanzpoli-
tik!
BMF: Vierte Verordnung zur Anderung der Steuerberatervergü-
tungwerordnung
FinMin Baden-Württemberg: Pflegeprämie - geplante Steuer-

' befreiung soll auch rückwirkend gelten

Aufsatz

Prof. Dr. Monika Jachmann-Michel, Vors. RiBFH, und
Dipl.-Finw. (FH) Dr. jur. Klaus Liebl, RiLG

Gemeinnützigkeitsrecht kompalrt - Grundlagen und
a*tuelle Entwicklungen für die Praxis - Teil lt
Der Beitrag schließt an die Veröffentlichung in BB 2022,535ff. an.
Er befasst sich zunächst mit den formelten Anforderungen der Ge-
meinnützigkeit. Anschließend widmet er sich den wirtschaftlichen
Tätigkeiten von gemeinnützigen Körperschaften und gibt einen
Ausblick auf weitere Entwicklungen.

Entscheidung

BVerfG: Steuerliche Privilegierung von Gewinneinkünften gegen-
über Überschusseinkünften für das Jahr 2007 verfassungswidrig
(8.12.2021- 2 BvL 1/i 3)

597577

579

Ausgewählte Fragen zu den ,,Uniform,Rules for
Demand Guarantees 758" der ICC unter der lupe
des AGB-Rechts

Die ,,Uniform Rules for Demand Guarantees 758" (URDG 758) ha-
ben im Jahr 2009 das Licht der Welt erblickt; am 1 .1 .2010 sind sie
in Kraft getreten. lm Mai 2021 hat die ICC einen praktischen Leit-
'faden für die Anwendung der URDG 758 herausgegeben. Es han.
delt sich um die,,lnternational Standard Demand Guarantee Practi-
ce for URDG 758" (ISDGP). Ob sich die Anwendung der URDG 758
nunmehr flächendeckend in der internationalen Bankpraxis sowie
im Export- und lmportgeschäft durchsetzen wird, ist noch nicht si'
cher. Jedenfalls erscheint es vor allem unter dem Aspeh der
Rechtssicherheit geboten, die harten, aber unerlässlich notwendi-
gen Kontrollfragen gemäß SS 305ff. BGB auch an dieses Gebilde
der URDG als ein joft Law" der ICC und an die Klauseln der ISDpG
zu adressieren.

@
Dirk Schoene RA

Die Eigenverwaltungsplanung nach 5 270a
Abs. 1 lnso - neue Anforderungen 2022

Am 1.1.202i istdas Gesetzzur Fortentwicklung des Sanierungs- und
lnsolvenzrechts (SanlnsFpG) in Kraft.getreten. Mit diesem Gesetz
wurden unter anderem die Vorschriften zur Eigenverwaltung refor-
miert. Während fürdas Jahr2021 eine Übergangsfrist galt, innerhalb
derer man unter bestimmten Voraussetzungen einen Antrag aufAn-
ordnung der Eigenverwaltung nach altem Recht stellen konnte, so=

fern,die wirtschaftliche Notlage auf die Covid-i 9-Pandemie zurück-
zuführen war, sind die Vorschriften des SanlnsFoG seit dem L I .2022
zwingendes Recht. Der Beitrag befasst sich mit den neuen Antrags-
voraussetzungen des 5 270a Abs. 1 lnsolvenzordnung (lnso) und
richtet dabei den Fokus aufdie Eigenverwaltungsplanung.

Entscheidungen

BGH: Unanfechtbarkeit der Aufhebung der'vorläufigen Eigenver- 591

waltung durch Bestellung eines vorläufigen lnsolvenzverwalters
auf Antrag des vorläufi gen Gläubigerausschusses
(27.1.2022 - IXZB 41 /21) .

BGH:NachvertraglicheAuskunftspflichteinesGeschäftsführersbei 594
Stufenklage der GmbH auf Schadensersatz gem. 5 43 Abs. 2 GmbHG
(22.6.2021 - llZR140/20 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Kai E. Wünsthe)

586
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Die Woche im Blick

Rechnungslegung
Europäische Kommission: Übernahme der Anderungen an IAS 1

und IAS 8

EFRAG: Arbeitspapiere zu Nachhaltigkeitsstandards

Bundesanzeiger: Bekanntmachung von DRAS 12

BaFin: Bekanntmachung von Bilanzkontrollverfahren

Wirtschaftsprüfung
IESBA: Konsultation zu Anderungen am Code of Ethics zu den The-

men Auftragsteam und Konzernabschlussprüfung

lDWGlobal Accounting Alliance: Engagement gegen Ausbeu-

tung der Natur

IDW: Neue GoA - Anpassung des lDW-Prüfungsstandards zu Risi-

kofrüherkennungssystemen (lDW PS 340 n. F. (01.2022))

IDW: Neue GoA - IDW PS 850 n. F. (01.2022) und IDW PS 880 n. F.

(01.2022) mit Anpassungen an ISA [DE]

IDW: Präzisierung und Aktualisielung zur Ermittlung des barwert-
äquivalenten einheitlichen Basiszinssatzes in den F & A zu IDW S 1

i.d.F.2008
IDW: Stellungnahme zur geplanten Neuregelung der Vollverzin-

sung

Aufsatz

Sylvia Weidinger, WP/SIB, und Katharina Engels, WP

Accounting Managed Services - Vorteile und
Herausforderungen

Der aktuelle Digitalisierungstrend macht auch vor den Finanzberei-

chen von Unternehmen nicht Halt und stellt diese vor die Heraus-

forderung, sich den veränderten Anforderungen zu stellen. lnsbe-

sondere ist damit für Unternehmen eine stärkere Fokussierung auf
die strategischen Ziele des Kerngeschäfts verbunden, und es be-

steht der Bedarf, mehr entscheidungs- und steuerungsrelevante ln-
formationen in einer angemessenen Zeit zur Verfügung zu stellen.

Für das Finanz- und Rechnungswesen geht es immer weniger allein

darum, die Buchhaltung und das Reporting sicherzustellen und

nachgelagerte Analysen über den Erfolg der Geschäftstätigkeit be-

reitzustellen, als vielmehr die zur Verfügung stehenden Daten kon-

tinuierlich zu verarbeiten und auszuwerten, um withtige Entschei-

dungen zur Ausrichtung der Geschäftstätigkeit zu stützen. Accoun-

ting Managed Services ist dabei ein Baustein, der es Finanzberei-

chen ermöglicht, zusammen mit einem Businesspartner auf dem

Weg der Digitalisierung die eigene Transformation und Neuaus-

richtung umzusetzen, indem durch ein Transitionsprojekt die be-

stehende Organisation, vorhandene und gelebte Prozesse, Rollen-

teilungen und Aktivitätensplits konsequent überprüft werden, mit
dem Ziel, Prozesse effizient und technologiegestützt durch einen

Provider bereitstellen zu lassen. Erfolgreiche Accounting-Ma-
naged-Services-Modelle setzen eine partnerschaftliche Zusam-

menarbeit von Auftraggeber und dem Provider als Businesspartner

voraus. Beide Parteien sind gefordert, sich sowohl in der Transition

der Geschäftsprozesse als auch im operativen Regelbetrieb aktiv in
der Geschäftsbeziehung einzubringen, damit das Managed Ser-

vices Modell dauerhaft funktionieren kann.

Entscheiciung

BGH: Bilanzielle Bewertung von Forderungen
(20.1.2022 - lll ZR 1 9 4 / 1 9 - dazu BB-Ko m menta r von

Prof. Dr. Andrd Meyer, LL.M. Taxation)

DieWoche im Blick

Entscheidungen
BAG: Haustarifvertrag - Durchführungsa

des Antrags (1 3.10.2021 - 4 AZR 403/20)

BAG: Auslegung TV-L (Vergütung von
häuslichen Bereich vorgenommenen
(13.1 0.2021 - s MR29s/20)
BAG: Verhaltensbedingte Kündigung

bers - sekundäre Darlegungslast des

(16.12.2021 - 2 AZR356/21\

Aufsätze

Holger Dahl und Prof. Dr. Alfred Oppolzer

Verfahren zur Beurteilung psychischer Gefährdungen
bei der Arbeit
Während die meisten Unternehmen Methoden und Verfahren zur
Feststellung technisch-physikalischer Gefährdungen seit Jahrzehn-

ten etabliert haben, ringen viele noch damit, sich die arbeitswis-

senschaftlichen Grundlagen der Beurteilung psychischer Gefähr-

dungen zu erarbeiten und in Einklang mit der Rechtsprechung des

BAG zu bringen. Der Beitrag soll sie dabei unterstützen.

@
Yannick Peisker und Lena Bleckmann

Die lmpfung als Kündigungsgrund
Hürden und Lösungsvorschläge im Lichte der
einrichtungsbezogenen lmpfpflicht nach 5 20a lfSG

lmpfpflichten, seien es nun potentielle, tatsächliche, mittelbare und

unmittelbare, beschäftigen die Öffentlichkeit spätestens seit es

lmpfstoffe gegen COVID-19 gibt. Hieß es zunächst noch, niemand

wolle eine lmpfpflicht einführen, haben mehrere Virusvarianten

und immer höher steigende lnfektionszahlen den Wind gedreht

und die Diskussion neu befeuert. Nun hat die sog. einrichtungsbe-
zogene lmpfpflicht Einzug in das lnfektionsschutzgesetz gefunden:

Die Regelung des 5 20a lfSG entfaltet ihre Wirkung mit Ablauf des

15.3.2022. Daneben besteht eine anhaltende Diskussion über die

Möglichkeit, die lmpfung atif Basis des Arbeitsvertrags anzuordnen.

Dienen lmpfpflichten auch vonangig dem lnfektionsschutz, so ist

eine arbeitsrechtliche Betrachtung aufgrund des Tätigkeitsbezugs

gleichwohl unentbehrlich. Das gilt insbesondere für die Folgen der
Nichtbeachtung. lm Beitrag daher eine Untersuchung des 5 20a

lfSG sowie arbeitsrechtlicher lmpfpfl ichten aus kündigungsschutz-

rechtlicher Perspektive, welche die bisherige Einordnung der Kündi-
gung wegen fehlender lmpfung grundlegend in Frage stellt.

Fortbildun gszertifi kat
nach s 15 FAO
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Die Erste Seite
Prof. Dr, iur. Michael Stahlschmidt, M.R.F. tL.M.,
MBA tL.M., RA/FASIR/FAInsRi/fAMedR/StB

Das Vierte Corona-Steuethilfegesetz
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DIE ERSTE SEITE

Dr. Fiona Savary, RAin (Schweiz)

Der Digital Services Act steht vor der Tür: ein Meilenstein in der Regulierung von 0nline-plattformen?

WIRTSCHAFTSRECHT

Peter Biesenbach, Minister der Justiz des Landes Nordrhein-westfalen
Spezialzuständigkeiten für Post-M&A-Streitigkeiten. Ein Erfolgsmodell für die Zukunft -
wenn man's richtig macht! | 5,l5

Dr. Marc Ruttloff, RA, Prof. Dr. Erk Wagner; RA, und Dr. Simon Wagner, RA
Climate Change Litigation: Öffentlich-rechtliche und zivilrechtliihe Angriffe auf projektvorhaben

unter dem Banner des Klimaschutzes I StO

STEUERRECHT

Prof. Dr. Monika lachmann-Michel, vors. RiBFH, und Dipl.-Finw. (FH) Dr. jur. Klaus Liebl, RiLG
Gemeinnützigkeitsrecht kompakt - Grundlagen und aktuelle Entwicklungen für die praxis -
Teill I s3s

BILANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT

Nikolaj Kubik, RAlStB, Notar, und Christian Münch, RA/SIB/FAStR

Bilanzielle Auswirkungen eines Forderungsverzichts auf Gesellschafterdarlehen bei
Personengesellschaften nach Handels- und Steuerrecht | 555

Dr. Annekatrin veit, RAin/stBin

BB-Rechtsprechungs-, verwaltungs- und Gesetzgebungsreport zur Bilanzierung
betriebl icher Altersversorg ung 2021 I 2022 | 559

ARBEITSRECHT

Yasmin Miriam Patora, RAin, und Arthur Neugebauer
Die elektronische Signatur im Arbeitsrecht - Ein überblick | 564
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Wirtschaftsrecht
Die Woche ia"n Elick

Entscheidungen
EUGH: Verbraucherverträge - Begriff ,,Unternehmer,, und lnforma-
tionspfl ichtbei Fernabsatzverträ gen (24.2.2022 - C-536/ 20)
BGH: Persönliche Haftung des Vertreters einer UnternehmergeselF
schaft i.5. von 5 5a GmbHG für unrichtigen Rechtsschein
(13.1 .2022 - |t ZR 210/20)
BGH: Keine Klarnamenpflicht bei der Nutzung vbn Facebook nach
alter Rechtslage (27.1.2022 - lltZR3/21)
BGH: 5 50 Abs. 2 lnsO - nicht verallgemeinerungsfähige Ausnah-
mebestimmung für das gesetzliche.Pfandrecht des Vermieters
(27 .1.2022 - IXZR 44/21)

Verwaltung
BMJ: Neue Regeln für Verbraucherverträge seit 1.Män2022
EU-Kommission: Richtlinienentwurf für ein EU-Lieferkettengesetz
vorgelegt
EU-Kommission: EU-Datengesetz - Vorschlag vorgelegt

Aufsätze

Peter Biesenbach, Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Spezialzuständigkeiten für Post-M&A-Streitigkeiten.
Ein Erfolgsmodell für die Zukunft - wenn man,s
richtig macht!
Vor nicht allzu langer Zeit hat Frau Rechtsanwältin Dr. Barbara
Mayer in dieser Zeitschrift auf der ,,Ersten Seite,, (BB 7/2022) die
Frage aufgeworfen, ob Sprezialzuständigkeiten für Post-M&A-Strei-
tigkeiten.die richtige Antwort auf die Spezialisierung der Anwalt-
schaft seien. Die NRW-Justiz beantwortet dies mit einem klaren Ja!

515

Dr. Marc Ruttlofi RA, Prof. Dr. Eric Wagner; RA, und 516
Dr. Simon Wagner, RA

Climate Change Litigation: öffentlich-rechtliche und
zivilrechtliche Angriffe auf Projektvorhaben unter
dem Banner des Klimaschutzes
Aufgrund der anhaltenden öffentlichen Diskussionen über Klima-
schutz gewinnen die sog. Klimaschutzklagen (,,Climate Change Liti-
gation";,,Klimaklagen") immer mehr Bedeutung. Zunehmend wer-
den sie nicht mehr nur gegen den Staat, sondern auch gegen Un-
ternehmen erhoben. Diese Klagen betreffen bislang allerdings nur
die allgemeine Unternehmensstrategie und zielen darauf ab, die
Unternehmen allgemein auf den Klimaschutz zu verpflichten. Der
allgemeine Trend zur,,Climate Change Litigation" ist für Unterneh-
men allerdings auch in anderer Hinsicht gefährlich. Denn es ist ab-
sehbar, dass unter dem Banner der ,,Climate Change Litigation,,
auch versucht werden wird, konkrete Vorhaben und projekte, die
zur Emission von Treibhausgasen führen können, zu verhindern.
Der Beitrag beleuchtet die einzelnen Konstellationen solcher Ver-
fahren, die einschlägigen rechtlichen Anknüpfungspunkte sowie
die wesentlichen Argumentationslinien.

Entscheidungen

BGH: Anspruch der Aktionäre der Zielgesellschaft auf angemesse- 523
ne Gegenleistung setzt Annahme des öffentlichen Angebots voraus
(23.'l 1.2021 - ll ZR 31 2/ 1 9 - dazu BB-Kommenta r von
Dr. Matthias Santelmann, RA und Notar)

Bbg OLG: Verpflichtung zur Einreichung einer Liste der GmbH-Ge-
sellschafter-Vollstreckung 532
(23.2.2022-7 W 21/22)

LG Frankfurt: Nach dem '1.1.2022 per Fax bei Gericht eingereichte.
Verteidigungsanzeige ist formunwirksam fi2
(1 9.1.2022 - 2-1 3 O 60 I 21)

Steuerrec['lt

Dle Woche ino Bliek

Entscheidungen
BEH: Zur Frage einer (passiven) Entstrickung durch Umsetzung des
AOA in 5 1 Abs. 5 ASIG: Zuordnung von Wirtschaftsgütern bei sog.
personal losen Betriebsstätten (24.1 1.2021 - I B 4412 I tAdvl)
BFH: Zur steuerlichen Anerkennung einer lnnengesellschaft bür-
gerlichen Rechts (23.i 1.2021 - Vlll R 1 7/19)
BFH: Vi/irtschaftliches Eigentum und Bilanzierung bei Wertpapier-
darlehen - Berechnung des Minderungsbetrags nach S 20 Abs.2
5.2 KSIG - Ermittlung des besitzzeitanteiligen Anleger-Aktienge-
winns nach Rückgabe von Fondsanteilen im Jahr 2005
(29.9.2021 -tR40/17)
BFH: lnsolvenzverwaltervergütung keine außergewöhnliche Belas-
tung - Bekanntgabeadressat bei angeordneter Nachtragsvertei-
lung (1 6.1 2.2021 - Vl R 41l1 8)

BFH: Einkommeristeuerliche Berücksichtigung von Zahlungen zur
Wiederauffüllung einer Rentenanwartschaft (l 9.3.2021 - X R 4/19)
BFH: Keine Steuerermäßigung nach 5 35a ESIG für statische ge-

rechnungen eines Statikers (4.1 1.2021 - Vl R 29 / 19)
BFH: Anforderungen an Preisnachlässe als Entgeltminderung
(i8.1r.2021 -V R4/21N R41/171)
BVerwG: Kein lnformationszugang des lnsolvenzverwalters zu
steuerlichen Daten der Finanzbehörden über den lnsolvenzschuld-
n er (25.2.2022 - 1 0 C 4.2A un d 25.2.2022 - j 0 C 7 .21 )

Aufsatz

Prof. Dr. Monika Jachmann-Michel, Vors. RiBFH, und
Dipl.-Finw. (FH) Dr. jur. Klaus tiebl, RiLG

Gemeinnützigkeitsrecht kompalrt - Grundlagen und
aktuelle Entwicklungen für die Praxis - Teil I

Nach wie vor steht das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht auf der
politischen Agenda. Demzufolge wurde es im Rahmen der abgelau-
fenen Legislaturperiode insbesondere aufgrund des Jahressteuer-
gesetzes 2020 (JSIG 2020 vom 21.'t2.2020, BGBI. I 2020, 3096) er-
neut geändert bzw. angepasst. Zunehmend beeinflussen auch
grenzüberschreitende Sachverhalte und damit einhergehend euro-
parechtliche Fragen das nationale Gemeinnützigkeitsrecht. Zu-
gleich stehen gemeinnützige Körperschaften nach wie vor unter
dem Eindruck der andauernden Corona-pandemie und einer nun-
mehr seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase. Das regulatorische
und wirtschaftliche Umfeld für gemeinnützige Körperschaften
bleibt daher äußerst anspruchsvoll. Ausgehend von diesen gesetz-
geberischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen soll der
Beitrag die Grundstrühurän des Gemeinnützigkeitsrechts vermit-
teln und für die Praxis wichtige Rechtsentwicklungen aufzeigen.
Ausgehend von der Grundstruktur des steuerlichen Gemeinnützig-
keitsrechtq stellt der Beitrag das steuerliche Gemeinnützigkeits-
recht und Möglichkeiten wirtschaftlicher Tätigkeiten gemeinnützF
ger Körperschaften dar.

513 533

535

Fnfcrhpidrrnncn

EuGH: Verrechnung oder Erstattung des Mehrwertsteuer-über- 543
schusses - Grundsatz der steueilichen Neutralität
(1 0.2.2022 - (-- 487 I 20),

BFH: Ausschluss des Abgeltungsteuersatzes nach S 32d Abs.2 548
Nr. 1 Buchst. a ESIG bei Darlehensgewährung an eine personenge-

sellschaft
(28.9.2021 - Vilt R 1 2/1 9)

BFH: Keine Erforderlichkeit der Fortbildung des Rechts zur Abgren- 551
zung von Herstellungskosten und Erhaltungsaufirvand; Darlegungs-
anforderungen bei Divergenz
(8.12.2021- tX B 81i20)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht
Die ltlloche im Blick

Rechnungslegung
GRI: Wesentlichkeit im Fokus
EU-Kommission: Entwurf für eine Corporate Sustainability Due DF
ligence Directive
Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen: Finaler Bericht
über eine EU-Sozialtaxonomie Finanzwesen
EFRAG: Stellungnahme zu ED /2021 /7
EFRAG: ESRS SECl,,Brahchenklassifi zierungsstandard,,
DRSC: Erste Einschätzungen zur Arbeit der pTF-ESRS

DRSC: Ergebnisse der dritten Sitzung des Fgchausschusses Finanz_
berichterstattung

Wirtschaftsprüfung
IESBA: Konsultation zu Anderungen am Code of Ethics zum Thema
Technologie
IDW: IDW ERS IFA 3 zum Ausweis von lmmobilien
IDW: IDW EPS 861 zur Prüfung von künstlicher lntelligenz

BAG: Auslegung ei

BAG: Gewinnanspruch

Aufsatz E@
Yasmin Miriam Patora, RAin, und Arthur Neugebauer

Die elektronische Signatur im Arbeitsrecht -
Ein Uberblick
Über zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit die elektronische Form
im BGB eingeführt wurde. Seitdem wurde die Deutsche Mark durch
den Euro, das Klapphandy durch das Smartphone und der Video-
verleih durch Streaming-Dienste ersetzt. lm Arbeitsrecht dagegen
wird nach wie vor fast ausschließlich auf papier unterzeichnet. lm
Jahr 2022 könnte sich das nun ändern und die elektronische Form
endlich ihren Durchbruch feiern. Wir geben einen überblick da-
rüber, was möglich ist, welche Risiken bestehen und unterstützen
mit praktischen Handlungsempfehlungen.

Entscheidungen

BAG: Überstundenvergütung - Betriebsvereinbarungen zur Dauer 569
der Arbeitszeit und zu Arbeitszeitkonten
(17.82021 - 1 AZR 175/20 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Severin Gotthard Kunisch, M)

BAG:Auskunftsanspruch des Betriebsrats im Bereich des Entgelts 57g
(23.3.2021- 1 ABR 7/20 - dazu BB-Kommentar von
Markulf Behrendt. RA)

Fortbildun gszertifikat
nach 5 15 FAO
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Entscheidungen

Aufsätze ElFllfltll??1*llfFlflf,tfl
Nikolaj Kubik RA/SIB, Notar, uhd Christian Münch, RA/SIB/FASIR

Bilanzielle Auswirkungen eines Forderungsverzichts
auf Gesellschafterdarlehen bei personengesell-
schaften nach Handels- und Steuerrecht
Die andauernde COVID-l9-Pandemie hat in vielen Branchen zu er_
heblichen Umsatzeinbußen geführt, sodass vorher kerngesunde
Unternehmen nicht nur bilanziell zu Sanierungsfällen wurden. Ein
probates Mittel zur Verbesserung der Bilanzsituation ist u.a. der
Forderungsvezicht gegenüber der Gesellschaft (gegen Besse-
rungsschein). Während die bilanziellen Folgen eines solchen Ver_
zichts gegenüber Kapitalgesellschaften weitgehend geklärt sind,
ist die bilanzielle Behandlung bei personengesellschaften streitig.
Der Beitrag nimmt ein aktuelles Urteil des FG Rheinland-ffalz zum
Anlass, die handels- und steuerbilanziellen Auswirkungen des For_
derungsverzichts im betrieblichen Bereich gegenüber einer perso_

nengesellschaft anhand von Beispielsfällen zu beleuchten.

Dr. Annekatrin Veit RAin/StBin

BB-Rechtsprechungs-, Verwaltungs- und Gesetz-
gebungsreport zur Bilanzierung betriebticher
Altersversorg ung 2021 12O22

Der Beitrag gibt einen überblick über Rechtsprechung, Verwal_
tungsanweisungen und Standardsetzung/Gesetzgebung zur Bilan_
zierung betrieblicher Altersversorgung im Zeitraum März 2021 bis
Februar 2022. Urteile zur bilanziellen Behandlung der betrieblichen
AltersversorgunS (bAV), die in diesem Zeitfenster veröffentlicht
wurden, werden in dem Beitrag mit ihren Kernpunkten dargestellt
und in den Gesamtkontext der Rechtsprechung eingeordnet. Die
Darstellung folgt - soweit möglich - der Struktur von S 6a EStG. Zu
Urteilen, Verwaltungsanweisungen und Gesetzgebung aus frühe_
ren Zeiträumen s. die Reports von yeit in BB 202'1, 6'19ff.; BB 2020,
683 ff.; BB 20'19, 684ff .; BB 201 8, 683 ff.; BB 201 7, 612ff .; BB 201 6,
747 ff .; BB 2015, 619ff .; BB 2014,939ff ., BB 2013,747ff .; BB 20.t2,
691ff .;882011,81 ff.; BB 2010, t51ff .;882009,542ff .

Neuerscheinung Buch
Hommel/Dehmel

Unternehmensbewertung case by case
8. Atrflage 2021,395 5., Broschur; € 42,-
ISBN: 978-3-8005-177t-8 I lnfos unrer: shop.ruw.de/17718

BAG: Mitbestim

selprämie (9.11.2021

0.11.2021 - 10 AZR696/1

ADVANT Beiten

ng - negativer
ABR 13/20)

- Wech-

(t

564

555

559

€g&1'
iahre

Kreative lösungen im Arbeitsrecht
An fünf Standorten: Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt/Main, Hamburg, München

Melden Sie sich jetzt in lhrer Nähe an!

Die Erste Seite
Dr. Fiona Savary RAin

Der Digital Services Act steht yor der Tür:
ein Meilenstein in der Regulierung von
Online-Plattformen?
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Prof. Dt. Christiane Pott

20 Jahre Erfolgsgeschichte DCGK - Aktuelle Anderungen zur Stärkung der lntegrität des

Finanzmarkts, der Nachhaltigkeit und der Gleichstellung

WIRTSCHAFTSRECHT

Prof. Dr. Florian Drinhausen, LL.M., RA, und Astrid Keinath, RAin

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptversammlungen

von Aktiengesellschaften | 451

Dr. Daniel Ottg LL.M., RA/FAHaGesR, Attorney-at-Law

25 Jahre Kapitalgesellschaft & Co. KGaA - eine Rechtsformalternative mit Zukunft? | 461

STEUERRECHT

Tobias Schneider, StB, und Felix M. Hefner, StB

Die Entscheidung,,Titanium" des EuGH und ihre Auswirkungen auf die Praxis | 471

BILANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT

Dipl.-Kfm. Adrian Geisel und Jennifer Spieles, M.Sc., WP

Aktuelle Entwicklungen bei Reverse-Factoring-Transaktionen im IFRS-Abschluss

des Kunden | 491

ARBEITSRECHT
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Enücheidungen

Aufsatz

469

BGH: Dieselskandal - Anspruch nactlts AIZ Satz I BbB;bei Erwerb
eines betroffenen Neuwagens
(21.2.2022-ytazR 8/21 u;d vh zR57l2'tl ,..:

BGH: Dieselskandal - MusterfeststellunEskläle und Hemmung der
Verjährung Q7:t2022-VnZR 303/20) 1_ 

- 
,,

BGH; lnfluencer lll - lnfluencer Marketing und Kennzeichnungs_
pfl icht (1 3.1.2022 - t ZR 3s/219)
BGH: Bewertung eines wirkam ausgeübten Widerrtrfsrechts durch
nationale Gerichte als rechtsmissbräuchlich? _ Vorabentschei_
dungsersuchen (31.1.2022 -Xl ZR I t 3/21)
BGH: Widerruf eines verbundenen Vertrags _ Leistungsverweige_
rungsrecht des Darlehensgebers bis zum Rückerhali der Ware
(2s.1 2022 -XtZR 5s9l20)
BGH: Unanfechtbarkeit der Auflrebung der vorläufigen Eigenver_
waltung durch Bestellung eines vorläufigen lnsoivänzverwalters
(27.1.2022 - tX ZB 41 /21)
BGH-: Zurückbehaltungsrecht des Käufers bei behebbarem, nur ge_
ringfügigem Mangel der Kaufsache (1 9.1 1.2021 _ V ZR 104/20)
BGH: Vorlage eines Ausschließungsbeschlusses als lndiz für Ent_
wertung eines Sparbuehs (18.1 2022 _ Xl ZR 380/20)
LG Frankfurt a.M.: lnsiderverfahren _ Gericht verhängt bislang
höchste Haft strafe (1 8.2. 2022 - 7 500 Js 2337 40 / 1 g)

Verwaltung
EU-Kommission: Verbesserung der Schutzvorschriften für Kleinan_
leger geplant - öffentliche Konsultation eingeleitet

Aufsätze @
Prof. Dr. Florian Drinhausen, LL.M., RA, und Astrid K€inath, RAin
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung
virtueller Hauptversammlungen von
Aktiengesellschaften

Nach mehr als zwei Jahren werden mit dem Ablauf des 31.g.2022
die pandemiebedingten Sonderregelungen für Hauptversammlun_
gen ohne physische präsenz von Aktionären und ihrer Vertreter
auslaufen. Der Gesetzgeber möchte die in den letzten zwei Jahren
gesammelten Erfahrungen nun zur dauerhaften Verankerung der
sog. virtuellen Hauptversammlung im Aktiengesetz nutzen. Dazu
hat das Bundesministerium der Justiz einen Referentenentwurf
värgelegt, der versucht, oie positiven n-sÄr.'0.-, läi.n.ror.n
Hauptversammlung beizubehalten, aber zuqleich Oas ttiv"a, Oe,
Aktionärsrechte dem der präsenzhauptvers#mlung 

vergleichbar
zu gestalten. Der Beitrag gibt einen überblick tiber Jie vorgesehe-
nen Neuregelungen, deren praktische Auswirkungen sowie Anre-
gungen für mögliche Nachbesserungen.

Dr. Daniel Otte, LL.M., RA/FAHaGesR, Attorney-at_Law

25 Jahre Kapitalgesellschaft & Co. KGaA
eine Rechtsformalternative mit Zukunft ?
Mit Beschluss vom 24.2,1997 entschied der BGH, dass eine GmbH
grundsätzlich persönlich haftende Geseilschafterin einer KGaA sein
kann. Anlässlich des 25-jährigen Jubiräums der Kapitargeseilschaft
& Co. KGaA lohnt ein er.neuter Blick auf diese Rechtsfoinalteinati_
ve. Gerade angesichts der Gesetzesvorhaben der neuen Bundes_
regierung könnte die KGaA wieder zunehmend an Bedeutung ge-
winnen.

BFH: Zulässigkeit der im Fall einer Zusammenveranlagung nur von
einem Ehegatten erhobenen Klage (14.12.2021 _ Ull [ 16120)
BFH: Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Ständ bei unzurei_
chender Darlegung zur Fristen- und postausgangskontrolle eines
Bevollmächtigten (14.12.2021- Vilt R 6/21)
BFH: Kindergeld; Feststellung der Fähigkeit volljähriger behinder_
ter Kinder zum selbstunterhalt (2 7 .1 0.2021 _ lll R 1 9 / ig)
BFH: Abgabe von Speisen in einer Betriebskantine als sonstige
Leistung (20.1 0.2021 - Xt R 2/21)
BfH: Restaurierung von historischen Gebäuden und Denkmälern

ljt 9ry:! den Austandstätigkeitserlass (ATE) begünstigte Tätigkeit
(5.'10.2021 - t B 18/2t (AdV))

8FH: Ausschluss des Abgeltungsteuersatzes nach S 32d Abs.2
Nr. 1 Buchst. a ESIG bei Darlehensgewährung an eine personenge-
sellschaft (28.9.202't - Vlil R t2li9)
Venraltung
BayStMFLH: Erbschaftsteuerliche Nachteile für Landwirte bei Frei_
fl ächen-PV-Anlagen hemmen den Ausbau
BMF: Automatischer Austausch von lnformationen über Finanz_
konten in Steuersachen nach dem Finanzkonten_lnformationsaus-
tauschgesetz - FKAustG (l i.2.2022 - lV B 6 _ S j 3 1 5 / 1 9 / I 0030 :041)

Gesetzgebung
BMF: Zweites Gesetz zur Anderung der Abgabenordnuqg und des
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung
BR: Regierung verteidigt Arbeit der FIU

45'l
Tobias Schneider, StB, und Felix M. Hefner, StB

Die Entscheidung Jitaniuml,des EuGH und
ihre Auswirkungen auf die praxis

Mit der Entscheidung in der Rechtssache ,Titanium,,vom 3.6.2021
(C-93'l/19) verfestigt der EuGH seine bisherige Rechtsprechung, wo_
nach eine,,feste Niederlassung,,des Einsaües eigenen personals be_
darf. Das urteil hat insbesonderefürdie steuerrich-e Betranotung von in
Deutschland vermieteten lmmobilien weitreichende lmplikationen.

Entscheidungen

BFH: Keine erweiterte Kürzung bei erstmaliger Grundstücksver-
waltung im Laufe des Erhebungszeitraurns
(27.10.2021 - lll R7/19 - dazu BB-Kommenrar von
Dr. Stefan Behrens, RA,/FAStR/StB)

BFH: Zum Umfang der revisionsgerichtlichen überprüfung einer
5chätzung
(16.12.2021- tV R li 18)

47',l

476

480

46'l

Entscheidr"lng

BGH: Dieselskandal - kein Entfail eines Vermögensschadens bei 467
Nichtausübung eines "verbiieften Rückgaberechti ;' 

- - - -'
(1 6.1 2.2021 - Vll ZR 389 / 21 - dazu BB-Kommentar von
Sven Köhnen, RA)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IASB: Anderungen an der lFRS-Taxonomie

EFRAG: Weitere Offenlegung von Arbeitspapieren

DRSC: Bericht über die dritte Sitzung des FA Finanzberichterstat-

tung am 10./11.2.2022

DRSC: Ergebnisse der zweiten Sitzung des FA Nachhaltigkeits-

berichterstattung

Wirtschaftsprüfung
IMSB: lmplementierungsanleitung für ISA 220

IDW: Auftrebung des IDW P5 560 zur Prüfung der Schadenrückstel-

lung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung von Schaden-/Unfall-

versicherungsunternehmen

IDW: Neue Tätigkeitsfelder im Sanierungsbereich - IDW veröffent-

licht zwei neue Standard-Entwürfe

Bundesanzeiger-Verlag: ESMA-konforme ESEF-Datei für Test-

zwecke

WPK: Digitalisierungskompass Wef;o - Softwareübersichten ak-

tualisien und erweitert
KfQK: Bericht über die Sitzungen am 1 3.'l . und9.2.2022

Veranstaltung
SG: Schmalenbach-Tagung 2022 - Zukunft der Finanzfunktion

Personalie
Georg Lanfermann zum Vizepräsidenten des EFRAG-Verwaltungs-

rats ernannt

Aufsatz @
Dipl.-Kfm. Adrian Geisel und Jennifer Spieles, M.Sc., WP

Alrtuelle Entwicklungen bei Reverse-Factoring-
Transalctionen im IFRS-Abschluss des Kunden

Das Thema Reverse Factoring ist in aller Munde. Doch trotz der Be-

deutung des Themas ist die lnformationslage über diese Art von

Transaktionen in den meisten Abschlüssen nach lnternational FF

nancial Reporting Standards (IFRS) - bisher - eher überschaubar.

Nun jedoch sind vom lnternational Accounting Standards Board

(IASB) ein Standardentwurf zu erweiterten Angabevorschriften so-

wie vom lnstitut der Wirtschaftsprüfer (lDW) eine neue IFRS-Mo-

dulverlautbarung zu Zweifelsfragen bei der bilanziellen Abbildung

von Reverse-Factoring-Transaktionen veröffentlicht worden. Unter-

strichen werden die Aktualität und die Brisanz dieses Themas zu-

dem durch die Festlegung als nationaler Prüfungsschwerpunkt für
Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2021 durch die Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). lm Beitrag wird zu-

nächst die typische Konzeption einer Reverse-Factoring-Transakti-

on dargestellt. Anschließend werden bilanzielle Fragestellungen

aus der Kundenperspehive vor dem Hintergrund der aktuellen Ver-

öffentlichungen analysiert. Diese beziehen sich aufdie Darstellung

in der Bilanz und in der Kapitalflussrechnung sowie'auf entspre'
chende Angaben im Anhang.

Entscheidung

FG Münster: Abzinsungssatz von 5,5o/ofür unverzinsliche Verbind-

lichkeiten nach 5 6 Abs. 1 Nr. 3 ESt6 ist verfassungsgemäß
(18.1.2022 - 2K700/18 G, F - dazu BB-Kommentar von

Stephan Abele, RfuStB)

Neuerscheinung Buch
Hommel/Dehmel

Untemehmensbewertung case by ease

8. Auflage 202i, 395 5., Broschur, € 42,-

ISBN: 978-3-8005 -1771-8 I lnfoi unter: shop.ruw.del17718

Arbeitsrecht
DieWoche im Blick

Entscheidungen
BAG: Befristung -
stungsdauer - Nichta
gem Recht (22.9.2021 -
BAG: Betriebliche
gungen -
(2.1 2.2021 - 3 AZR 2s 4 /21 \

Aufsatz

Dr. Simone Wernicke, RAin/FAinArbR, und Felix Schaffner

Personalkostensenkungen in Krise und lnsolvenz

Nicht selten ist die Höhe der Personalkosten eines der zentralen

Themen bei der Sanierung kriselnder oder bereits insolventer Un-

ternehmen. Ein Abbau des Personals hilft dabei oft nicht oder nur

zum Teil weiter: wird das vorhandene Personal unverändert benö-

tigt, um die Umsatzziele zu erreichen oder zu steigbrn, damit ein

Unternehmen überhaupt in die Gewinnzone gelangt, ist dies keine

Option. Daher stellt sich häufig die Frage nach einem Eingriff in das

Lohngefüge, beispielsweise nach der Möglichkeit der Streichung

einzelner Lohnbestandteile, wie etwa der Sonderzahlungen. Da-

rüber hinaus steht oft eine Absenkung der Grundgehälter im Fokus,

die zur Senkung der Personalkosten dringend benötigt wird, ohne

gleichzeitig die zur Verfügung.stehende Arbeitskraft zu reduzieren.

Der Beitrag geht daher sowohl altbewährten lnstrumenten als

auch neuen ldeen nach, um Ansätze für Lösungen zu finden. Die

Betrachtung bezieht sich dabei gleichermaßen auf Personalkosten-

senkungen im Rahmen von lnsolvenzverfahren, wie auch außer-

halb, wenn diese quasi zu deren Vermeidung in Angriff genommen

werden sollen.

Entscheidungen

BAG: Ordentliche krankheitsbedingte Kündigung - erhebliche Be-

einträchtigung derbetrieblichen lnteressen - Berücksichtigung

von Sondervergütungen als kündigungsrelevante wirtschaftliche
Belastung
(22.7.2021 -2 AZR125/21- dazu BB-Kommentar von

Dr, Thomas Köllmann, RA)

BAG: Urlaubsabgeltung als Masseverbindlichkeit
(25.112021 - 6 MR94/19 - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr, Tim Jesgarzewski. RA/FAArbR)

Fortbildun gszertif ikat
nach s 15 FAO

www.bb-selbststudium.de

Die Erste Seite
Frof. Dr. Christiane Pott

20 Jahre Erfolgsgeschichte DGGK - nftueile
Änderungen zur Stärkung der lntegdtät des
Finanzmarkts, der Nachhaltigkeit und der
Gleichstellung
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Prof. Dr. Jens M. Schmittman n, RA/FAHaGes RiFAI nsR/FASTRiSIB

Auswahl des lnsolvenzverwalters: Liste nach Laune?

WIRTSCHAFTSRECHT

Tobias [unk, LL.M. oec., RA, und Felix Meurerl RA

Digital und analog - Dringender Handlungsbedarf für Unternehmen durch
neue BGB-Vorschriften | 387

STEUERRECHT

Andreas Walter, RA, und Malte J. Mehrgardt, LL.M.

Die Vorsteuer in lmmobilien-KVGen - Quo Vadis? | 407

BILANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT

Dr. Martin Bünning, RA/SIB

Bilanzsteuerliche Fallstricke und praktikabilitätsfragen bei der Ausübung
der Körperschaftsteuerop tion | 427

ARBEITSRECHT

Dr. Nick Marquardt, RA

lnsolvenzgeld beigescheiterter Sanierung - zugleich ein Beitrag zur fortlaufenden
Plausibilitätskontrolle von höchstrichterlicher Rechtsprechung I a36
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Wirtschaftsrecht
Die Woche im Blick '

Entscheidungen
BGH: Kein Anspruch nach 5 852 Satz I BGB bei Erwerb eines vom
sogenannten Dieselskandal betroffenen Gebrauchtwagens
(1 0.2 2ß22 - V I ZR 36s I 21, V il ZR 39 6 / 21, V lt ZR 67 s / 21, V lt ZR 692 /
21 und Vll 2R717/21)
BGH: Werbung für eine ärztliche f,ernbehandlung
(9.1 2.2021 - t ZR 1 46 /20)
BGH: Registrierter lnkassodienstleister - Geltendmachung zu viel
gezahlter Miete und Aufforderung zur Herabsetzung der Miete auf
den zulässigen Höchstbetrag (19.1.2022 - Vllt ZR 1 23/21)
BGH: Anspruch auf Rüclcahlung eines nichtverbrauchten Vorschus-
sesfürdieGebühren eines Rechtsanwalts (t 6.12.2 021 _lXZRgl /21)
LG Düsseldorf: Keine Veruahrentgelte für Einlagen auf Girokonten
(22.1 2.2021 - 1 2 O 34/21)

Gesetzgebung
8MJ: Vi-rtuelle-Hauptversammlung - vom coronabedingten provi-
sorium zur dauerhaften Regelung

Aufsatz

fobias Lunk, LL.M. oec., RA, und Felix Meurer, RA

pigital und analog - Dringender Handlungsbedarf
für Unternehmen durch neue BGB-Vorschiiften
Der Beitrag gibt einen praxisorientierten überblick über einige der in
Umsetzung der Digitalelnhalte.Richtlinie (D|-RL) sowie der
Warenkauf-Richtlinie (WK-RL) neu gefassten BGB-Vorschriften. Zu-
nächst werden die Ziele der Richtlinien und der Umsetzungsgesetze
skizziert Sodann.erfolgt eine Abgrenzung der Anwendungsbereiche
der Vorschriften über digitale Produkte bei Verbraucherverträgen. Wei-
ter folgt eine Darstellung der neuen Systematik des kaufrechtlichen
Sachmangelbegriffs sowie der neuen Aspekte des Kaufrechts und der
Vorschriften über digitale Produkte. Der Beitrag schließt mit dem Fazit:
Es besteht dringender Handlungsbedarf ftir Ünternehmen.

Steuerrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
EUGH: Entstehung und Umfang des Rechts auf Vorsteuerabzug -
Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten (Kassenbuchführung)
(10.2.2022: C-9/20)
EuGH-Schlussanträge: Bestimmung des Leistungsempfängers -
Einfluss einer möglichen missbräuchlichen Gestaltung zwischen
dem Leistungsempfänger und einem Dritten auf den Leistungs-
ort - Neutralitätsgrundsatz - Vermeidung der Doppelbesteue-
rung - Kooperationspflicht der Finanzverwaltungen der Mitglied-
staaten (1 0.2.2022 - C-596/20)
BFH: Rückwirkendes Ereignis beim Realsplitting
(28i.7.2021 - X R 1 s/l 9)
BFH: Zum Umfang der revisionsgerichtlichen überprüfung einer
Schätzung (1 6.12.2021 - lV R i/l 8)
BFH: Ermäßigt zu besteuernder Arbeitslohn für eine mehrjährige
Tätigkeit (1 6.12.202't - Vt R 10/18)
BFH: Geschäftsveräußeruhg im Ganzen (7,122021- Xl B il/2i)
BFH: Keine Hinzurechnung von Stückzinsen eines Sachdarlehens
(7 .10.2021 - ilt R t 5/1 8)

Venualtung.
8MF: Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unterneh-
men - weitere steuerliche Erleichterungen zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie

JM NRW: Strafschärfung ftir Cum-Ex - Nordrhein-Westfalen bringt
Antrag aufAnderung der Abgabenordnung erneut ein

385

387

405

407

418

Aufsatz @
Andreas Walter, RA, und Malte J. Mehrgardt, LL.M.

Die Vorsteuerin lmmobilien-Kvcen - euo Vadis?
Mit Urteil vom 1 6.1 2.2020 hat der BFH den Vorsteuerabzug bei Ka-
pitalverwaltungsgesellschaften mit lmmobilien-SondervÄrmögen
C,l(/Gen") erstmalig einer höchstrichterlichen Würdigung unier-
worfen und diesem größtenteils eine Absage erteilt. Mit dem Urteil
(a) durchbricht der BFH die in der praxis bisher vorhenschende
Sphärenabgrenzung, ft) weitet den Verwaltungsbegriff unter Ein-
beziehung der für Rechnung des Sondervermögens getätigten
Aufiarendungen signifikant aus und (c) verletzt damit nach Auffas-
sung der Autoren im Ergebnis das umsatzsteuerliche Neutralitäts_
gebot.

Entscheidungen

BGH: Bestellung eines besonderen Vertreters zur Geltendmachung 395
von Ersatzansprüchen wegen Pfl ichtverletzung des Geschäftsführers
(30.1 1.202i - llzRS/21)

BGH: Gläubigerbenachteiligung bei Befriedigung der doppelt ges r 3gg
cherten Forderung eines Dritten aus der Verwertung der Gesell-
schaftssicherheit - Verjährung des Anfechtungsanspruchs
(9.12.2021 - lXZR201l20 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Artur M. Srivier<zok, LL.M., MSt., RA)

BGH: Aufnahme in die Vorauswahlliste für lnsolvenzverwalter - 403
Auswahlkriterien des lnsolvenzrichters
(13.1.2022 - lX ARNZ|112O)

Entscheidungen

EuGH: Recht zum Vorsteuerabzug - inig'von der Mehrwertsteuer
befreite Erbringung von Postdienstldistungen (Britisches Vorabent-
scheidungsersuchen)
(13.1.2022 - C-156/20\ :

BFll: Veräußerung der Beteiligung i.S. des S t7 ESIG nach Eintritr
in die unbeschränkte Steuerpflicht
(26.1 0.2021 - tX R t 3/20)

Neuerccheinung Buch
Taeger/Gabel {Hrsg,} DSGVO - BDSf - TTOSC

4. Auflage 202.2, Kommentar, Kornmqnikation & Recht,

2.4265, geL,€298,-

ISBN: 978-3-8005-1760-?,/ lnfos unren shop.ruw.de/t7602
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
GRI: Aktualisierung GRI-lnhaltsindex
ESMA: Sustainable Finance Roadmap
DRSC: lFR5-Stiftung beruft DRSC in das Accounting Standards
Advisory Forum
DRSC: Verabschiedung von DRAS I 2

DRSC: Webcast-Reihe ,,Mehr Zukunft war nie - Nachhaltig Werte
schaffen"

DRSC: Mitschnitte der dritten Sitzung des Fachausschusses Finanz-
berichterstattung 

r

Wirtschaftsprüfung
WPK: Liste der Anbieter von Vorbereitungslehrgängen zum Wp-
Examen aktualisiert
WPK: Listen der Anbieter von Studiengängen zum Wp-Examen
nach 5 8a und nach 13b WPO aktualisiert
WPK: Studienführer Wirtschaftsprüfung Sommersemester 2022
WPK: Mitarbeiterschulung,,Die Erfüllung der geldwäscherecht-
lichen Pfl ichten" aktualisiert

Finanzierung
pwc: cotporate-venture-capital Einheiten schaffen einen Mehr_
wert
PwC: Nach Rekordjahr bleiben die globalen M&A-Aussichten für
2022 gul - ttotr zunehmender Unsicherheit

Aufsatz

Dr. Martin Bünning, RA/SIB

Bilanzsteuerliche Fallstricke und praktikabilitäts-
fragen bei der Ausübung der Körperschaftsteuer-
option
Das bestehende Unternehmenssteuerrecht führt gegenwärtig zu
erheblichen Besteuerungsunterschieden zwischen Kapitalgesell-
schaften und,,großen" Personengesellschaften, die insbesondere
im ,,gehobenen" Mittelstand anzutreffen sind. Während die Be-
steuerung der Kapitalgesellschaften mit festen Steuersätzen erfolgt
und unter Einbeziehung von Körperschaftsteuer, Solidaritätszu-
schlag und Gewerbesteuer bei ca. 30-32 7o liegt, sind die effektiven
Steuersätze bei Personengesellschaften u. U. erheblich höher. Unter
Einbeziehung der Kirchensteuer und häufiger auftretenden GewSt-
Anrechnungsüberhöhungen sind Steuersätze jenleits der 50yo
keine Seltenheit. Der Ansatz des Gesetzgebers zu einer Anglei-
chung der Steuerbelastung bei Personen- und Kapitalgesellschaf-
ten zu kommen und den Personenunternehmen ein Wahlrecht ein-
zuräumen, die niedrigeren Steuersätze der Körperschaften anzu-
wenden, ist daher naheliegend. Die Einführung der Möglichkeit, zu
einer,,rechtsformneutralen" Besteuerung zu optieren, ist daher all-
gemein als Fortschritt begrüßt worden. Allerdings beinhaltet die
aufgrund des Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuer-
rechts (KöMoG) geschaffene Optionsmöglichkeit keine einfach'e

,,Check-the-Box"-Regelung, sondern knüpft einen steuerneutralen
Übergang zur Besteuerung nach KSIG an einschränkende Voraus-
setzungen, die Strukturänderungen insbesondere im Sonderbe-
triebsvermögen und gesellschaftsrechtliche Anpassungen erfor-
dern - von reitriktiven Missbrauchsvorschriften im Bereich der
Grunderwerbsteuer ist dabei noch gar nicht die Rede. Die neue Re-
gelung des 5 1a KSIG ist daher auf ihre Praxistauglichkeit zu prüfen.

Entscheidung

LG Wuppertal: Keine Haftung aus Amtspflichtverletzung der BaFin
und des DPR e.V. im Rahmen der Bilanzkontrolle und der Markt-
missbrauchsüberwachung
(10.9.2021 - 20 441/20 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Heribert M. Anzingeri

Arbeitsrecht
DieWoche im Blick

Entscheidungen
BAG: Klageverzichtsprämie -
tragsregelung -
lungsgrundsatz (7.12.2021 - 1 AZR

BAG: Befristete Übertragung einer
TVöD-AT) - Ermessensmaßstab (28.1

5ächsisches [AG: Beförderungsanspruch
Auswahl (2.8.2021 - 1 Sa 32't /20)

Aufsatz

Dr. Nick Marquardt, RA

lnsolvenzgeld bei gescheiterter Sanierung - zugleich
ein Beitrag zur fortlaufenden Plausibilitätskontrolle
von höchstrichterlicher Rechtsprechung

Um gegen eine seit mehreren iahzehnten bestehende ständige
Rechtsprechung anzuschreiben, braucht es gute Gründe. Der Bei-
trag beleuchtet die Argumentation des BSG.zur Gewährung von ln-
solvenzgeld bei gescheiterter Sanierung. Er soll dabei vor allem de-
ren Schwächen aufzeigen und Ausgangspunkt einer begründeten
Gegenposition sein, die die lnteressen der Arbeitnehmer umfang-
reicher als bisher berücksichtigt.

Entscheidung

BAG: Betriebliche Altersversorgung - Gesamtschuld - lnvalidität
(13.7.2021 - 3 AZR298/20 - dazu BB-Kommentar von
Philipp A. Lämpe, RA/FAArbR, und Dr, Nils Börner, RA/FAArbR)

Fortbildungszertifikat
nach s 15 FAO

www.bb-selbststudium.de

Neuerscheinung Buch
Holger Dahl (Hrsg.)

Mitbestlmmung ln wirtschaftlichen Angelegenheiten -
Betdebsänderung
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Die Erste Seite
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann,
RMAHaGesR/FAlnsF/FAStR/StB
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Dr. Barbara Mayer, RAin/FAinHaGesR

Spezialzuständigkeiten für Post-M&A-Streitigkeiten - die richtige Antwort auf die Spezialisierung
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WIRTSCHAFTSRECHT

Prof. PD Dr. Dominik Skauradszun, LL.M
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STEUERRECHT

Prof. Dr. Matthias loose, R|BFH
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Dr. (orinna Boecker, WP/SIB, und Dr. Julia Busch, Wp/StB
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Wirtschaftsrecht
Die Woche irn Blick

Entscheidungen
EUGH: EU-Blocking-VO vs. US-Sekundärsanktionen _ Bank Melli
lran vs. Telekom (21.12.2021 - C 124/20)'
BGH: Bestellung eines besonderen Vertreters zur Geltendmachung
von Ersatzansprüchen wegen pfl ichwerletzung des Geichäftsfüh_
rers (30.1 1.2021 - | ZRS/21)
BGH: Aufnahrne in die Vorauswahlliste für lnsolvenzverwalter _
Auswahlkrirerien des lnsolvenzrichters (1 3. 1 .202 2 _ lX ARNA 1 / 20)
BGH: Betriebsschließungsversicherung und die COVID_i9-pande-
mie (26.1.2022 - tV ZR 1 44/2't)
BGH: Weiterverkaufeines vom Dieselskandal betroffenen Kfz _ Be_
zugspunkt für die haftungsbegründende Kausalität
(1 4.12.2021 - V I ZR 67 6 /20)
OLG Karlsruhe: ,,Facebook,, darf Nuueraccount nur in Ausnahme_
fällen ohnevorherigeAbmahnung kündigen (4.2.2 022 _ 1OU 17 l2O)
Gesetzgebung
BMJ: Virtuelle Hauptversamnilung soll bleiben _ Referentenent_
wurf veröffentlicht

Aufsätze

BFH: Außenwirtschaftsrecht: Reichweite der Altvertragsklausel
beim Russland-Embargo _ Berücksichtigung uon V.;oi.; unu e._
schränkungen bei der Annahme von ZÄllan-metOunjen-_ rvfissacn_
tung des Veftragsstatuts als Rechtsanwendungsfehlä
(19.10.2021 - V[ R 7/1 8)

BayVGH: Bund darf Vizepräsidentenstelle am gFH vorläufig nicht
besetzen (1.2.2022 - 6 CE21.2708 u. a.)

Verwaltung
BMF: Sechste Verordnung zur Anderung der Mitteilungsverord_
nung
FinMin Niedersachsen: Grundsteueneform _ 2022 geht es los!

Gesetzgebung
BT:3 777 Arbeitgeber in Niedersachsen vom Zoll überprüft
Fraktion Die Linke Entwicklung des Steuervollzugs
BSTBK: Entwurf einei Vierten Gesetzes zur Umseög steuerlicher
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (i/iertes Coro_
na-Steuerh ilfegesetz)

Steuärrecht
Die Woche inn Blick
Entscheidungen
EUGH: Umsatzsteuersatz auf Lieferungen von Holzhackschnitzeln
(3.2.2022-C-51s/20)

321
341

343

Prof. PD Dr. Dominik Skauradszun, LL.M. 323
Kaufrechtliche Nachlieferung durch Zuzahtung zum
höherwertigen Nachfolgemodell
Das Recht des Käufers auf Nachlieferung bei einer Gaftungsschuld
wirft besondere Fragen auf, wenn die mangelhafte Kaufsache _ et_
wa ein Smartphone oder ein Haushaltsgerät _ aufgrund eines Mo-
dellwechsels nicht mehr hergestellt wird. Weder in S +39 BGB noch
in den 55 474ff. BGB ist angelegt, dass der Käufer die Nachliefe_
rung des höherwertigen Nachfolgemodells verlangen kann _ auch
nicht gegen Zuzahlung. Weder die frühere Verbrauchsgüterkauf_RL
noch die Warenkauf-RL sehen eine Zuzahlung zur EÄtzlieferung
vor. Der Beitrag bewertet neuere überlegungen der Rechtspre-
chung, in bestimmte Verträge gleichwohl eine Zuzahlungiob_
liegenheit hineinzulesen, und macht auf die Gefahren einer sol_
chen ergänzenden Vertragsauslegung aufmerksam.

Dr. Andr6 Lippert, RA, und Dr. Amir,Said Ghassabeh, RA 32g
US-Sanktionen vs. EU-Recht: Weiterhin die Macht des
Fa*tischen? - Zum EuGH-Urteil in der Rs. Bank Melli
lran

Am2'1.12.2021verkündetdder EuGH das erste und mit großerSpan_
nung erwartete Urteil zur Auslegung der EU_Blocking_Verordnung
iri der Rechpsache C-'124/20 Bank Melli lran gegen Telekom
DeutschlandGmbH.ln derSacheging es um die Fragl,äb Unterneh_
men in der EU Verträge mit US-sanktionierten UnteÄehmen ordent-
lich kündigen dürfen oder ob eine solche Kündigung wegen eines
Verstoßes gegen das Befolgungsverbot des Art.5 Äbs. i der EU_
Blocking-Verordnung unwirksam ist. Der EuGH stärkt dieses Verbot,
in dem er die prozessuale Umsetzung und die Rechtsfolgen einei
Verstoßes im nationalen Recht klarstellt; die Entscheidung'offenban
aber auch, dass diö rechtlichen Handlungsmöglichkeitin gegen_
über den e)ftraterritorial wirkenden US-amerikanischen Sanktionen
nur sehr begrena sind und im Zweifel Unternehmen sich der Macht
des Faktischen beugen, statt dem Anspruch des Rechts zu folgen.

Entscheiciungen

BGH: Coronabedingte Geschäftsschließung - Anpassung der Miete 332
wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage
(12.1.2022 - Xn ZR8l2'l - dazu BB-Kommentar von
Dr. Daniel Bork, RA)

BGH: Dieselskandal - Obliegenheit des Käufers zur Zuzahlung bei 335
Ersatzlieferung,eines erheblich höherwertigen Nachfolgemodells
(8.12.2021- Vilt ZR 190/19)

Aufsatz

Prof. Da Matthias Loosg RiBFH

BB-Rechtsprechungsreport Erbschaft- und
Schenkungste uer 202Dt2t2l
Der Beitrag gibt erstmalig an dieser Stelle einen überblick über die
wesentlichen Entscheidungen des ll. Senats des Bundesfinanzhofs
(BFH) zur Erbschaft- und Schenkungsteuer aus den Jahren 2020
und 2021. Es ist beabsichtig! diesen Report regelmäßig fortzufüh_
ren.

Entscheidungen

GAin fapeta;Übertragungvon personalgutscheinen 
348

(27.1 2022 - C-607/20)

8FH: Gewerbesteuerbefreiung von im Rahmen der prahischen 356
Ausbildung von Psychotherapeuten erbrachten Behandlungsleis_
tungen
(26.5.2021 -V R25/20)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IPSASB: Entwurf zum Rahmenkonzept

EFRAG: Übernahmeempfehlung für Anderungen an |FRS l7 und
IFRS 9

EFRAG: Umfrag e zu ED /202"1. /9 und ED /202't /'l 0
KOM: FAQ zur EU-Taxonomie-Verordnung

DRSC: Bericht über die zweite Sitzung des FA Nachhaltigkeitsbe-
richterstattun g a m 1.2.2022

Wirtschaftsprüfung
IDW: Positionspapier,,Deutschland wettbewerbsfähig machen"
IDW: Wiedergabe des Bestätigungsvermerks im Prüfungsbericht

0DW PH e.4s0.2 (01.2022))

IDW: Begrüßung des Entwurfs eines l5A für wenig komplexe Unter-
nehmen (l5A for LCE)

WPK: Stellungnahme zur Eu-Konsultation zur Verbesserung der
Qualität und der Durchseuung der Unternehmensberichterstat-
tung
Lünendonk Digitaler Wandel im Portfolio von Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften

Aufsatz @
Dr. Corinna Boecker, WP/5t8, und Dr. Julia Busch, WP/SIB

Praxistipps für den Abschlussprüfer bei der
Zusammenarbeit mit der lnternen Revision

Sowohl der externe Abschlussprüfer als auch die lnterne Revision
nehmen beide prüferische Aufgaben in Bezug auf ein Unterneh-
men wahr. Dabei ist die Rollenverteilung zwischen beiden prüfen-
den lnstanzen grundsätzlich klar geregelt. Zur Erhöhung der,Prü-
fungssicherheit sowie auch der Effizienz ist eine Kooperation aller
dings für beide Seiten hilfreich. ln dem Beitrag werden Möglichkei-
ten und Grenzen der Zusammenarbeit von Abschlussprüfer und ln-
terner Revision aufgezeigt und zugleich - mit Blick auf die derzeit
laufende Abschlussprüfungssaison - unterstützende Hinweise für
die Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses aus Sicht eines Ab-
schlussprüfers gegeben.

Entscheidung

OLG Düsseldorf: Honorarforderung des Abschlussprüfers als Mas-
severbindlichkeit, wenn die Prüfung erst nach der lnsolvenzeröff-
nung abgeschlossen wird
(25.3.2021 - 5 U 9'l /20 - dazu BB-Kommentarvon
Dipl.-Volksw. Dr. Eike Dirk Eschenfelder, M)

Arbeitsrecht
Dle Woche im Blick

Entscheidungen
BAS: Erfolgsabhängige Er-

messen (13.10.2021 - 10

BAG: lnsolvenz des Arbeits-
leistung vor
Masseverbindlichkeit (25.1 1

BAG: Mitbestimmung des - Weiterbe-

Altersgrenzeschäftigung eines Arbeitnehmers übäi einti"

hinaus (22.9.2021 -7 AER22/20)

Aufsatz
Dr. MarkZimmer RA/FAArbR, und Katharina Humphrey, Min
Petzen? Ja, bifte!
Melderysteme nach der Whistleblower-Richtlinie der EU

Die Whistleblower- oder auch Hinweisgeber-Richtlinie (EU) 2019/
1 937 stellt Untemehmen vor große Herausforderungen. Für Verun-
sicherung haben insbesondere Stellungnahmen der EU-Kommis-
sion gesorgt, die für Gesellschaften mit mehr als 250 Arbeitneh-
mern konzernweit betriebene Hinweisgebersysteme nicht ausrei-
chen lassen. Fragen ergeben sich ferner zu der von der Richtlinie
vorgesehenen Beweislastumkehr, zu möglichen Kollisionen mit der
Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen und zur etwaigen Geltung
der Richtlinie bis zu ihrer Umsetzung in nationales Recht. Der Bei-
trag stellt die wichtigsten Vorgaben der EU-Hinweisgebenichtlinie
dar und enthält Empfehlungen für Unternehmen, wie sie mit der
Richtlinie bis zur - bisher noch ausstehenden - Umsetzung in deut-
sches Recht umgehen. Ein Schwerpunkt des Beitrags liegt auf der
Ausgestaltung der Meldesysteme in einem Konzern.

Entscheidung

BAG: Betriebsrisiko - Corona bedingte Betriebsschließung -
,.Lockdown"
(1 3.1 0.2021 - 5 AZR 21 1 /21 - dazu BB-Kommentar von
Dr. (hristian Ley, RA"/FAArbR)
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Dr. Marcel Nuys, RA, und Mirko Gleitsmann, RA

Ready for Landing? - Die AirDeal-Entscheidung des BGH und ihre allenfalls begrenzten
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STEUERRECHT

Prof. Dr. Jan Bron, LL.M. oec., StB, und Philipp Schroeder RA
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Florian Gimmler, StB, lars Hemling, M.Sc., und Prof. Dr. Andreas Hoffjan
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Wirtschaftsrecht
Diä Woche irn Blick

Entscheidungen
BGH: Diesölskandal - Obliegenheit des Kiufers zur Zuzahlung bei
Ersatzlieferung eines erheblich höherwertigen Nachfolgemodells
(8.1 2.2021 - Vilt ZR 1 90/l 9)
BGH: Dieselskandal - Haftung einer juristischen person aus 5 g26
BGB in Verbindung mit 5 3 1 BGB (21.1 2.2 021 - Vt ZR g7 5l2O)
BGH: Betriebsschließungsversicherung in der COVID-19-pandemie
(26."t.2022 - lV ZR 1 44 I 21 )
BGH: Berechnungsgrundlage der Vergütung eines lnsolvenzver-
walters bei Prozessfi nanzierung ( I 6. 1 2.202 i - lX ZB 24 /21)
OLG Dresden: GmbH-Geschäftsführer und Gesellschaft sind ,,Ver-
antwortliche" i. S. der DSGVO (30.1 1.2021 - 4 U I t 58/21)
LG Stuttgarft Sammelklage-lnkasso - Verstod gegen das RDG bei
Kanellschadensersauverfahren (20.1.2022 - 30 O 17 6/ 19)
LG Karlsruhe: Einblendung eines.Hinweises beim Teilen eines un-
gelesenen Beitrags auf Fäcebook(j9.1.2022- t3 O 3/22 KfH)

Aufsatz

Dr. Marcel Nuys, RA, und Mirko Gleitsmann, M
Ready for Landing? - Die AirDeal-Entscheidung des
BGH und ihre allenfatls begrenzten Auswirkungen
für die Praxis

Die massenhafte Bündelung vermeintlicher Schadensersatzansprü-
che zur (gerichtlichen) Geltendmachung durch lnkassodienstleister
erfreut sich ungebremster Beliebtheit. Die Kreativität der lnkasso-
dienstleister hinsichtlich möglicher Spielfelder scheint unbegrenzt.
So überrascht es nicht, dass sich - neben lnstanzgerichten - so-
wohl der Bundesgerichtshofals auch der Gesetzgeber zu Teilfragen
dieser Geschäftsmodellä geäußert haben. Gleichwohl gilt e1 diese
richtig einzuordnen.

Entscheidungen

BGH: Coronabedingte Geschäftsschließung - Anpassung der Miete - 265
wegen Wegfalls der Geschäft sgrundlage
(12.1 .2022 - Xil ZR 8/21)

BGll: Anforderungen an die Preisinformation bei Kopplungsange- 272
boten - Kopplungsangebot lll
(2s.1 1.2021 - t ZR 1 48/20)

BGH: Dieselskandal - kein Entfall eines Vermögensschadens bei 275
Nichtausübung eines,,verbrieften Rückgaberechts,,
(1 6.1 2.2021 - V il ZR 389 / 2 1)

Steuerrecht
DieWorlre im BNick

Entscheidungen
EUGH-Schlussanträge: Mehrwertsteuergruppen - Bestimmung
eines Mitglieds einer Mehrwertsteuergruppe als steuerpflichtige
Person - interne Leistungen innerhalb der Mehrwertsteuergruppe

- Leistungen eines Mitglieds einer Mehrwertsteuergruppg däs
eine nationale Stiftung des öffentlichen Rechts ist - unentgeltliche
Dienstleistungen (Vorabentscheidungsersuchen des BFH)
(27 .1 .2922 - C-269/20)
EuGH-Schlussanträge: Mehrwertsteuer - übergabe von Gut-
scheinen als steuerbarer Umsatz - Art.26 Abs. I Buchst. b der
Mehruertsteuerrichtlinie -,unentgeltliche Ausgabe von Gutschei-
nen an Personal als Teil eines Mitarbeiterbelohnungssystems (Vor-
abentscheidungsersuchen des First-tier Tribunal tfax CtramUerl
lGericht erster lnstanz (Kammer für Steuersachen)], Vereinigtes Kö-
nigreich) (27.1.2022 - C-607 / 20)
8FH: Steuerfreie Zuschläge für tatsächlich an Sonn-, Feiertagen
oder zur Nachtzeit geleistete Arbeit(16.12.2021- Vl R 2Sl19)
BFH: Formelle Satzungsmäßigkeit und Vermögensbindung
(26.8.2021-VR 11120)

BFH: lnhalt eines Wirkhinweises (15.7.2021- ll R 33/19)
BFH: Auslegung eines lediglich mit ,,Haftungsbescheid,, bezeich-
neten Verwaltungsakts als zusammengefasster pauschalierungs-

und Haftungsbescheid (i .9.2021 - Vt B 38/t 9)

Verualtung
BMF: lnsolvenzordnung; Anwendungsfragen zu S 55 Abs. 4 lnsO
(1 1.1.2022 - lV A 3 - S 0s50/21 / 1 0001 :001 )
BMF:"Anwendungsregelungen zu S 4j EStG; nicht Nexus-konforme
Präferenzregelungen in den Veranlagungszeiträumen 201g, 2O1g
und 2020 (6.1 .2A22 - lY C 2 - S 2144-9120/1 0002 :005)

Gesetzgebung
BT: Linke fragt nach Mindestlohnkontrollen in Niedersachsen

Aufsatz

257 277

259

Prof. Dr. Jan Bron, LL.M. oec., StB, und.philipp Schroedei RA

Der Einsatz eleltronischer Aufzeichnungssysteme
i.S.d. S 146a AO unter besonderer Berücksichtigung
technischer Sicherheitseinrichtungen
Nachdem Anfang des Jahres 2020 die Einführung der abgaben-
rechtlichen Belegausgabepflicht - kun,,Bonpflicht, - zur Bekämp-
fung von Manipulationen mediale Aufmerkamkeit bekam, rücken
nun weitere Aspehe rund um elektronische Kassen- ba,rr. Aufzeich-
nungssysteme in den Fokus. Hierzu gehön insbesondere die Ver-
wendung einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung,
welche die erstellten steuerlichen Grundaufzeichnungen signiert
und so gegen nachträgliche Veränderungen absichern soll. ln der
Praxis drohen jedoch Abgrenzungsschwierigkeiten, wann ein sol-
ches von der Pflicht erfasstes elektronisches Aufzeiihnungssystem
vorliegt. Fehlerhafte Umsetzuilgen und eigenwillige lnterpretatio-
nen der gesetzlichen Anforderungen können dabei ebenso wie
eine noch fehlende Kontrolle der Umsetzung den Erfolg der gesetz-
geberischen Maßnahmen vereiteln.

Entscheidungen

BFH: Besteuerung von Umsätzen einer Bäckerei mit Filialen in,Vor- 2gg
kassenzohen" eines Supermarhs; Steuersatz
(1 s.9.2021 - Xt R tU21 [Xt R 2511 9])

BFH: Keine Korrekturmöglichkeit für Feststellung der tatsächlich 2g4
zu zahlenden Gewerbesteuer, wenn Gewerbesteuerfestsetzung .

unterbleibt
(28.10.2021- tV R 1Zl9)

ir: t:ljyrlii:rt'. rj.'illii:,:,t,t':ll;r:h:1./l.tri i:,,:t.ir ,ii ;q 1 1 1;1,'l 5 i,r"r 1;! 1";.;11;1
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IPSASB: IPSAS 43

EFRAG: Stellungnahme zum Entwurf ED/2021/3

EFRAG: Stellungnahme zur Überprüfung nach der Einführung von

IFRS 9

DRS€: Stellungnahme zum PiR von IFRS 9

DRSC: Stellungnahme zum IASB ED/2021 17

Wirtschaftsptüfung
IDW: Aufhebung des IDW PH 9.350.1 (Unternehmensangaben zur

Frauenquote) ,

IDW: Schreiben zum Post-implementation Review von IFRS 9 (Teil

1: Klassifizierung und Bewertung)

IDW: Antwort auf EU-Konsultation zur Verbesserung der Qualität

der Unternehmensberichterstattung und ihrer Durchsetzung

WPK: Stellungnahme zum Entwurf eines Standards für die Prüfung

von Abschlüssen von wbniger komplexen Unternehmen

Aufsatz E@@
Florian Gimmler, StB, [ars Hemling, M.Sc.. und
Prof. Dr. Andreas Hoffjan

lT-Unterstützung im Verrechnungspreismanagement

lm Zuge des Base-Erosion-and-Profit-Shifting-(BEPS-Projehs) der

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

wurden mittlerweile viele Aktionspunkte in das nationale Steuer-

recht implementiert. Dies bedeutet für multinationale Unterneh-

men einen Anstieg der Komplexität und Compliance-Risiken bei der

Verrechnung grenzüberschreitender lntercompany-Transaktionen.

Gleichzeitig kommen im Zusammenhang mit der Digitalisierung

weitreichende Veränderungen auf Unternehmen zu, die sowohl de-

ren Geschäftsmodelle als auch das Venechnungspreismanagement

tangieren. Mit Blick auf das Venechnungspreismanagement ist zu

konstatieren, dass die Ermittlung von fremdüblichen Verrechnungs-

preisen und deren Dokumentation überuiegend innerhalb der lT-

Systeme abgewickelt wird und im Zuge der Digitalisierung Verbes-

serungs- und Vereinfachungspotentiale entstehen können. Trotz

der steigenden Bedeutung der lTfür das Verrechnungspreismanage-

ment arbeiten viele Unternehmen noch überwiegend mit manuel-

len Excel-basierten Prozessen, was immer fehleranfälliger und zeit-

aufwendiger wird. Der Beitrag erläutert zunächst die Banieren für

ein automatisiertes Verrechnungspreismanagement, die im Rah-

men einer qualitativen Feldstudie eruiert wurden. lm Anschluss da-

ran werden konkrete Handlungsfelder benannt, um Unternehmen

mit praktischen Lösungsansätzen bei der Automatisierung ihres Ver-

rechnungspreismanagements zu unterstützen.

Entscheidung

FG Nürnberg: Gewinnverteilung gem. 5 5 Abs.7 EStG auch bei

übernommener Pensionszusage
(10.8.2021 - 1 K 528/20 - dazu BB-Kommentar von

Dipl.-Wirtschaft smath. Matthias Lieb)

Neuerscheinung Buch
Homnel/Dehmel
Unternehmensbewertung casa by care

8. Auflage 2021,395 5., Broschur, € 42,-

ISBN: 978-3-8005 -'177 1 -8 / lnfos unten shop.ruw.del 177 1 8

Arbeitsrecht
2s7 Die Woche im B

Entscheidungen
BAG: Jahresprämie -
(9.i1.2021-1AZR
BAG: Bonus -
Leistungsbestimmung - 1X/191

BAG: bEM -
(7 .9.2021 - 9 AZR s7 1 120)

299

Aufsätze

Dr. Adrian Schürgers und Dr. David Marski

,,Lohn ohne Albeit" in der Pandemie? -
Anspruchserhaltung im Lichte der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie flihrt bereits seit knapp zwei Jahren zu einer er-

heblichen Beei'nträchtigung des gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen Lebens. Gerade im Bereich des Arbeitsrechts konftontiert die

pandemische Ausnahmesituation Arbeitgeber und Arbeitnehmer

gleichermaßen mit einer Vielzahl von Problemstellungen. ln diesem

Zusammenhang stellt sich zentral die Frage, wer das Lohnrisiko eines

Arbeitsausfalles zu tragen hat. Oder anders ausgedrückt: Kann der Ar-

beitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber seinen Lohnanspruch trou
einer pandemiebedingten Leistungsstörung geltend machen?

E@
Benedikt N. Fink

lnitiativrecht bei der Einführung einer elektronischen
Zeiterfassung ($ 87 Abs. I Nr.6 BefiVG)?

Zugleich Anmerkung zu LAG Hamm, Beschluss vom 27.7 .2021

-7laBV 79120
Mitbestimmungsrechte und aus ihnen abgeleitete lnitiativrechte

des Betriebsrates spielen eine wichtige Rolle in der Arbeitswelt.

Der Betriebsrat erhält so die Möglichkeit, bei bestimmten Fragen

mitzuwirken und die lnteressen der Arbeitnehmer wahzunehmen.

Dagegen steht jedoch das lnteresse des Arbeitgebers, EntscheF

dungen möglichst unbeeinflusst zu treffen. Dieses Spannungsfeld

führt häufiger zu Streitigkeiten.

Entscheidung

ArbG Eerlin: Wirksamkeit Befristung Arbeitsverhältnis - Schrift-

form - elektronische Signatur - fortgeschrittene elektronische Sig-

natur - Zertifizierung
(28.9.2021 - 36 Ca 15296/20 - dazu BB-Kommentar von

Matkus Ettlinger, RA)

303

Fortbildun gszertifikat
nach 5 t5 FAO

www.bb-selbststudium.de

Die Erste Seite
Prof. Dr. Thomas Klindt, RA/FAVerwR

Kaufst Du noch oder reparierst Du schon?
Kritisthes zum geplanten ,,Recht auf Repatatur"

lmpressumAlorschau
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DIE ERSTE SEITE

Prof. Dr. Gregor Thüsing, LL.M.

Arbeitsrecht den Arbeitnehmern!

WIRTSCHAFTSRECHT

Dr. Ulrike Binder, RAin

BB-Rechts prech u n g sreport zu r Ha u ptversa m m I u n g 2020 12021 | 195

STEUERRECHT

Prof. Dr. Dieter Schulze zur Wiesche

Die GmbH & Co. KG als Gegenstand der Option | 215

Dipl.-Kfm. (univ.) Marcus von Goldacker, MBA (lnternational Taxation), StB,

Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) Danilo Fredfich,StB, und Christine Schuster, M.Sc.

Nutzung vororganschaftlicher EBITDA-Vorträge der Organgesellschaft während

der0rganschaft I ZIA

BILANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT

Dipl.-Kfm. Georg lanfermann, WP/SIB, und Marco Götze, LL.M., M.Sc.

Neue EU-Unternehmensberichterstattungspflichten ante portas: Public Country-by-Country

Reporting | 235

ARBEITSRECHT

Prof. Dr. Peter Schrader, RA/FAArbR

Die Betriebsvereinbarung als lnstrument zur Anderung individualrechtlicher

Arbeitnehmeransprüche | 244

Hagen Trübenbach, LL.M.

Der,,erstarkte" Auskunftsanspruch aus dem EntgTranspG - eine ernstzunehmende

Herausforderung für Arbeitgeber | 247

t*Fachmedien Recht und Wirtschaft I dfv Mediengruppe I Frankfurt am Main
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I lnhalt

Wirtschaftsrecht
Die Woche irn Blick 193

Steuerrecht
Die lllfoche im Biick

Entscheidungen
BGH: Verjährung des Anfethtungsanspruchs bei Befriedigung der
doppelt gesicherten Forderung. eines Dritten durch .Verwertung

der Gesellschaftssicherheit nach Eröffnung des lnsolvenzverfahrens
(9.12.2021 - tX ZR 201 /20)
BGH: Dieselskandal - Schadensersatzansprüche gegen die AUDI
AG im Zusammenhang mit einem ,,veibrieften Rückgaberecht,,
(1 6.1 2.2021 - V I ZR 389 / 21)
BGH: Dieselskandal - Anspruch des Käufers auf ,,kleinen,, Scha_
densersatz (24.'t .2022 -Vla ZR 1OO/21)
BGH: Pflichten eines Rechtsanwalts bei Abschluss eines gerichtli_
chen Vergleichs (1 6.1 2.2021 - tX ZR 223 /20)
[G Frankfurt a.M.: Kein Schadensersatzanspruch der Wirecard_
An leger gegen die BaFin (1 9.1 2022 - 2-04 O 65 /21, 2_04 O 531 /20,
2-04O 561/20 und2-O4O 563/20)

Gesetzgebung
EU-Kommission/Blt{J: Votum im EU-parlament zum Gesetz über
digitale Dienste befünryortet
Bllll: Verordnung über Anforderungen an elektronische Wertpa_
pierregister (eWpRV) - RefE überarbeitet

Aufsatz

Dr. Ulrike Binder, RAin 195

!!;le_clr,lsnrechungsreportzurHauptversammlung
2020t2021
Der Beitrag gibt einen überblick über wesentliche Rechtsprechung
zu Fragen zur Hauptversammlung von Aktiengesellschaften, die
seit Oktober 2020 veröffentlicht wurde. ln den Betrachtungszeit_
raum fielen eine BGH-Entscheidung sowie diverse OlG_Entschei_
dungen, von denen sich mehrere mit Treuepflichten von Aktionä_
ren befassten. Sehr praxisrelevant ist eine Entscheidung des OLG
Düsseldorf zu Stimmverboten. Auch die Hauptversammhingssaison
2021 stand im Zeichen von Corona und Hauptversammlungen fan_
den ganz überwiegend virtuell statt. Einhellig haben Gerichte die
Verfassungsmäßigkeit und Europarechtmäßigkeit des GesRuaCOV_
BekG (COVMG) festgestellt.

Entscheidungen

BGH: Schiedsfähigkeit lV - Beschlussmängelstreitigkeit _ Geltung 204
der zur GmbH entwickelten Mindestanforderrng"n fü, die Wirk_
samkeit von Schiedsvereinbarungen auch für personengesellschaften?
(23.9.2021 -lZB13/21)

O[G. Hamburg: Haftung des Geschäftsführers einer geschäftsfüh_ 210
renden Kommanditisten-GmbH gegenüber der GmOfl A Co. fC
(17.9.2021 - 11 U 71120 - dazu BB-Kommentar von
Prof; Dr. Sabine Otte<räbenei LL.M.)

Neuerscheinung Buch
liaeger/Gabet {Hrsg.l DSGVO - BDSG - ITDSG
4, Auflage 2022, Kommentar, (ommunikation & Recht,
2.426 S" geb., € 298,-

ISBN: 978:3-800*1760-Z lnfos unte,: shop.ruwde/l7602

Neuerscheinüng Buch
Christoph Louven

Untemehnenskaufvertra g
1. Auflage 2022, Beüiebs-Berat€r Schriftenreihe Wirtschafurecht
580 S., Broschur; € I 39,-
ISBN: 978-3-8005{687-2/ lnfos unter: shop.ruw.de/16872

Dipl.-Kfm. (univJ Marcus von Goldacker, MBA (lnternational Taxa- 218
tion), StB, Dipl.-Wirtschaft sjurist (FH) Danilo Fredrich, StB, und
Christine Schuster, M.Sc.

Entscheidungen
BFH: Behandlung eines Beweisantrags zu einer Verfahrensrüge im
Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren (.1 5.1 1.2021 _ Vlll B 2/21)
BFH: Keine Wiedereinsetzung in die versäumte Beschwerdebe_
gründungsfrist bei Verhinderung, einen Fristverlängerungsantrag
gemäß 5 I 1 6 Abs. 3 S. 4 FGO zu stellen (1 5.1 1.2021 _-Vilt 8)3/21 )
BFH: Keine Korrekturmöglichkeit für Feststellung der tatsächlich zu
zahlenden Gewerbesteuer, wenn Gewerbesteuerfestsetzung unter_
bleibt (28.1 0.202 1 - tV R 12/1 g)

BFH: Besteuerung von Umsätzen einer Bäckerei mit Filialen in,Vor_
kassenzonen" eines Supermarkts; Steuersatz
(1s.9.2021 -Xt R12/21(Xt R 2sl1e))

Aufsätze

Prof. Dr. Dieter Schulze zur Wiesche

Die GmbH & Co. KG als Gegenstand der Option
Ab 1.1.2022 können Personenhandelsgesellschaften zur Körper_
schaftsteuer optieren. Somit hat auch die GmbH & Co. KG die Mög_
lichkeit, von dieser Option Gebrauch zu machen. Das gilt auch für
eine GmbH & Co. KG, deren Komplementär nicht am Veimögen der
KG beteiligt ist. Damit keine Einbringung i.S.d. S 20 UmwStG fin-
giert wird, wenn die Kommanditisten gleichzeitig an der Komple_
mentär-GmbH beteiligt sind, sind zusätzliche Maßnahmen im Vor_
feld des Optionsantrages für einen steuerneutralen übergang not_
wendig.

Entscheidung

GAin ftledina: Bestimmung eines Mitglieds einer Mehrwensteuer_
gruppe als steuerpflichtige person _ selbstständige Ausübung wirt_
schaftlicher Tätigkeiten (Vorabentscheidungsersuchen des BFH)
(13.1.2022 - C-141/20)

213

215

Nutzung vororganschaft licher EBITDA_Vorträge der
Organgesellschaft während der Organschaft
Die Zinsschranke nach S 4h ESIG wurde mit dem Unternehmen-
steuerreformgesetz 200g eingeführt. Gleichwohl gelten die Rege.
lungen zu EBITDA-Vorträgen erstmalig für WiÄchaftsjahre lb
20i 0 mit der Besonderheit, dass auch EBITDA_Vorträge aus Vorjah-
ren nutzungsfähig sind und insoweit zu sog. fiktiv ermittelten
EBITDA-Vorträgen führen. Dabei gilt speziell im Kontext von Organ_
schaften, dass die Zinsschranke lediglich auf Ebene des Organträ_
gers anzuwenden ist (S 15 S. 1 Nr.3 S. I KSIG). Dieser Beitrag ana_
lysiert die Rechtsfrage, ob vororganschaftliche und fiktive EBITDA_
Vorträge der Organgesellschaft während des Bestands einer Organ-
schaft auf Ebene des Organträgers genutzt werden können. diei_
bezüglich fehh bislang eine gesetzliche Grundlage, Auffassung der
Finanzverwaltung oder Rechtsprechung. Einzig iu vororganschaft_
lichen Zinsvorträgen nimmt die Finanzverwaltung im iog. Zins_
schrankenerlass (BMF v.4.7.2008, BStBl. | 2008, 7l-8) Stellung und
bezieht sich auf die Nichtberüaksichtigung vororganschaftlicher

fin-syorträ9e der Organgesellschaft auf fbäne dei Organträgers.
Auf Basis der in diesem Beitrag dargelegten Argumeniation wird
die ReChtsauffassung vertreten, dass eineNutzung vororganschaft_
licher (steuerlicher) EBITDA-Vorträge der Orgaigesellichaft auf
Ebene des Organträgers zu bejahen ist. Dies gilt aich für etwaige,
vorder Einführung der Regelung zu EBITDA_VärIrägen ab dem Jahr
201 0 ermittelbare, sog; fiktive EBITDA-Vorträge.

222
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
EFMG: Arbeitspapiere zu den EU-Nachhaltigkeitsstandards
EFRAG: Stell ungna h me zuyn Entw urt.ED / 2021 19
EFRAG: Stellungnahme zum Entwurf ED/2021/l 0
DRSC: Briefing Paper zur Einrichtung eines European Single Access
Point (ESAP)

Wirtschaftsprüfung
IMSB: Anpassungs- und Folgeänderungen infolge der überarbei-
teten Qualitätsmanagementstandards
IDW: Auftebung des IDW-Prüfungshinweisqs,,Auswirkungen von
Fehlerfeststellungen durch die DPR bzw. die BaFin aufden Bestäti-
gungsvermerk (lDW PH 9.400.1 lf
IDW: IDW EQMS 1 und IDW EQMS 2 - Entwürfe neuer |DW-euali-
tätsmanagementstandards

IDW: Geldwäsche Compliance - Entwurf eines JDW-praxishinwei-
ses für den Nicht-Finanzsektor verabschiedet
WPK: Stellungnahme zum Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion für ein Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
.- ergänzendes Präsidentenschreiben
BaFin: Venaraltungspraxis zum Abschlussprüfenvechsel erläutert

Aufsatz
Dipl.-Kfm. Georg Lanfermann, WP/StB, und
Marco Götze, LL.M.. M.5c.

Neue EU-Unternehmensberichterstattungspflichten
ante portas: Public Country-by-Country Räporting
Die Steuertransparenz von Unternehmen spielt in der öffentlichen
Diskussion einezunehmend größere Rolle. lm Dezember202.l wurde
eine Anderungsrichtlinie zur Bilanz-Richtlinie (Bilanz-RL) für einen
öffentlichen länderspezifi schen Ertragsteuerinformationsbericht
veröffentlicht. Diese hat zum Ziel, durch die verstärkte Transparenz
und öffentliche Kontrolle der Ertragsteuerbelastung von multinatio-
nalen Unternehmen (ggf. auch mit Sitz außerhalb der Europäischen
Union - EU) deren Compliance in Steuerangelegenheiten zu fördern.
Damit soll - parallel zu Entwicklungen bei der Organisation für wirt-
schaft liche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organization für Eco-
nomic Co-operation and Development - OECD) - das Vertrauen der
Öffentlichkeit in nationale Steuersysteme gestärkt werden. Die erste
Berichterstattung ist 2026 für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen.
Der Beitrag bietet einen überblick über die lnhalte der Anderungs-
richtlinie und setzt die Richtlinie in Bezug zu anderen lnitiativen in
der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Entscheidung

BFH:515 Abs.2 5.3 UmwStG 2006 ist kein eigenständiger, von
Satz 4 losgelöster Ausschlussgrund
(1 1.8.2021 - I R 39/18 - dazu BB:Kommentar von :

Dr, Martin Bünniirg, RA/SIB)

Arbeitsrecht
DieWoche im Blick

Entscheidungen
BAG: Stufenzuordnung nach
sichtigung von
Entgeltgruppe 9 TVöD -
BAG: Mitbestimmung bei
mungsersetzungsverfahren -
nis - einseitige
(17 .11.2021 - 7 ABR 39/19)
BAG: Betriebliche Altersversorgung - Gesamtversorgung - Nach-
versicherung - berufsständisches Versorgungswerk - Anrechnung
(2.1 2.2021 - 3 AZR 328 / 21)
BAG: Hausangestellte - ArbeitgeberstellunE von Ehegatten - Maß:
regelungsverbot (1 8.1 1.2021 - 2 MR 229/21,1

Aufsätze
Prof. Dr. Peter Schrader, RA/FAArbR

Die Betriebsvereinbarung als lnstrument zul
Anderung individualrechilicher
Arbeitnehmeransprüche

Das BAG hat kontinuierlich eine Rechtsprechung entwickelt, nach
der einzelvertragliche Ansprüche von Arbeitnehmern durch kollek-
tivrechtliche Vereinbarung, konkret eine Betriebsvereinbarung, be-
seitigt oder abgeändert werden können. Die probleme sind vorste-
hend aufgezeigt: Wenn individualrechtliche Ansprüche bestehen,
sei es ausdrücklich im Arbeitsvertrag, sei es durch eine betriebliche
Übung, sei es durch eine Gesamtzusage des Arbeitgebers, sind dies
einzelvertraglich begründete Ansprüche der Arbeitnehmer, die seF
tens des Arbeitgebers nicht einseitig, und wenn ja, nur mit Hilfe
der höchstproblematischen Anderungskündigung, sondern in der
Regel nur im beiderseitigen Einvernehmen abgeändert werden
können.

HagenTrübenbach, LL.M.
'Der 

,,erstarkte" Auskunftsanspruch aus dem
EntgTranspG - eine ernstzunehmende
Herausforderung für Arbeitgeber
Die Auskunft zum Vergleichsentgelt nach S 1 I Abs. 3 EntgTranspc
wurde bisläng überwiegend als ein wenig schlagkräftiges lnstru-
ment zur Durchsetzung von Entgeltgleichheitsansprüchen angese-
hen. Eine Entscheidung des BAG vom 2'1.'1.202't - I AZR 4BB/1g
(BB 2021, 1 721) hat dies geändert. Dieser Beitrag setzt sich mit der
Entscheidung eingehend und kritisch auseinander.

Entscheidung
J

BAG: Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
(8.9.2021 -5 IiZR 149/21 -dazu}B-Kornmentarvon
Dr. Herbert Hertzfeld, RA/FAArbR)
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Die Erste Seite
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DIE ERSTE SEITE

Dr. Uwe Goetket RA

Distressed M&A - Quo vadis?

WIRTSCHAFTSRECHT

Danielvon Breven, RA

Nach den Novellierungen des Außenwirtschaftsrechts:
Private Equity und deutsche lnvestitionskontrolle | 131

Dr. Nikolai Weber; RA/FAInsR

M&A-Transaktionen im Lichte der rnsorvenzanfechtung nach s 135 lnsO | 137

STEUERRECHT

Dipl.-Kfm. Mailo Urso und Dipl.-Finw. (FH)Jonathan Eßer, MCA
Zollprüfungen im Außenwirtschaftsrecht - lnterne Kontrollen als Kernelement eines lnternal
compliance Program und zurvorbereitung auf behördliche prüfungen 

| 151

Falk Thörmer; LL.M., StB, und Emma Marie Bockstahler
Der Ampel-Koalitionsvertrag,,Mehr Fortschritt wagen" - auch im Unternehmensteuerrecht? | 15s

BILANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT

Michael Deubert, WP/5t8, und Dr. Stefan Lewe, Wp/StB
Konzerninterne Umstrukturierungsmaßnahmen vor Anteilsverkäufen oder nach Anteilserwerben I tZt

ARBEITSRECHT

Claudia Vey, RAin

Freistellung von gewählten BR-Mitgliedern - die wichtigsten Grundsätze I lg0

Fachmedien Recht und wirtschaft I dfv Mediengruppe I Frankfurt am Main



I lnhalt

Wirtschaftsrecht
Die Woehe irn BlBck

Entscheidungen
EUGH: Architehenhonorar - Anwendung der unionsrechtswidri-
gen HOAI-Mindesthonorar-Regelung bei Rechtsstreit zwischen pri_
vatpersonen (1 8.1.2022 - C 261 / 20)
BGH: Anspruch der Aktionäre dei Zielgesellschaft aufangemesse_
ne Gegenleistun g Q3J1.2021 - llZR 312/19)
OLG Frankfurt a. M.: Gerichtliche Bestellung von Aufsichtsratsmit_
gliedern bei Vakanz und laufendem übernahmeangebot vor Ablauf
der 3-Monatsfrisr (1 3.1 .2022 - 20 W 5 / 22, 20 W g / ;2)

Venualtung
DAI: Aktionärszahlen weiter auf hohem Niveau
BaFin: Neue Liste über Kryptowertpapiere veröffentlicht

Gesetzgebung
NRW Justiz: Seit 1.1.2022 - neue Zuständigkeiten der NRW_Land_
gerichte für M&A-Verträge, lnformationstechnologie und Erneuer_
bare Energien

Aufsätze
Daniel von Brevern, RA

Nach den Novellierungen des Außenwirt-
schaftsrechts: Private Equity und deutsche
lnvestitionskontrolle
Deutschland hat die seit 2004 bestehende außenwirtschaftsrechtlF
che lnvestitionskontrolle in den letzten Monaten deutlich ver-
schärft. Die Anzahl der für die lnvestitionskontrolle besonders rele_
vanten Sektoren wurde ebenso wie.der Anwendungsbereich der
,,Meldepfl icht" sowie des,,Vollzugsverbotes,, erheblich ausgeweitet.
Dies wirkt sich insbesondere auch auf private-Equity_Unterneh_

men, die in Deutschland investieren wollen, aus. Der Bäitrag erläu_
tert die wesentlichen Fragestellungen.

Dr. Nikolai Weber, RA/FAlnsR

M&A-Transaktionen im Lichte der lnsolvenz-
anfechtung nach S 135 lnsO
Versteckte Risiken im Zusammenhang mit der Gesellschafter_
finanzierung
Bei M&A-Transaktionen stellt sich häufig die Frage nach dem Um_
gang mit Gesellschafterdarlehen. Die Stiukturiering der Transakti_
on sollte insofern insbesondere die Risiken einer lnsolvenzanfech_
tung nach 5 1 35 lnsO berücksichtigen. Der Beitrag gibt anhand der
einschlä9igen höchstrichterlichen Rechtsprechun! äln.n überblick
über die Thematik. Dabei wird deutlich, dass sich das Risiko auf_
grund der Entscheidung des BGH vom 227.2021 _ lX ZR 195/20
(BB 202'1,2320 mit BB-Kommentar Wilhelm) zuleta sogar signifi-
kant erhöht har

Entscheidungen

OLG Bambgrg: Dieselskandal - Entfall des Sittenwidrigkeitsvor-
wurfs aufgrund radikalen Strategiewechsels der Audi AG
(22.1 2.2021 - 3 U 299 / 21)

OLG Celle: Beurkundung des Zustimmungsbeschlusses zur Ge-
samtvermögensveräußerung bei der GmbH als,,sicherster Weg,,
(30.6 2021 - 3 u 72/21 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Stefan Widder, tL,M., RA)

KG Berlin: Formwechsel einer KG in eine GmbH _ Grenzen des zu
übernehmenden Gründungsaufiruands
(26.1 0.2021 - 22 W 44 / 21 )

Die Woche lnn Bliek

Entscheidungen
EuGH: Recht zum Vorsteuerabzug - irrig von der Mehrwertsteuer
befreite Erbringung von postdienstleistungen - Mehrwensteuer,
die für die Zwecke der Ausübung des Rechts zum Vorsteuerabzug
als im Geschäftspreis der Leistung enthalten gilt (Britisches Vorab_
entscheidungsersuchen) (13.1.2022 - C-1 56/20)
EUGH: Verbuchung von Einnahmen aus Rechten des geistigen Ei_
gentums (Ungarisches Vorabentscheidungsersuchen)
(13.12022 - C-363/20)
EuGH-Schlussanträge: Bestimmung eines Mitglieds einer Mehr_
wertsteuergruppe als steuerpflichtige person _ selbständige Aus_
übung wirtschaftlicher Tätigkeiten (Vorabentscheidungsersuchen
des BFH) (1 3.1.2 022 - C-1 41 /20)

Aarfsätze @@
Dipl.-Kfm. Mario Urso und Dipl.-Finw. (FH) Jonathan Eßer, MCA

Zollprüfungen im Außenwirtschaftsrecht - lnterne
Kontrollen als Kernelement eines lnternal
Compliance Program und zur Vorbereitung auf
behördliche Prüfungen
Von der Transaktions- zur Systemprüfung?
Sogenannte Außenwirtschaftsprüfungen, welche seitens der deut-
schen Zollverwaltung durchgeführt werden, stellen hohe Anforde_
rungen an exportierende Unternehmen. Dies gilt umso mehr, seit_
dem diese nicht mehr papierbasiert, sondern digital mit Hilfe von
Analyse.Software erfolgen. Zudem steigt die behördliche Erwar_
tungshaltung an die interne Organisation - sowohl im Bereich der
zollrechtlichen Ausfuhrabwicklung als auch der Exportkontrolle.
Doch können Außenwirtschaftsprüfungen auch eine Chance bie_
ten und als Vorlage für unternehmensinterne Kontrollmaßnahmen
dienen. ln diesem Artikel sollen beide Seiten, die steigenden be-
hördlichen Anforderungen und die Chancen im Liclrte interner
Compliance Programmg beleuchtet werden

Steuerrecht

FalkThörmer, LL.M., StB, und Emma Marie Bockstahler

't29

131

137

146

143

Der AmpeFKoalitionsvertrag .Mehr Fortschritt
wagen" - auch im Unternehmensteuerrecht?
Der Koalitionsvertrag der sog. Ampelparteien sieht eine Vielzahl
verschiedener Einzelmaßnahmen vor, die das Unternehmensteuer_
recht betreffen. Zum Teil sind diese bereits relativ konkret wie zum
Beispiel die Verlängerung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten,
zum Teil aber auch sehr vage (Einsatz für ein ,,endgültiges
Mehrwertsteuersystem [.. .] (2, B. Räverse-Charge,,). Von besonderer
Bedeutung könnte die Ankündigung sein, ein bundesweit einheitli_
ches elektronisches,,Meldesystem" einzuführen, das für die Erstel_
lung, Prüfung und Weiterleitung von Rechnungen verwendet wird.
Deutlich findet sich auch das Eihtreten Deutschlands für eine inter-
nationale Mindestbesteuerung und die Relevanz des Klimaschutzes
im Steuerrecht wieder, sodass sich den Ampel-parteien _ trotz
unterschiedlicher Ansichten in der Steuerpolitik - die Möglichkeit
bieten sollte, sich als erfolgreicher Steuergesetzgeber zu beireisen.

Entseheidungen

BFH: EuGH-Vorlage zu Betriebsvonichtungen
(26.5.2021 -Y R22/20- dazu BB-Kommentar von
Dr. Stefan Eehrens, RA/FASIR/SIB)

BF* Anrechnung einer Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung bei
Eröffnung des vorläufi gen lnsolvenzverfahrens
(21.9.2021- Vil R 9/18)

BFH: Aufhebung einer Anrufungsauskunft gemäß S 42e EstG
(2.9.2021 -VtR19/19)
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158

162
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'166
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
GRI: Adaption der Sustainable Development Goals

EFRAG: Feldtests zu ED /2021 13

DRSC: Stellungnahme zum IASB EDl2021/3

Wirtschaftsprüfung
IDW: Neue GoA - Veröffentlichung weiterer IDW-Verlautbarungen

IDW: IDW ERS EFA 1 - Rechnungslegung nach 5 6b und 5 28k
EnWG sowie 5 3 Abs.4 MsbG

APAS: Arbeitsprogramm 2022

Aufsätze
Michael Deubert, WP/5t8. und Dr. Stefan [ewe, WP/StB

Konzern interne Umstrukturierungsmaßnahmen vor
Anteilsverkäufen oder nach Anteilserwerben
Vor dem Verkauf eines Qeschäftsbereichs müssen Beteiligungen,
die im Konzern verbleiben sollen, regelmäßig aus dem Verkaufsöb-
jekt, i.d.R. einer Unternehmensbeteiligung, herausgelöst werden.
Ebenso kommt es vor, dass von anderen Konzerngesellschaften ge-

haltene Beteiligungen vor der Transaktion unter der zum Verkauf
bestimmten Beteiligung gebündelt werden müssen. Für dieses

,,Umhängen" von Beteiligungen werden häufig Auf- oder Seit-
wärtsabspaltungen genutzt, womit sich die Verf. z.B. in BB 2015,
2347ff (Aufwärtsabspaltung) und BB 20i7. 2603ff. (Seitwärtsab-

spaltung) befasst haben. ln dem Beitrag werden die außerhalb des

UmwG bestehenden Möglichkeiten zur konzerninternen Übertra-
gung von Unternehmensbeteiligungen untersucht und dabei zu

beachtende Nebenbedingungen sowie bestehende Gestaltungs-
und Bewertungswahlrechte aufgezeigt.

Jürgen Fodor und Wilhelm-Friedrich Puschinski

Rechnungszins und lnflationsrate für betriebliche
Versorgungsleistungen im nationalen und inter-
nationalen Jahresabschluss zum 31.12.2021 - Update

Entscheidung

BFH: Rückstellung bei Werkzeugfertigung/-nutzung
(2.7.202'l - Xl R 21 /1 9 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Matthias Geurts, RA)

169

Arbeitsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Betriebsrisiko - Corona bedingte
down" (1 3.10.2021 - 5 AZR211/21)

BAG: Überstundenvergütung -
der Arbeitszeit und zu Arbeitszeitkonten -
geld - Betriebsvereinbarungsoffenheit (1 7

BAG: Baubetrieb - Herstellung und
wänden (8.9.2021- 10 AZR 104/19)
IAG Nürnberg: Organisation des

sundheitsschutzes - Zuständigkeit des
(10.9.2021 - 4IaBv 29/19)

171 Aufsatz
Claudia Vey, RAin

Freistellung von gewählten BR-Mitgliedern -
die wichtigsten Grundsätze

lm Frühling des kommenden Jahres 2022 stehen die regulären Be-

triebsratswahlen an. Anlässlich der damit verbundenen Neukonsti-

tution der Gremien werden hierbei nicht nur die Mitglieder des Be-

triebsrats durch Wahl bestimmt - in größeren Betrieben stellt sich

auch die Frage, ob und - wenn ja - welche(s) dieser Betriebsrats-

mitglieder für die Betriebsratstätigkeit dauerhaft freizustellen sind.

Daneben und in kleineren Betrieben haben auch die übrigen Be-

triebsratsmitglieder einen Anspruch auf Freistellung, der sich zeit-
lich allerdings auf die Venichtung erforderlicher Betriebsratsaufga-

ben beschränh. Beide Verfahren bringen teils unterschiedliche An-
forderungen, Rechte und Pflichten sowohl der Betriebsratsgremien
und ihrer Mitglieder als auch des Arbeitgebers mit sich.

176 Entscheidung

BAG: Abmahnung - Nebentätigkeit eines Zeitschriftenredakteurs

- Meinungs- und Pressefreiheit
(1 5.6.2021 - 9 AZR 41 3 / 1 9 - dazu BB-Kommenta r von
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, RA/FAArbR)

176

Fortbild un gszertifikat
nach 5 15 FAO

www.bb*elbststudium.de

Neuerscheinung Buch
Holger Dahl (Hrsg.)

Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegdnheiten -
Betriebsänderung

1. Auflage 2021, Betriebs-Berater Schriftenreihe Arbeitsrecht

561 seiten, Broschur, € 'l39,-

ISBN: 978-3-8005-1 693-31 lnfos unter: shop.ruw.del16933

Die Erste Seite
Dr. UweGoetker, RA

Distressed M&A - Quo vadis?

lmpressumAlorschau
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DIE ERSTE SEITE
.:l

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, RAiFAHaGesR/FAln sRiFAStR/StB
Präsidentenstellen an den obersten Bundesgerichten: Bestenauslese oder Beute der politik?

WIRTSCHAFTSRECHT

STEUERRECHT

Prof. Dr. Manfred 0rth, RA/StB/Wp

Mittelzuwendungen i. s. d. s 5g Nr, 1 AO und zeitnahe Mitterverwendung | 23

Roland Moskat, StB, und Rüdiger Schaar, StB

Kryptokunst - eine steuerliche Einordnung | 2g

BILANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT

Prof. Dr. habil. Heinrich Weber-Grellet, Vors. R|BFH a. D.
BB-Rechtsprechungsreportzu 2021veröffentlichten bilanzsteuerrechtlichen BFH-Urteilen | 43

Katharina Mittererl LL.M., RAin, Dr. Markus wiedemann, RA, und Dr. Konstantin Thress, RA
BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zu lndustrie 4.0 und Digitalisierun ,gz:0zl ! I

ARBEITSRECHT

PascalVerma, RA/FAArbR, und lennard Ullrich, LL.B.

Nichtigkeit und Anfechtung von Betriebsratswahren - Die Grundragen und ein
Rechtsprechungsauszug der letzten Jahre I sZ

Fachmedien Recht und Wirtschaft dfu Medien Frankfurt am Mai n
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Die Woche inr B|ick

Entscheidungen
BGH: Araebewertungsportal,,,Jameda,, - Arzte müssen ListunE
dulden (1 2.1 0.2021r - Vt ZR 489/ 19)
BGH: Dieselskandal - Hafturyg der Audi AG im Zusammenhang mit
der sog. ,,Umschaltlogik,, 1zsi.l't.zozt -vllZR257 /20)
BGH: Unlautere geschäftliche Handlung im Fali unberechtigter
Zahlungsaufforderung bei ldentitätsdiebstahl - ldentitätsdiebstahl
ll (20.10.2021 - I ZR 17 /21)
BGH: Zum lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutz _ Flying V
(22.9.2021 - t ZR 1 92/20)
OLG Frankfurt a.M.; Keine Klagebefugnis der Schutzgemeinschaft
Bankkunden e.V. für Musterfeststellungsverfahren
(s.1i.2021 -24MK1/18)

Gesetzgebung
BMJ: Update des BGB seit 1. Januar 2022 in Kraft

Aufsatz

Katharina Mitterer, LL.M., RAin, Dr. Markus Wiedemann, RA,
und Dr. Konstantin Thress, RA

BB-Gesetzgebungi- und Rechtsprechungsreport zu
lndustrie 4.0 und Digitalisierun g2021
Der Beitrag setzt die Reihe des Gesetzgebungs- und Rechtspre_
chungsreports zu lndustrie 4.0 und Digitalisierung fort (BB 2017,
3ff., BB 2018, 3ft., BB 2019,3ff ., BB 2o2o,3ff ., BB 2021,2ff.) und
gibt einen Überblick über die wesentlichen Ereignisse in den Berei-
chen lndustrie 4.0 und Digitalisierung des Jahres 2021 sowie einen
Ausblick auf weitere Maßnahmen, die in 2022 zu erwarten sind.

€mtseheiciung

BGH: Nichtigkeit eines die Rechtsstellung der Gesellschaftsgläubi-
ger beschränkenden Satzungsänderungsbeschlusses
(9.1 1.2021 - | ZR 1 37 /20)

$teuerreeä'at

#ie Wosh€,irstSäiek

Entscheidungen
BFH: Kein strukturelles Vollzugsdefizit bei bargeldintensiven Be-
trieben im Jahr 2015 (16.9.2021- tV R 34118)
BFH: Keine Ablaufhemmung beim Bauleistenden in sog. Bauträ_
gerfällen (27.7.2021 - V R 3/20)
BFH: Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen: Abgren_
zung zwischen Leibrenten und dauernden Lasten bei teilweisem
Ausschluss der übernahme eines pflegebedingten Mehrbedarfs
(16.6.2021- X R 31l20)
BFH: Fortbildung des Rechts; steuenechtliche Anerkennung eines
Mietvertrages zwischen einer GbR und einem ihrer Gesellschafter
(1 6.1 1.2021 - lX B 37 / 21)
BFH: Zur Zulässigkeit einer dritten Anschlussprüfung {.l5..l0.202.1 _
vilt B 130/20)
BFH: Anhörungsrüge gegen die Grundsatzentscheidung des BFH
zur Verfassungsmäßigkeit der Rentenbesteuerung (22.9.2021 _ X S
1s/21)
BFH: Behandlung von Anträgen auf Berichtigung des Tatbestands
von BFH-Urteilen (2j.9.2021 - X S 22/21)
BFH: Rechtswidrigkeit eines Lohnsteuer-Haftungsbescheids bei
Unterschreitung des Auswahlermessens (2.9.202 i - V I R 47 / 1 g)

BFH: Entnahme und Untersuchung einer Stichprobe aus einer Sen-
dung Reis (8.7.2021 -V,lR29119)
BFH: Ausschluss der Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Liefe-
rungen (2.7,2021 - Xl R 40lj 9)
BSG: Kein gemeinnütziger Profifußball (8.12.2021 -B2U 12/20R)

Aa#sätze
Prof. Dr. Manfred Onh, RA/SIB^/Vp

Mittelzuwendungen i.S.d. S 58 Nr. I AO und zeitnahe
Mittelverwendung
Mit dem durch das JSIG 2020 neugefassten S 5g Nr. 1 AO, der die
bisherigen Nr. 1 und 2 der Vorschrift zusammenführt, soll für Mit-
telzuwendungen Rechtsklarheit herbeigeführt und der Gesetzes-
vollzug erleichtert weiden. Ob dies gelungen ist, insbesondere für
unentgeltliche oder verbilligte Nutzungsüberlassungen und
Dienstleistungen, auf die die Vorschrift auch anwendbar ist, wird in
diesem Beitrag untersucht.

@@
Roland Moskat, StB, und Rüdiger Schaar, StB

Kryptokunst - eine steuerliche Einordnung
lm März 2021 sorgte ein Kunstkauf für Schtagzeilen: Das Werk
,,Everydays. The First 5000 Days" des Künstlers Beeple wurde bei
Christie's für knapp 70 Millionen US-Dollar versteiger:t. Beeple,
ein US-amerikanischer Digitalkünstler, hatte seit dem Jahr 2007
täglich ein Bild auf der Plattform ,,Tumbl/, gepostet und daraus
.eine Collage geschaffen, die eihen Rekordpreis für Kryptokunst.
erzielte. Ebenfalls sorgte für Aufsehen, dass die Auktion.in der
Kryptowährung Ethereum (ETH) abgeschlossen wurde: Der Käu_
fer erwarb das Werk für 42369,453 ETH. Wer Käufer des Werks
ist, blieb lange ein Rätsel. Denn die Käufer treten itets unter ei-
nem Pseudonym auf.

Entseheidu*gen

8FH: Festsetzung von Hinterziehungszinsen für verkürzte Einkom-
mensteuervorauszahlungen neben der Festsetzung von Hinterzie-
hungszinsen für hinterzogene Jahreseinkornmensteuer
(28.9.2021- Vilt R 18/18)

BFH: Zufluss von Tantiemen bei behenschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern
(12.7.2021-Vt R3/19)
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Neuerscheinung Buch
(hristoph Lowen
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Bilanzrecht und Betriebswirtsclr aft
Die Wbche im Blick

Rechnungslegung
IFR5F: Anderung I FRS-Taxonomie

FASB: Neue Kapitel des Rahmenkonzepts

FASB: Taxonomien 2022 verfügbar

FASB: Update zur Rechnungslegung (Unterthema 405-50)
EFRAG: Feldversuche zu Angabevorschriften in den IFRS

EFRAG: Übernahmeempfehlung für Anderung an IFRS i Z
ESMA: Angabe von erwarteten Kreditverlusten

DRSC: Bericht über die Sitzungen der FA am 9.nA.12.2021
DRSC: E-DRAS 12 - Konsultation zur Anderung des DRS 20 auf-
grund FüPoG ll r

BfJ: Einleitung von Ordnungsgeldverfahren für das Geschäftsjahr
mit dem Bilanzstichtag 3'1.1 2.2020

Wirtschaftsprüfung
IDW: ldentidzierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher fal-
scher Darstellungen (l5A [E-DE] 315 (Revised 2019) ('t1.2021))
IDW: Verabschiedung von Standardentwürfen zur Prüfung von
KMU

IDW: Überarbeitungen der Positionspapiere zu Nichtprüfungsleis-
tungen des Abschlussprüfers und zu Zweifelsfralen der EU-Regu-
lierung

IDW: Fragen und Antworten zur Vergütungsberichterstattung und
zur Berückichtigung von ESG-bezogenen Aspekten in IFRS-Ab-
schlüssen

Aufsatz

Prof. Dr. habil. Heinrich Weber-Grellet Vors. RiBFH a. D.

BB-Rechtspiechungsreport zi 2021 veröffentlichten
bilanzsteuerrechtlichen BFH-Urteilen

Wie schon in den Voüahren (BB 2001, 35ff., bis BB 2021,43ff.) gibt
Weber-Grellet auch zu Beginn dieses BB-Jahrgangs einen-überblick
über die im zurückliegenden Jahr veröffentlichte Bilanzrechtspre-
chung des BFH.

Aufsatz
PascalVerma, RA/FAArbR, und Lennard U,,|P
Nichtigkeit und Anfechtun_g von getrieis;;swahten
- Die Grundtasen und 

"i" 
R1;hi;;;ä;öälrrrs

der letzten Jahre
Es isi wieder so weit; Vom 1.3..2g12bis zum 3 j.5.2022 ist die nächs-te Wahtperiode für die reoelmänis", BJri"brrrui,.üir. u., 0.,Durchführung der Betriebiratswahl_treten regelmäßig tatsächlicheoder,rechtliche Fragestellungen .C ai. r.,i.ili ,.fänr.,n", .rO.or_serichtrichen Ktäruns zuoeflh- ffi;;;;r*" ,J,lä nonn.nsorch kostenintensive Kräiungen von vornherein verhinäert wer_den. Dieser Beitrag soll daher.einerseits Oie in jer n*i,iror..hrnganerkannten Grundsätze zur Nichtigkeit il ;ääilJ von Be_triebsratswahten zusammenfasse, ;; ;;;;läinä,l,ouo.,o,nn

über die aktuelle und die aktueller: nq.t,rpr..f,rr'nr.n*On,rnn
geben - ohne dass ein Anspruch.rf v"ildililäär"n"i* *,".
Entscheidung

IAG Hessen: Massenentlassu
(2s.6.2021-'; ;.,;;,;äf3;_iäfiH#sor'Ansaben"
Beatrice christin Hotze, RAin/FAinArbR)

41

Arbeitsrecht
Die Woche im Blick
Entscheidungen
BAG: Berechn ung des
Vergütung (27 .7.2021 - 9 AZR 3
BAG: Beweiswert einer
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Neuerscheinung Buch
Hommel/Dehmel
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Neuerscheinung Buch
Holger Dahl (ltrsg.)
llrlitbestimmung in wirtschaft lichen Angelegenheiten._
Betrlebsänderung

l. Auflage 2021, Betriebs-Berater Schriftenreihe Arbeitsrecht
561 Seiten, Broschur, € 139,_
ISBN: 928-3-8005-t 693_31 lnfos unter: shop.ruw.delt 6933

Die Erste Seite
Prof. DrJens M. Schmittmano RA,/FAHaGesR/FAlnsR/
FASTR/srB
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DIE ERSTE SEITE

Dr. Steffen Scheuer, RA/FAArbR
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Wirtschaftsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Annullierung eines Flugs auch bei dessen Vorverlegung um
mehr als eine Stunde (2't.12.2021 - C-263/20)
8GH: Mietzahlungspflicht bei coronabedingter Geschäftsschlie_
ßung ('t 2.'t .2922 - Xil ZR 8 /21)
KG Berlin: Erfordernis der Wiedereintragung einer gelöschten Ge_
sellschaft bei Bestellung eines Liquidators?
(9.11.2021-22W 68/21)
O[G Schleswig: Sittenwidrigkeit eines lediglich zur Tarnung einer
Schmiergeldzahlung geschlossenen,,Darlehensvertrags,,
(7.12.2021-7 U s3/19)
[G Osnabrück: Klage des Deutschen Umwelthilfe e.V. wegen un_
lauterer Werbung - Einzelklagen gegen Händler nicht rechtsmiss_
bräuchlich (17.12.2021 - 13 O 230/21)

Verwaltung
EU-Kommission: öffentliche Konsultation zum Europäischen Ge-
setz zur Medienfreiheit gestartet
BaFin: Vermögensanlagen- und Wertpapierdokumente in gaFin-
Datenbank im Vollabruf verfügbar

Aufsätze @
Dr. Marc Ruttloff, RA, prof. Dr. Eric Wagne4 RA, und
Frederic Schuster

lnstrultive Produktvideos im Fokus des
Produktrechts

lnstruktive Produkwideos sind in Zeiten des lnternets allgegen.
wärtig. Für einen wachsenden Teil der Gesellschaft sind sie eine
veritable Alternative zur herkömmlichen Gebrauchsanleitung ge_
worden. Obwohl diese Videos in einem Spannungsverhältnis
zum Produhrecht stehen. sind sie dogmatisch bishei kaum be_
leuchtet worden. Vor allem bei den für die Sicherheit ihrer pro_

dukte verantwortlichen Herstellern, die das potential solcher pro_

duktvideos erkannt haben und sie zunehmend selbst einsetzen
wollen, führt dies häufig zu Unsicherheiten über den produh_
rechtlichen Regulierungsrahmen und den richtigen Umgang mit
instruktiven Produktvideos. Der Beitrag umreißi das ph-änomen,
ordnet instruktive produkwideos aus 

-Herstellerperspektive 
pro_

duktrechtlich ein, sensibilisiert für die bestehenden Risiken und
entwickelt Grundsätzg die Hersteller im Compliance_Manage.
ment berücksichtigen sollten, um Fallstricke zu vermeiden.

Dr. Franz-JosefSchöne, RA, und Merlin Laufenburg, RA

Aufklärungspflichten beim Unternehmenskauf:
,,Ehrlich währt am längsten,,

- Kurzanmerkung zum Urteil dds OLG München vom
3.12.2020 -23V 5742h9,882022,82 (in diesem Heft) _
Gerichtsurteile zum Unternehmenskauf haben Seltenheitswert.
Allein deshalb lohnt es, einen kurzen Blick auf das Urteil des
OLG München vom 3.12.2020 - 23 U 5742/19 zu werfen, in
dem das Gericht zu einem Unternehmenskauf zu entscheiden
hatte.

Entscheidungen

BGH: Löschung einer GmbH - Zweifel an der Vermögenslosigkeit 76
(9.11.2021 -|ZB1/21)
BGH: Dieselskandal - Haftung der Audi AG im Zusammenhang mit. ZB
der sog.,,Umschaltlogik"
(25.1 1.2021 - V Ll ZR 2s7 / 20)

OLG München: Unternehmenskauf - Aufklärungspflicht des Ver- g2
käufers über Krisenanzeichen
(3.1 2.2020 - 23 U s7 42/ 1 9)

Steuerrecht
Die Woche irn Blick

Entscheidung
BVerfG: Für das Jahr 2007 erfolgte steuerliche privilegierung von
Gewinneinkünften gegenüber überschusseinkünften rlerfassungs_
widrig (8.12.2021 -2 BvL 1/13)

Sonstiges
BSTBK: Finanzausschuss lehnt Fristverlängerung für die Steuerer_
klärung 2000 ab

Aufsätze
Prof. Dr. Dirk Löhrl MBA, StB

Niedersächsisches Grundsteuergesetz:
Aufunsicheren pfaden

Entscheidungen

BFH: Kein strukturelles Vollzugsdefizit bei bargeldintensiven Be-
trieben im Jahr 201 5
(16.9.2021- tV R 3411S)

BFH: Besteuerung eines beim Tod des Beschwerten fälligen Ver_
mächtnisses
(3i.8.2021 -il R2120)

Niedersachsen hat von der Länderöffnungsklausel (Art.72 Abs.3
Nr. 7 GG) Gebrauch gemacht und ein eigenes Grundsteuergesetz
verabschiedet. Der vorliegende Beitrag untersucht inwieweit die_
ses den Anforderungen entspricht, die das Bundesverfassungsge_
richt in seinem Grundsteuerurteil vom 1 0.4,201 g gesetzt hat.

Dipl.-Volksw. Dr. Sven Stöwhase und
Dipl.-Volksw. Martin Teuber

Steuerenttastung von kleinen und mittleren
Einkommen - Umsetzungsmöglichkeiten im Rahmen
der Tarifformel
Eine tarifliche Entlastung niedriger und mittlerer Einkommen bei
der Einkommensteuer ohne dabei automatisch auch höhere Ein_
kommen zu entlasten ist nicht ohne Weiteres möglich. ln einer der
jüngsten Ausgaben des Betriebs-Berater wurde dafür ein interes_
santer Vörschlag unterbreitet. Dieser Beitrag liefert konkrete Tarif_
vorschläge welche die dort gemachten Vrcrgaben (weitestgehend)
erfüllen.
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
DieWoche im Blick

Entscheidung
BMF: Rücklage für Ersatzbeschaffung (R 6.6 ESIR) - Vorübergehen-
de Verlängerung der Reinvestitionsfristen

Rechnungslegung
BaFin: Anwendung aktualisierter ESMA-Leitlinien bei der Bilanz-
kontrolle
DRSC: Quartalsbericht Q4l202 1

Wirtschaftsprüfung
IDW: IDW RH HFA 1 .014 umfassend überarbeitet
IDW: IDW S 1 1 verabschiedet - NeufassunE berücksichtigt Sanlns-
FoG, COVInsAG und neue BGH-Rechtsprechung
IDW: IDW ERS EFA 1 - Rechnungslegung nach 5 6b und 5 2Bk
EnWG sowie 5 3 Abs.4 MsbG

APAS: Verlautbarungen Nr. 1 3-16

Finanzierung
BMW|/KfW: Neuaufstellung der Mittelstandsförderung
KfW: Förderprogramme für nachhaltige Mobilitär

Aufsatz
Dipl.-Kfm. Jens Berger, CPA, und Dr. Florian Kiy

Klimarisiken in der Finanzberichterstattung nach
internationalen Standards
Die Berichterstattung von Unternehmen über. Klimarisiken in ihren
Finanzberichten erfährt vor dem Hintergrund des fortschreitenden
Klimawandels eine zunehmende Aufmerksamkeit vieler Stakehol-
der, aber insbesondere von lnvestoren. Auch wenn die Nachhaltig-
keitsberichterstattung derzeit im Fokus steht, ist dennoch hervor-
zuheben, dass Klimarisiken grundsätzlich auch im Rahmen der
Finanzberichterstattung zu berücksichtigen sind. Für einige Unter-
nehmen ist dieser Aspeh insbesondere im Kontext des IFRS-Ab-
schlusses allerdings neu. lm Beitrag werden einzelne Bereiche von
IFRS-Standards, in denen Klimarisiken bereits durch existierende
Prinzipien und Vorschriften berücksichtigt werden. dargestellt.
Zudem erfolgt auch eine Erläuterung der Lageberichterstattung
sowie der notwendigen Konsistenz der darin enthaltenen Klimabe-
richterstattung mit dem IFRS-Abschluss.

Entscheidungen

BFH: Sperrfristverstoß nach 5 6 Abs.5 5.6 EStG durch Formwech-
sel einer Oberpersonengesellschaft zu Buchwerten
(15.7.2021 - lV R36/18 - dazu BB-Kommentar von
Nikolaj Kubik RA/SIB, Notar)

FG Münster: Abschreibungsbeginn und Rückstellungsbildung für
eine Rückbauverpfl ichtung bei Erwerb einer Windkraftanlage
(15.9.2021 - 13 K3059/'19 G,F - dazu BB-Kommentar von
Gero von Glasenapp, RA/StB)

OLG FranKurt a,M.:Zur Heranziehung des Vorerwerbspreises bei
der Schätzung des Unternehmenswerts
(13.9.2021 - 21 W 38/15 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Volker H. Peemöller)

Neuerscheinung Buch
Hommel/Dehmel

Unternehmensbewertung case by case

8. Auflage 2021, 395 S., Broschur, € 42,-
lSBN: 978-3-8005 -1771-8 / lnfos unten shop.ruw.de/1 771 8

Entscheidungen
BAG: Annahmeverzug - unterlassener
ligkeit - Weiterbeschäft igungsurteil
BAG: Urlaub - Langzeiterkrankung -
(7.9.2021 - 9 AZR 3 / 21 (Al)

BAG: Entgeltumwandlung -
beitseinkommen iSv.5 850 Abs. 2 ZPO - PfUB
(1 4.1 0.2021 - I AZR 96/20)

Aufsatz E@
Prof. Dr. Gerrit Horstmeier

Ein digitales Upgrade für das
Betriebsverfassu ngsrecht?

Die Pandemie brachte es an den Tag: Der Gesetzgeber hat erkannt,
dass das BetrVG im Hinblick auf die digitale Entwicklung überho-
lungsbedürftig ist. Herausgekommen ist das Gesetz zur Förderung
der Betriebsratswahlen und der Betriebsratsarbeit in einer digitalen
Arbeitswelt (Betriebsrätemodernisierungsgesetz, BGBI. I 2021,
1762). Neben vereinfachten lnitiativen für und der Absicherung
von Betriebsratswahlen befasst es sich mit der zunehmenden digi-
talen Ausgestaltung der Arbeitswelt, auf die sich der Beitrag kon-
zentriert. Außerdem werden auch die Konsequenzen für die Orga-
nisation der Betriebsratsarbeit. die das neue Gesetz an die mo-
derne Technik anpasst, besprochen. Das Gesetz wird teilweise ge-
rügt, weil es dem Modernisierungsbedarf nicht gerecht werde, ja
es wird als verpasste Chance, halbherzig und unzureichend be-
zeich net (Schiefe r M o rzolla, NZ A 202 1, 8 1 7, 8 I 8). lst d iese Kritik be-
rechtigt?

Entscheidung

BAG: Auskunftsanspruch des Betriebsrats im Bereich des Entgelts
(23.3.2021- I ABR 7/20 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Maren Henseler, RAin/FAinArbR)

Fortbildun gszertifikat
nach s t5 FAo

www.bb-selbststudiu m.de

Neuerscheinung Buch
(hristoph Louven

Unternehmenskaufvertrag

1. Auflage 2022, Betriebs-Berater Schriftenreihe Wirtschaftsrecht

580 S,, Broschur, € 139,-

ISBN: 978-3-8005 -1 687 -2/ lntos unter shop.ruw.de/1 6872

Die Erste Seite
Dr. Steffen Scheuer, RA/FAArbR

lnclusion und Diversity-Programme - notwen-
dige Treiber für den Unternehmenserfolg
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144 DSB: Ausdrückliche Einwilligung bei medizinischer
Bildverarbeitung erforderlich
DSB Bescheid vom26.4.2021',2021-0.L29.187 - Audiouisuelle Aufzeichnung einer medizinischen [Jntersuchung
(Anmerkung von Clemens Thiele)

150 DSB: Auskunft zur Datenherkunft bei Glückwunschinserar in einem Medium
DSB Bescheid vom 3.1,1.2021,, DSB-D124.S002 _ Glücktuunschinserut

1"54 OGH: Lehrerbewertungsplattform istrechtskonform
OGH Urteil vom 2.2.2022,6 Ob 129/21.w - Lernsieg tI
(Anmerkung von Clemens Thiele)
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(Anmerkung von Clemens Thiele)
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) EUGH: Auslegung der Beschriftung im Rahmen der
Eutton-Lösu ng

) LAG Köln: Beweislast des Absenders f ür E-Mail-Zu-
gang

) LG Hamburg: Erkennbarkeit gekaqfter Kundenre-
zensionen

) Rechtswidrige Datenübertragung durch Google Ana-
lytics

Ree 4rtspr*charaeg

> lnternationale Zuständigkeit bei unerlaubter Hand- 98
lu ng

(EuGH, Urt. v.2I.72.2027 - C-2SI/20 - Gtf lix Tv)

) ldentitätsdiebstaht ll 100
(BGH, Urt. v.20.i.0.2021 - tZRt7/Ztl

) Schadensersatz nach DSGVO wegen versehentlich 101
versendeter E-Mail
(oLG Frankfurt Urt. v. 2.3.2022 - t3 U 206/20l

) Schmerzensgeld bei Verlust von Gesundheitsdaten 102
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 28.10.2021 - 16 U 275/ZOl

) Nutzerabhängige Vergütung und mittelbare Nut- 103
zung im De,Mail-Vertrag
(OLG Brandenburg, Urt. v. U.8.2021 - 4 U 77/ZO)

> Unionsrechtswidrigkeit des NetzDG 105
(VG Köln, Beschl. v. ].3.2022 - 6 L1277/Ztl

Se6träge f#r d8e ffieratuargspraxäs

lT-Rechtsfragen aus der Praxis

rTRB s/2022

Dr. Cord Brügmann
) Digitalisierung im Rechtsmarkt - tnternationale

Trends bei lnnovationen und Regulierung
Die Digitalisierung hat den gesamten Rechtsmarkt
erfasst: Wir erleben Innovationen in lustiz, Anwalt-
schaft u n d bei Rechtsd i enstl ei stu n gsu nte rn eh m e n
außerhalb der Anwaltschaft. Kann die Regulierung
des Rechtsmarkts mit diesen Entwicklungen mithal-
ten?

D r. Ch ristian e Bie rekove n
> Die Top Five der anwaltlichen Beratung zu Kl-im-

plementierten Produkten
Di e Bed e utu n g Kl-i m pl e me n ti erte r p rod u kte ni m mt
im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung in vie-
len Wirtschaftszweigen immer mehr zu. Entspre-
chend steigt der Bedarf an anwaltlicher Beratung.
Det Beitrag zeigt die Anforderungen und Herausfor-
derungen der Rechtsberatung in diesem Bereich
auf.

lnhalt

Dr. lonas
> Metaverse - neue für die an- 111

waltliche Beratung?
Die insb. kommerziell hochattraktiven Möglichkei-
ten der innerhalb einer virtuellen parallelwelt er-
hebbaren Daten werden unternehmen nutzen wol-
len. Ein wichtiger Bestandteil in der anwaltlichen
Beratung rund um ein Metaversum wird daher die
Beschäftigung mit der Frage sein, wie solche Daten
wirtschaftlich effektiv genutzt werden können,
ohne dabei die Vorgaben des Datenschutzrechts zu
verletzen.

Boris Arendt / lost BIöchl
> Health-Apps entwickeln - oder doch lieber Well.

ness-Apps?

Die Entwicklung von Health-Apps unterliegt hohen
Anforderungen insb. an den Datenschutz und die
Datensicherheit. Soll aus der Health-App ein Medi-
zinprodukt werden, steigen diese, z.B. durch Zulas-
su n gs- u nd Ze rti f izie ru n gsve rf ah re n. Ansätze, bei
denen man mit einer Wellness-App startet und die-
se dann zu einem Medizinprodukt weiterentwickelt,
können für mehr Freiheit im Entwicklungsprozess
sorgen.

Dr. Kristina Schreiber
> Digitales Vertragsrecht - Neue Anforderungen an

die Produkt- und Vertragsgestaltung
Zum 1.L2022 ist das BGB um einen neuen Abschnitt
erweitert worden: Die gg 327 ff . BGB enthalten fort-
an ein spezifisches Vertragsrecht für digitale pro-

dukte, auch im Besonderen Teil des Schuldrechts
sind Sondervorschriften für digitale Elemente einge-
führt worden. Dleses neue digitale Vertragsrecht
führt zu umfassenden neuen Anforderungen an die
P rod ukt- u nd Ve rtragsgestaltu n g.

Diana Nadeborn
> lT-Ermittlungsmaßnahmen - Beweiserhebung trotz

VerschlüsselungT

Die Beweiserhebung im Strafverfahren erfährt
d u rch d ie Ve rb re itu n g vo n Versch I üssel u n gstech-
nologien eine tiefgreifende Veränderung. Zwar be-
stehen technisch Möglichkeiten der Erhebung von
digitalen Beweismitteln von gesperrten Endgeräten
und aus verschlüsselten Chats. Hier sind jedoch ver-
fassu n gs rechtl i ch e G re nze n zu beach te n. Rechts-
politisch bleibt der Konflikt zwischen sicheren An-
wendungen und effizienter Strafverfolgung brisant.

Verena lackson
) lT-Recht und nationale Sicherheit - Neue Bedro.

hung aus dem Cyberspace?
Lange wurde nationale Sicherheit in Deutschland in
äußere Sicherheit und innere Sicherheit unterteilt.
Diese Unterteilung beginnt aufgrund einer ver-
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Veranstaltungen
16. lT-Rechtstae,(l N FOLAW)

Donnerstag, 5. Mai 2022, Haus des Sports,

1"040 Wien ,Prinz Eugen-Straße 12

9:00-9:15 - Begrüßung (Univ. Prof. Dr. Andreas
WIEBE, LL.M., Obmann lnfolaw / Universität Göt-
tingen

l. Schwerpunktthema: Software und lT

09:15-10:00 - Key Note: Regulierung Künstlicher
lntelligenz in Europa (PD Dr. Dimitrios LINARDA-

TOS, Vertretu ngsprofessor U niv. Liechtenstei n)

L0:00-10:45 - Offene Datenzugänge - Zum Stand
der Datenstrategie der EU (RA Mag. Roland

MARKO, LL.M., Wolf Theiss Rechtsanwälte)

1L:L5-12:00 -Aktuelle Fragen des Urheber-
rechts im Kontext der Digitalisierung (RA Dr. Axel

ANDERL, LL.M., DORDA Rechtsanwälte)

I2:00-L2:45 - lT-rechtliche Aspekte der UrhG-
Nov 2021 (Univ. Prof. lng. Dr. Clemens APPL,

LL.M., lnfolaw / UWK)

t2:45-t3:45 - Business Lunch

I3:45-L4:30 - Dekompilierung und Reverse-
Engineering (Dr. Roman HEIDINGER, MA, lnfo-
law/Univ. Göttingen)

ll. Schwerpunktthema: E-Commerce

14:30-15:15 - Meine Software steht - was hilft
mir die Gewährleistungsreform?! (RA Dr. Max
MOSING, LL.M., GEISTWERT Rechtsanwälte)

15:15-16:00 - TKG 2021 und Verbraucherschutz
(Mag. Maximilian KEMETMÜLLER, Verein für Kon-

su menten information)

16:30-17:I5 - Regulatory Sandboxes im Kontext
des Vorschlags für ein Gesetz über Künstliche
lntelligenz (RA Dr. Hans KRISTOFERITSCH, LL.M.,

Cerha Hempel Rechtsanwälte)

17:L5-18:00 - Aktuelles zu Bewertungen und
Rankings auf Plattformen (RA Mag. Andreas
KEZER, Schima Mayer Starlinger RAe/Mag. Stefan
KNOTZER, lnfolaw / UWK)

18:00 Abendempfang

Freitag, 6. Mai2022
I I l. Schwerpunktthema : Datenschutz

9:00-10:00 - Neuere Rsp des BVwG und der
Höchstgerichte zum Datenschutz (Prof.in Dr,in
Eva SOU RADA-Kl RCH MAYER, BVwG)

L0:00-L0:45 - Ersatz immaterieller Schäden nach

Art 82 DSGVO (RA Mag. Nino TLAPAK, DORDA

Rechtsanwälte)

1 1 : 15- L2 :00 - Datenschutzverträge, Standard-
vertragsklauseln und Haftung (RA Dr. Michael
PACH INGER, SCWP Schindhelm Rechtsanwälte)

12:00-12:45 - E-Privacy-VO & Vernetztes Fahren
(RA Dr. Rainer KNYRIM, Knyrim Trieb Rechtsan-

wälte)

t2:45-I3:30 - Data Transfer Risk Assessment -
Wie sicher ist ein Drittland? (RA Mag. Maximilian
TRAUTI NG ER, Schönherr Rechtsanwä lte)

Anmeld u ng unter https://www.infolaw.at/

REM-Workshop: U rheberrechts-
Novelle ZOZL
12. Mai2022,von 14:00 bis 17:00 Uhr in den
Räumlichkeiten der RTR-GmbH, Wien

Veranstalter: Forschungsinstitut für das Recht der
elektronischen Massenmedien {REM)

14:00 Uhr: Begrüßung

14:15 Uhr: Die Urheberrechts-Novelle 2O2l
(SC Dr. Georg KATHREIN, BMin. fürJustiz)

1-4:35 Uhr: Mögliche Einflüsse der Urheber-
rechts-Novelle 202L auf die Rechtsprechung
(Hon. Prof. PD Dr. Jürgen RASSI, OGH/Univ. Linz)

14:55 Uhr: Die Urheberrechts-Novelle 2021aus
Sicht eines Rundfunkunternehmens (Dr. Martina
JONAS, ORF)

15:15 Uhr: Kurzstatements von Mag. Monique A.

GÖScHL, WKÖ und Mag. Gernot ScHöDL, VdFS

1"5:30 Uhr: Allgemeine Diskussion

Moderation: Hofrat Hon. Prof. Dr. Hans Peter
LE H O F E R, Verwaltu ngsgerichtshof/WU

Anmeldung unter office@rem.ac.at
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Editorial
Sind,aller_guten Dinge drei? - Neuer Mechanismus für transatlantische Datenübermittlungen
auf dem Weg...
RA Jan Spittka

Außätze

305 Kartellrechtliche Compliance-Risiken bei der Nutzung von Dynamic pricing
RA Dr. Kim Manue,l Künstner
Wenn Handelsunternehmen ein breites Produktportfolio führen, karur die Setzung optimaler Preise sehr aufwändig
und ressourcenintensiv sein. Daher erfreut sich Dynamic Pricing insbesondere"im Online-gandel, aber auch iri
stationären Handel immer größerer Beliebtheit, da es eine auf Algorithmen gestützte automatisiert. p;"irtfl"g.
erlaubt Die Bera.tung über Wettbewerbsverhaltel yre preissetzuig durch Aäbieter von Dynamic_pricingl_gofr_
ware birgt jgdoch insbesondere dann kartellrechtliche Gefahren, *änn derselbe Dynamic-fricing-AnbietJr kon-
kurrierende Händler gleichzeitig berät. Die hierdurch entstehenden Compliance-Risiten werden iä eeitrag naher
beleuchtet.

311 Das neue Schuldrecht - Teil4: Die Umsetzung der Modernisierungsrichtlinie im BGB und EGBGB
RA Prof. Dr. Felix Buchmann und RAin Chiara panfili
Am 28. 5.2022 treten eine Reihe von neuen Vorschriften in Kraft. Betroffen sind von den Novellierungen das
R.GB, EGBGB und UWG sowie die Preisangabelverordnung. Die Neuregelungen setzen die Vorgaben O.iiAoa"t-
nisierungsrichtlinie in deutsches Recht um und verfolgen ilnsgesamt dai ziei, d;e verbraucheröhützenden Vor-
schriften zu modernisieren und die Durchsetzung desVerbraircherschutzr""ht. ,u verbessem. Der Beitrag ver-
schafft einen Überblick über die wesentlichgn Änäerungen im BGB und Bcecg ;O liUt ,in.n kurzen Ausblick
auf die weiteren Anderungen im UWG und in der pAngl.

318 Entwicklungen im zivilrechtlichen Telekommunikationsrecht im Jahr 2021
RA Dr. Thomas Sassenberg, LL.M., RiLG Dr. iur. Dipl.-Inf. Reto Mantz und RA Dr. Gerd Kiparski, MBA
Der-Beitrag gmfasq!den Veröffentlichungszeitraum April 202IbisAnfang Mär22022 und schließt an den über-
blick über das zivilrechtliche Telekommunikationsr&ht aus dem lektä Jahr 2020 (K&R zozt, zOstf.l-an.
Schwerpunkt des Beitrags bildet in diesem Jahr die Novellierung von TKG und TTDSG (Teil l). OärüU.r tti"uu,
werden akfuelle Entscheidungen und Entwicklungen zur Werbüng für TelekommunikationsproAukte ,rnd äeren
Vertragsbedingungen, zur Netzneutalität, zu Websperren, zrrmDitenschutz und zum (fliegenden) C"ricfrisstanA
vorgestellt (Teil2).

325 Rechtsverletzungen von Privatpersonen durch 3D-Druck?
RA Dr. Bemd Lorenz
Der R_eitrag qeht der Frage nach, ob das Drucken von dreidimensionalen Gegenständen durch privatpersonen mit-
tels 3D-Druckern eine Patent-, Gebrauchsmuster-, Design-, Geschmacksm"uster-, Marken-, Urhebönechts- oder
Wettbewerbsverletzung oder eine Verletzung von Geschäftsgeheimnissen darstedt.

331 $ 3a NetzDG und das Herkunftslandprinzip
RA Dr. Timo Handel
In seinen Entscheidungen vom 1.3.2022 hat das VG Köln u. a. über die Vereinbarkeit des g 3a NetzDG mit der
ECRL entschieden. Die Regelung wurde nachträglich mit Wirkung z'tm7.2.2022in das beräits am 1. 10. 2017 in
Kraft getretene NetzDG eingefügt. Schon mit Blick auf seine ursp-rünglichen Regelungen erfuhr das NetzDG eu-
roparechtliche Kritik, wobei das Herkunftslandprinzip des Art. j BCRI, im Zeitrumiieser Kritik stand. Gegen
djeses soll $ 3a NetzDG nach den Entscheidungen des VG Köln verstoßen und damit gegenüber den AntragsteTle-
rinnen mit Sitz in Irland unanwendbar sein,

333 Länderreport Schweiz
RA Lukas Bühlmann, lic. iur., LL.M.
Das neue Schweizer Datenschutzgesetz soll laut Mitteilung des Bundesamts für Justiz nun am 1.9. 2023 inKraft.
gesetzt werden. Die Konferenz der schweizerischen Datenichutzbeauftragten ,,privatim" veröffentlicht ein üüer-
arbeitetes Merkblatt für _Cloud-spezifische Risiken und Maßnahmen. D-er Söirweizer Gesetzgeber *liL Hoi"f-
!-uclrlngsglalformen zukiinftig die Verwendung von Bestpreisklauseln verbieten und die ioe"nun"t" ,i""Netflix" einführen. Der Zirkus Knie setzte sich vor dem Bunäesgericht gegen die unlauteren Gesähaftspraküken
der Ticketplattform Viagogo durch.
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Offentliches Baurecht
BeitraE
* Vereinfachtes Baubewilligungsverfahren - Tempo fur Risiko
Mit dem vereinfachten Baubewilligungsverfahren steht Bauwerbern ein Verfahren zur Verfügung, mit dem
sie grundsätzlich besonders rasch und besonders einfach zu einer Baubewilligung kommen können, Nach-
barn können das Verfahren und den Baubeginn grundsätzlich nicht aufhalten. Im Gegenzug nehmen Bau-
werber mit diesem Verfahren ein erhöhtes Risiko in Kauf. Das Verhhren ist nur für Bauvorhaben geeignet,
die sich ,,in gesicherten Bahnen" bewegen. In anderen Fällen wäre das Risiko einer ,,Bruchlandung" ein-
kalkuliert, auch wenn das Verfahren rechtlich zulässig ist, Baurechtliche Grenzbereiche sollten mit dem
vereinfachten Baubewilligungsverfahren keinesfalls ausgelotet werden.
Von Albert Oppel

StanCards
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[Mitarbeiterlnnen dieses Hefts]
Mag. Sabrina Glechner, Flechtsanwaltsanwärterin bei Schramm öhler Rechtsanwälte
Mag. Christian Gruber, Rechtsanwalt und Partner bei Schramm öhler Rechtsanwälte
Mag. Georg Gruber, Vergabejurist
Mag. Thomas GrubeL Richter des Bundesverwaltungsgerichts
Mag. Jacqueline Guger, Rechtsanwaltsanwärterin bei Schramm öhler Rechtsanwälte
Univ. Prof. Dl Dt. Andreas Kroplk, Professor für Bauwirtschaft und Baumanagement
Dr. Clemens Mayr, Holrat des VwGH
Dr. Kafheinz Moick, Partner der Kanzlei FSM Rechtsanwälte
\!ag. Julie Teresa Morlensen, BSc WU), Rechtsanwaltsanwärterin bei Schramm
Ohler Rechtsanwälte
Dr. Alberl Oppel, Fiichter des Verualtungsgerichts Wien
M4g. Hannes Pesendorfer, Fechtsanwalt und Padner bei Schramm öhler Rechts-
anwälte
Dr. Philipp Springer, Bechtsanwaltsanwärter bei Lessiak & padner Rechtsanwälte
Mag. 

^/atasa 
Sfankoy/c, Rechtsanwaltsanwärterin bei FSM Rechtsanwälte

Mag. Merita Tahiri-Krasniqi, wissenschaftliche lvlitarbeiterin bei Schramm öhler
Rechtsanwälte

IDer Fledaktionsbeirat]
D(. Stephan Denk, Rechtsanwalt bei Freshlields Bruckhaus Deringer
Dr. Heimo Ellmer, LeiIe( der Abteilung Baunormung, Referent für Vergabewesen
im österreichischen Normungsinstitut, LeKor an der FH Technikum Kärnlen, Sach-
verständiger
Dt. Hans Gölles, Sachverständiger für Vergabe- und Verdingungswesen,
Autor zahlreicher Publikationen in den Bereichen Bauvertrag und Vergabe
Mag. Reinhard Grasböc& Fichter des Bundesverualtungsgerichts

Doz. Dr. Brigitte Gufknecht, lnstitut für Staats- und VeMaltungsrecht der
Universität Wien
Univ.-Prof. Dl Dr. Andreas Kropik, Professor für Bauwirtschaft und Baumanagement
an der TU Wien, geschäftsführender Gessllschafter der Bauwirtschaftlichen Beratung
GmbH mit Sitz in Perchtoldsdod bei Wien, Sachverständiger
Hon.-Prof. Dr. Rudolf Lessiak, Rechtsanwalt und Seniorpadner einer Kanzlei mit
SchwerpunK.im Vergaberecht
Dr. Matthias Ohlet Rechtsanwalt und Padner bei Schramm öhler Rechtsanwälte
Mag. Franz Pachner, BIVWFW iR

IBundesländerkorrespondentlnnen]
Mag. Otto-l mre Patfiy, Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
Dr. Robert Berger, Amt der Salzburger Landesreglerung
Dr. Doris HattenbergeL Universität Klagenfurt
Mag. Beatrix Lehner, Bichterin des Bundesverwaltungsgerichts (Außenstelle Graz)
Dr. Albert Oppel, Richter des Verwaltungsgerichts Wien
Mag. Christian Ruzicka, Stadt Wien, lVtA 63
Dr. Sigmund Rosenkranz Senatsvorsitzender des Landesverualtungsgerichts Tirol
Mag. Manja Schlßsarschiretz, LandesveMaltungsgericht Steiermark
Mag. Karin Schnab/, Landesverualtungsgericht Sleiermark
Dr. Volker Wurdinger, Landesverualtungsgericht Tirol

Die veröffentlichten Bejlräge geben die persönliche [/einung derldes jeweiligen Au-
torin/Autors wieder, welche sich nicht unbedingt mit der Meinung der Behörde, der
die/der jeweilige Autorln/Autor angehön, decken muss.
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+Editorial ...,
Von Karl-Heinz Danzl
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+ IPRG: Das Sachenrecht der Eisenbahn '

Obwohl der europäische Eisenbahnmarkt bereits vor fahrzehnten liberalisiert wurde, ist S 33 IPRG nach wie

vor in seiner Stammfassung aus Zeiten der Staatseisenbahn in Kraft. Die daraus resultierende Auslegungs-

bedürftigkeit des S 33 IPRG sowie das Fehlen eines unionseinheitlichen Kollisionsrechts gefährden die

Rechtssicherheit und bereiten der Praxis erhebliche Schwierigkeiten.

Von Miriam Simsa, Philipp Kalser und Sebastian Kühl

Checkliste
-t Neues im Luftfahr1rechI2022
Wie bereits in den vergangenen fahren wird auch heuer wieder ein Überblick über die seit Erscheinen der

letzten Checkliste vor zwei |ahren im Bereich des österr und europäischen Luftfahrtrechts eingetretenen

Neuerungen gegeben; die nunmehr veröffentlichte Checkliste schließt idS wiederum nahtlos an die 2020

erschienene an. Die in der Zwischenzeit wieder außer Kraft getretenen Bestimmungen iZm COVID-l9

werden in diese Zusammenstellung nicht aufgenommen.

Von Joachim ]. Janezic

Gesetzgebung und Verwaltung
* Bundesrecht
Von Gerhard Pürstl

Rechtsprechung
+ Abgeltung von Bereitschaftszeiten im Rahmen der Pflegeleistungen . . .

74: OGH 22.10.2019,2 Ob 148/199

Mit Anmerkung tton Christian Huber

) Zusälzliche,, Reparatu rh istorie" als Gewäh rlei stun gskriteri u m nach

durchgefuhrter Kfz- Reparatur
75: OGH 24.9.2020,6 Ob 240119s

Mit Anmerkung von Christian Huber

+ Stillstand auf der Autobahn begrundet außergewöhnliche Betriebsgefahr

76: OGH 29. 4. 2021, 2 Ob 217 /201

Mit Anmerkung uon Georg Kathrein 
r

+ Ordination fÜr Ansprüche nach Fluggastrechte-VO nach Brexit

77: OGH 21. 1. 2022, 6 Nc 1/229
Mit Anmerkung von Peter G. MaYr

J ud i katu ru bersicht Verwaltung
+ SIVO
78: VwGH 24. 1. 2022, Ra 202'1 102102O7

Suchtgiftbeeinträchtigung, Fahruntüchtigkeit ist Voraussetzung für Bestrafung

79: VfGH 15.12.2021,V 51512020

Verordnung muss eigenständigen normativen Gehalt aufi"reisen
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+ FSG
80: VwGH 10. 1 . 2022, Ra 2O21 /11/01 89
Entziehung wegen verweigerung, Nachweis der Nichtalkoholisierung ist zu werten

81: VwGH 10.1.2022,Ra2021/11/0164 . .

Einschränkung der Lenkberechtigung, Verdacht auf gehäuften Alkoholmissbrauch reicht nicht

* Eisenbahnrecht
82: VwGH 17 . 1 . 2022, Ro 2021/03/0022
Eisenbahnkreuzung, Teilauflassung ist möglich

Ku natori u m fü r' Venkeh rssicherheit
+ Stolperfalle E-Scooter . ,

Problemanalyse und Maßnahmen zur verbesserung der parksituation
In Wien werden zwei von drei E-Scootern auf dem Gehsteig geparkt. feder zehnte E-scooter ist für andere
Verkehrsteilnehmende behindernd abgestellt und stellt somit eine potenzielle Stolpergefahr dar. Sind
E-Scooter-Abstellplätze die Lösung des problems?

von Ernestine Mayer, Rffiela Neustifter, Erwin wannenmacher und Klaus Robatsch
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Pauschalgebühren in Vergabekontrollverfahren - Darstellung und Analyse des Regelungsdschungels

in Bund und Ländern (Teil I)
(Thomas Blecha)

JUDIKATUR

'Wann hat ein Mitbewerber ,,Kenntnis" von einer geplanten Direktvergabe?
VwGH 12. 1.1.. 2021'Ra 201810410099 (Martina Vindbichler)

Zur Eignung von Angeboten iSv $ 28 Abs 2 Z 1. BYergG 2006
(S 3s Abs 1. Z 1. iYm $ 35 Abs 2 BVergG 2018)
VwGH 3. 1,2. 202L, Ra 2018/04i0111 und 14. 12.2021,, Ra 2018/04/0158 (l7erner Mecenovic)

Ein Verfahrensmangel muss für den Ausgang des Verfahrens von Relevanz sein (oder?)

VwGH 14. 12.2021,Ra2020104101.84 (Stefan Reisinger / Stefan Mathias Ullreich)
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Auch bei besonderen Dienstleistungen gilt die Pflicht zur vertieften Angebotsprüfung
BVwG 28. I0.2021.,\1120 2243130-2/448 (Berthold Hofbauer / Christina Kefer)

Über die vergaberechtliche Zulässigkeit der Bildung von Bieter- bzw Arbeitsgemeinschaften
BVwG vom 24. '1,1. 2021,W187 2246496-2141E (JohannHwezda lMarie-Therese Sterneck)

Von bestandsfesten Ausschreibungsunterlagen und der. Begründung von Zuschlagsentscheidungen
BVwG 29. 1,7. 2021, W739 2245039-2l25E (Annika Nilsson)
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